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A. Amtliche Texte

Gesetze

239	 Gesetz Nr. 2181  
	 zur Zustimmung zum Sechsten Staatsvertrag  
	 zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge  
	 (Sechster Medienänderungsstaatsvertrag)

Vom 27. August 2025
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit veröffentlicht wird:

Artikel 1  
Zustimmung zum Sechsten Staatsvertrag zur 
Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Sechster Medienänderungsstaatsvertrag)

(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land geschlossenen Sechsten Staatsvertrag zur Ände-
rung medienrechtlicher Staatsverträge (Sechster Me-
dienänderungsstaatsvertrag) wird zugestimmt.
(2) Der Sechste Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge (Sechster Medienänderungs-
staatsvertrag) wird nachstehend veröffentlicht.
(3) Der Sechste Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge (Sechster Medienänderungs-
staatsvertrag) tritt am 1. Dezember 2025 in Kraft. Sollte 
der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 
gegenstandslos werden, wird dies vom Chef der Staats-
kanzlei im Amtsblatt des Saarlandes bekannt gemacht.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 11. September 2025

Die Ministerpräsidentin
Rehlinger

Sechster Staatsvertrag  
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge  

(Sechster Medienänderungsstaatsvertrag)
Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1  
Änderung des  

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages
Der Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwür-
de und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – JMStV) vom 10. 
bis 27. September 2002, zuletzt geändert durch den 
Fünften Medienänderungsstaatsvertrag vom 27. Febru-
ar bis 7. März 2024, wird wie folgt geändert:
1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)	 Die Angabe zu § 5c wird wie folgt gefasst:
„§ 5c	 Ankündigungen, Kennzeichnungs- 
und Hinweispflicht“.

b)	 Die Angabe zum III. Abschnitt wird wie folgt 
gefasst:

„III. Abschnitt  
Technischer Jugendmedienschutz“.

c)	 Die Angaben zu den §§ 11 und 12 werden wie 
folgt gefasst:
„§ 11	� Anforderungen an Jugendschutzpro-

gramme
§ 12	� Anforderungen an Anbieter von Be-

triebssystemen“.
d)	 Nach der Angabe zu § 12 werden folgende An-

gaben eingefügt:
„§ 12a	� Ergänzende Bestimmungen für Apps 

mit anerkannten Jugendschutzpro-
grammen oder geeigneten techni-
schen oder sonstigen Mitteln

§ 12b	 Datenschutz“.
e)	 Die Angaben zu den §§ 25 bis 28 werden durch 

die folgenden Angaben ersetzt:
„§ 25	 Übergangsbestimmungen
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§ 26	 Evaluierung
§ 27	 Geltungsdauer, Kündigung
§ 28	 Notifizierung“.

2.	 In § 1 werden nach dem Wort „gefährden“ die 
Wörter „oder Risiken für deren persönliche Integ-
rität aufweisen“ eingefügt.

3.	 § 2 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	  In Satz 1 werden nach dem Wort „Medien-
staatsvertrages“ die Wörter „sowie für Be-
triebssysteme nach § 3 Nr. 6“ eingefügt.

bb)	In Satz 2 werden nach dem Wort „Anbie-
ter“ die Wörter „nach § 3 Nr. 2 und Nr. 7“ 
eingefügt und nach dem Wort „wurde“ die 
Wörter „, sowie des Artikels 3 der Richt-
linie 2000/31/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere 
des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt (Richtlinie über den elekt-
ronischen Geschäftsverkehr) (ABl. L 178 
vom 17. Juli 2000, S. 1)“ gestrichen.

cc)	 In Satz 4 werden die Wörter „im Übrigen“ 
durch das Wort „zudem“ ersetzt und nach 
den Wörtern „Satz 1 bis 3“ die Angabe „, 5 
und 6“ eingefügt.

dd)	 Nach Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 
6 angefügt:
„Maßnahmen gegen Anbieter von Tele-
medien oder Betriebssystemen mit Sitz 
in einem anderen Mitgliedstaat sind auf 
Grundlage dieses Staatsvertrages zulässig, 
wenn die Maßnahme
1.	 zum Schutz

a)	 der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, einschließlich des Ju-
gendschutzes, insbesondere im 
Hinblick auf
aa)	 die Verhütung, Ermittlung, 

Aufklärung, Verfolgung 
und Vollstreckung von 
Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten,

bb)	 die Bekämpfung der Ver-
unglimpfung aus Gründen 
der Rasse, des Geschlechts, 
des Glaubens oder der Na-
tionalität,

cc)	 Verletzungen der Men-
schenwürde einzelner Per-
sonen oder

dd)	 die Wahrung nationaler 
Sicherheits- und Verteidi-
gungsinteressen,

b)	 der öffentlichen Gesundheit oder
c)	 der Interessen der Verbraucher 

und der Interessen von Anlegern
erforderlich ist,

2.	 ein bestimmtes Telemedium oder Be-
triebssystem betrifft, das die unter 
Nummer 1 genannten Schutzziele be-
einträchtigt oder eine ernsthafte und 
schwerwiegende Gefahr einer Beein-
trächtigung dieser Ziele darstellt, und

3.	 in einem angemessenen Verhältnis 
zu den Schutzzielen nach Nummer 1 
steht.

Maßnahmen nach Satz 5 sind nur zulässig, 
wenn die gemäß Artikel 3 Abs. 4 Buchst. b 
und Abs. 5 der Richtlinie 2000/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtli-
che Aspekte der Dienste der Informations-
gesellschaft, insbesondere des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(Richtlinie über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr) (ABl. L 178 vom 17. Juli 
2000, S. 1), die durch Verordnung (EU) 
2022/2065 (ABl. L 277 vom 27.10.2022, 
S. 1) geändert worden ist, erforderlichen 
Verfahren eingehalten werden; davon un-
berührt bleiben gerichtliche Verfahren ein-
schließlich etwaiger Vorverfahren und die 
Verfolgung von Straftaten einschließlich 
der Strafvollstreckung und von Ordnungs-
widrigkeiten.“

b)	 In Absatz 2 wird das Wort „Für“ durch die 
Wörter „Dieser Staatsvertrag gilt nicht für“ er-
setzt und werden die Wörter „gilt dieser Staats-
vertrag“ und das Wort „nicht“ gestrichen.

c)	 In Absatz 3 werden nach dem Wort „Medien-
staatsvertrages“ die Wörter „und des Glücks-
spielstaatsvertrages“ eingefügt.

4.	 § 3 wird wie folgt geändert:
a)	 In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Kom-

ma ersetzt.
b)	 Nach Nummer 4 werden folgende Nummern 5 

bis 11 angefügt:
„5.	 Jugendschutzprogramm eine softwareba-

sierte Anwendung, die Alterskennzeich-
nungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 ausliest und 
Angebote erkennt, die geeignet sind, die 
Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen zu beeinträchtigen,

6.	 Betriebssystem eine softwarebasierte An-
wendung, die die Grundfunktionen der 
Hardware oder Software eines Endgeräts 
steuert und die Ausführung von software-
basierten Anwendungen, die dem Zugang 
zu Angeboten nach Nr. 1 dienen, ermög-
licht,
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7.	 Anbieter eines Betriebssystems eine natür-
liche oder juristische Person, die Betriebs-
systeme bereitstellt,

8.	 Jugendschutzvorrichtung ein System, um 
Jugendschutzeinstellungen vorzunehmen, 
insbesondere durch Einstellungsmöglich-
keiten im Betriebssystem oder in profil- 
und accountbasierten Systemen,

9.	 App eine softwarebasierte Anwendung, die 
der unmittelbaren Ansteuerung von Ange-
boten nach Nr. 1 dient,

10.	Online-Suchmaschine ein Telemedium, 
das es Nutzern ermöglicht, in Form eines 
Stichworts, einer Spracheingabe, einer 
Wortgruppe oder einer anderen Eingabe 
Anfragen einzugeben, um prinzipiell auf 
allen Websites oder auf allen Websites in 
einer bestimmten Sprache eine Suche zu 
einem beliebigen Thema vorzunehmen 
und Ergebnisse in einem beliebigen For-
mat angezeigt zu bekommen, über die sie 
Informationen im Zusammenhang mit dem 
angeforderten Inhalt finden können,

11.	 Browser eine softwarebasierte Anwendung 
zur Betrachtung von und Interaktion mit 
Angeboten nach Nr. 1.“

5.	 § 4 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 3 wird das Wort „Bundesprüfstelle“ 

durch das Wort „Prüfstelle“ ersetzt.
b)	 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ange-

fügt:
„(4) Die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) legt im Einvernehmen mit den 
anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle Anforderungen an Systeme 
zur Sicherstellung geschlossener Benutzer-
gruppen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 zur Gewähr-
leistung eines effektiven Jugendschutzes fest. 
Zur Anerkennung ihrer Eignung zur Gewähr-
leistung eines effektiven Jugendschutzes kön-
nen Systeme zur Sicherstellung geschlosse-
ner Benutzergruppen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 
einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle vorgelegt werden.“

6.	 § 5 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Bei der Beurteilung der Entwicklungsbe-
einträchtigung können auch außerhalb der 
medieninhaltlichen Wirkung liegende Um-
stände der jeweiligen Nutzung des Medi-
ums berücksichtigt werden, wenn diese auf 
Dauer angelegter Bestandteil des Mediums 
sind und eine abweichende Gesamtbeurtei-
lung rechtfertigen; hierzu zählen insbeson-
dere nach konkreter Gefahrenprognose als 
erheblich einzustufende Risiken für die 

persönliche Integrität von Kindern und 
Jugendlichen, insbesondere Risiken durch 
Kommunikations- und Kontaktfunktionen, 
durch Kauffunktionen, durch glücksspiel-
ähnliche Mechanismen, durch Mecha-
nismen zur Förderung eines exzessiven 
Mediennutzungsverhaltens, durch die Wei-
tergabe von Bestands- und Nutzungsdaten 
ohne Einwilligung an Dritte sowie durch 
nicht altersgerechte Kaufappelle insbeson-
dere durch werbende Verweise auf andere 
Medien.“

bb)	Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und er er-
hält folgende Fassung:

„Die Altersstufen sind:

1.	 ohne Altersbeschränkung,

2.	 ab 6 Jahren,

3.	 ab 12 Jahren,

4.	 ab 16 Jahren,

5.	 ab 18 Jahren.“

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Sofern für diese Angebote bereits eine 
Alterseinstufung einer anerkannten Ein-
richtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
vorlag, die nicht abschließend auf einem 
automatisierten Bewertungssystem beruh-
te, kann für die Verbreitung im Rundfunk 
und in Telemedien von der Vermutung aus 
Satz 1 entsprechend dieser Alterseinstu-
fung abgewichen werden.“

bb)	Im neuen Satz 4 werden die Wörter „Kom-
mission für Jugendmedienschutz (KJM)“ 
durch das Wort „KJM“ ersetzt.

c)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Ab-
satz 1 dadurch entsprechen, dass er

1.	 durch technische oder sonstige Mittel die 
Wahrnehmung des Angebots durch Kinder 
oder Jugendliche der betroffenen Alters-
stufe unmöglich macht oder wesentlich er-
schwert, oder

2.	 das Angebot mit einer Alterskennzeich-
nung versieht, die von geeigneten Jugend-
schutzprogrammen nach § 11 Abs. 1 und 2 
ausgelesen werden kann, oder

3.	 die Zeit, in der die Angebote verbrei-
tet oder zugänglich gemacht werden, so 
wählt, dass Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufe üblicherweise die 
Angebote nicht wahrnehmen.“

d)	 Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 ange-
fügt:
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„(8) Die KJM legt im Einvernehmen mit den 
anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle Anforderungen an die Eignung 
technischer oder sonstiger Mittel nach Ab-
satz 3 Nr. 1 zur Gewährleistung eines effek-
tiven Jugendschutzes fest. Zur Anerkennung 
ihrer Eignung zur Gewährleistung eines effek-
tiven Jugendschutzes können technische oder 
sonstige Mittel nach Absatz 3 Nr. 1 einer an-
erkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbst-
kontrolle vorgelegt werden.“

7.	 § 5c wird wie folgt geändert:
a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5c  
Ankündigungen, Kennzeichnungs-  

und Hinweispflicht“
b)	 In Absatz 2 werden die Wörter „; § 12 bleibt 

unberührt“ gestrichen.
c)	 Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 

und 4 eingefügt:
„(3) Anbieter von Telemedien müssen bei Fil-
men, Serien und Spielprogrammen, die sie als 
eigene Inhalte anbieten, auf eine Alterseinstu-
fung nach § 5 Abs. 1 Satz 3 oder nach dem Ju-
gendschutzgesetz in ihrem Angebot durch eine 
deutlich wahrnehmbare Kennzeichnung vor 
oder mit Beginn des Angebots hinweisen. Sie 
sollen zudem auf die wesentlichen Gründe für 
die Alterseinstufung und auf Gefahren für die 
persönliche Integrität nach § 5 Abs. 1 Satz 2 
hinweisen. Dies gilt auch für Angebote, die 
mit dem bewerteten Angebot ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich sind. Die Pflicht be-
steht bei Filmen, Serien und Spielprogrammen 
nicht, wenn von Seiten des Anbieters sicherge-
stellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich 
gemacht werden. Abs. 2 bleibt unberührt.
(4) Kennzeichnet ein Anbieter sein Angebot 
nach § 5 Abs. 3 Nr. 2, hat er auf das verwende-
te Jugendschutzprogramm in seinem Angebot 
eindeutig hinzuweisen.“

8.	 § 7 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „, sowie 

für Anbieter von Suchmaschinen“ gestrichen.
b)	 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-

fügt:
„(3) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht 
für Vermittlungsdienste im Sinne des Artikel 3 
Buchst. g der Verordnung (EU) 2022/2065 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für 
digitale Dienste (ABl. L 277 vom 27.10.2022, 
S. 1; L 310 vom 1.12.2022, S. 17).“

c)	 Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Ab-
sätze 4 bis 6.

9.	 § 9 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
b)	 In Satz 1 werden die Wörter „Satz 1 und 2“ 

durch die Wörter „Satz 1 bis 3“ ersetzt.
c)	 Absatz 2 wird aufgehoben.

10.	Die Überschrift des III. Abschnitts wird wie folgt 
gefasst:

„III. Abschnitt  
Technischer Jugendmedienschutz“.

11.	 § 11 wird wie folgt geändert:
a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 11  
Anforderungen an Jugendschutzprogramme“.

b)	 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt:
„Jugendschutzprogramme müssen zur Beurtei-
lung ihrer Eignung einer anerkannten Einrich-
tung der freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt 
werden.“

12.	§ 12 wird wie folgt gefasst:
„§ 12  

Anforderungen an Anbieter von Betriebssystemen
(1)	 Anbieter von Betriebssystemen, die von Kin-
dern und Jugendlichen üblicherweise genutzt wer-
den im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6, stellen 
sicher, dass ihre Betriebssysteme über eine den 
nachfolgenden Absätzen entsprechende Jugend-
schutzvorrichtung verfügen. Passt ein Dritter die 
vom Anbieter des Betriebssystems bereitgestellte 
Jugendschutzvorrichtung an, besteht die Pflicht aus 
Satz 1 insoweit bei diesem Dritten.
(2)	 Die Jugendschutzvorrichtung muss in einfa-
cher, leicht zugänglicher und abgesicherter Weise 
aktiviert, deaktiviert und angepasst werden kön-
nen. Zudem ist bei
1.	 erstmaliger Inbetriebnahme,
2.	 erstmaliger Bereitstellung der Jugendschutz-

vorrichtung und
3.	 Funktionsänderungen der Jugendschutzvor-

richtung
auf die Möglichkeit, die Jugendschutzvorrichtung 
zu aktivieren oder anzupassen, hinzuweisen und 
die Aktivierung und Anpassung zu ermöglichen.
(3)	 In der Jugendschutzvorrichtung muss eine 
Altersangabe eingestellt werden können. Ist eine 
Altersangabe eingestellt, ist im Betriebssystem si-
cherzustellen, dass
1.	 bei Browsern, die einen offenen Zugang zum 

Internet eröffnen, eine Nutzung nur möglich 
ist, sofern sie Online-Suchmaschinen ansteu-
ern, die über eine gesicherte Suchfunktion ver-
fügen oder deren ungesicherter Zugang indivi-
duell und in abgesicherter Weise freigeschaltet 
wurde,
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2.	 die Installation von Apps nur über Vertriebs-
plattformen möglich ist, die die Altersangabe 
berücksichtigen und ein automatisiertes Be-
wertungssystem nach Abs. 4 vorhalten,

3.	 nur Apps nutzbar sind, die der Altersangabe 
entsprechen oder die individuell und in abge-
sicherter Weise freigeschaltet wurden, und

4.	 die Nutzung von Browsern und Apps individu-
ell und in abgesicherter Weise ausgeschlossen 
werden kann.

(4)	 In den systemeigenen Vertriebsplattformen für 
Apps ist sicherzustellen, dass Apps mit einer Al-
tersangabe durch ein von der KJM anerkanntes au-
tomatisiertes Bewertungssystem einer anerkannten 
Einrichtung der freiwilligen Selbstkontrolle ver-
sehen werden, die vom Betriebssystem ausgelesen 
werden kann.
(5) Anbieter von Betriebssystemen stellen eine 
Selbsterklärung über die Übereinstimmung der Ju-
gendschutzvorrichtung mit den Anforderungen der 
§§ 12, 12a Abs. 1 und 3 und 12b Abs. 1 aus und 
hinterlegen diese bei der KJM. Die KJM veröffent-
licht die Selbsterklärung in ihrem Internetauftritt.
(6)	 Die KJM legt die Eignungsanforderungen für 
die gesicherte Suche nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 
und automatisierte Bewertungssysteme nach Ab-
satz 4 im Einvernehmen mit den anerkannten Ein-
richtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle fest.“

13.	Nach § 12 werden die folgenden §§ 12a und 12b 
eingefügt:

„§ 12a  
Ergänzende Bestimmungen für Apps mit  

anerkannten Jugendschutzprogrammen oder  
geeigneten technischen oder sonstigen Mitteln

(1) Anbieter von Betriebssystemen stellen abwei-
chend von § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 sicher, dass 
Apps, die über ein anerkanntes Jugendschutzpro-
gramm nach § 11 Abs. 2 oder ein geeignetes tech-
nisches oder sonstiges Mittel nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 
verfügen, unabhängig von der in der Jugendschutz-
vorrichtung eingestellten Altersangabe zugänglich 
und nutzbar sind.
(2) Anbieter von Apps nach Absatz 1 stellen sicher, 
dass die in der Jugendschutzvorrichtung eingestell-
te Altersangabe angemessen berücksichtigt wird.
(3) Apps, die ausschließlich Angebote nach § 5 
Abs. 6 enthalten, sind unabhängig von der in der 
Jugendschutzvorrichtung eingestellten Altersanga-
be zugänglich und nutzbar zu machen.

§ 12b  
Datenschutz

(1) Anbieter von Apps und von Betriebssystemen 
verarbeiten die bei aktivierter Jugendschutzvor-
richtung ausgelesenen Daten ausschließlich zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach §§ 5, 12 und 
12a. Die ausgelesenen und verarbeiteten Daten 
sind von den Anbietern mit Ausnahme der Anbieter 

von Betriebssystemen nach jedem Zugriff unver-
züglich zu löschen.

(2) Für die Aufsicht über die Einhaltung des Ab-
satzes 1 gilt § 113 des Medienstaatsvertrages ent-
sprechend.“

14.	§ 14 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Angabe „12“ durch die An-
gabe „10“ ersetzt.

b)	 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nummer 1 werden die Wörter „Direk-
toren der“ gestrichen und die Wörter „den 
Landesmedienanstalten“ durch das Wort 
„diesen“ ersetzt.

bb)	Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt 
gefasst:

„2.	 zwei Mitglieder mit besonderen Er-
fahrungen auf dem Gebiet des tech-
nischen Jugendmedienschutzes, die 
von den Landesmedienanstalten im 
Einvernehmen benannt werden,

3.	 zwei Mitglieder, die von den für den 
Jugendschutz zuständigen obersten 
Landesbehörden im Einvernehmen 
benannt werden.“

c)	 Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Die für den Jugendschutz zuständige oberste 
Bundesbehörde benennt ein beratendes Mit-
glied“.

d)	 Im neuen Satz 8 werden die Wörter „Direktor 
einer Landesmedienanstalt“ durch die Wörter 
„nach Satz 2 Nr. 1 entsandtes Mitglied“ er-
setzt.

15.	§ 16 wird wie folgt geändert:

a)	 Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie 
folgt geändert:

aa)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Sie unterstützt die Landesmedienanstal-
ten bei der Fortentwicklung der Aufsichts-
praxis im Bereich des Kinder- und Jugend-
medienschutzes.“

bb)	Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Unbeschadet der Befugnisse von an-
erkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle nach diesem Staatsvertrag 
im Rahmen des Satzes 1 ist die KJM ins-
besondere zuständig für

1.	 die Überwachung der Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages,

2.	 die Anerkennung von Einrichtungen 
der Freiwilligen Selbstkontrolle und 
die Rücknahme oder den Widerruf 
der Anerkennung,
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3.	 die Bestätigung der Altersbewertun-
gen nach § 5 Abs. 2 Satz 3,

4.	 die Festlegung der Sendezeit nach 
§ 8,

5.	 die Festlegung der Ausnahmen nach 
§ 9,

6.	 die Bestimmung der von Kindern und 
Jugendlichen üblicherweise genutz-
ten Betriebssysteme nach § 12 Abs. 1 
Satz 1,

7.	 die Anerkennung automatisierter Be-
wertungssysteme nach § 12 Abs. 4,

8.	 die Festlegung der Eignungsanforde-
rungen für die gesicherte Suche nach 
§ 12 Abs. 6,

9.	 die Aufsicht über Entscheidungen 
der Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle nach § 19b Abs. 1 
und 2,

10.	 die Stellungnahme zu Indizierungs-
anträgen bei der Prüfstelle für jugend-
gefährdende Medien und für Anträge 
bei der Prüfstelle auf Indizierung und

11.	 die Entscheidung über Ordnungswid-
rigkeiten nach diesem Staatsvertrag.

cc)	 Folgender Satz wird angefügt:
„Die KJM trifft die Bestimmungen nach 
Nummern 6 bis 8 erstmalig innerhalb eines 
Jahres nach Inkrafttreten dieses Staatsver-
trages und überprüft sie regelmäßig sowie 
bei besonderem Bedarf, spätestens jedoch 
nach Ablauf von drei Jahren.“

b)	 Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Die KJM kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben und Zuständigkeiten insbesondere mit 
der Bundeszentrale für Kinder- und Jugend-
medienschutz, der Bundesnetzagentur und der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht und der gemeinsamen Glücksspielbehör-
de der Länder zusammenarbeiten und hierzu 
einen regelmäßigen Informationsaustausch 
pflegen. Die zuständige Landesmedienanstalt 
kann, soweit dies erforderlich ist, mit den be-
nannten Stellen zu diesem Zweck Erkenntnisse 
austauschen.“

16.	 In § 17 Abs. 2 wird das Wort „Bundesprüfstelle“ 
durch das Wort „Prüfstelle“ ersetzt.

17.	§ 19a wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 werden nach den Wörtern „be-
urteilen die“ die Wörter „technischen oder 
sonstigen Mittel nach §§ 4 Abs. 2 Satz 2, 
5 Abs. 3 Nr. 1 und die“ eingefügt und die 
Wörter „Eignung der“ gestrichen sowie 
nach den Wörtern „Eignung nach“ die 

Wörter „§§ 4 Abs. 4, 5 Abs. 8 und“ einge-
fügt.

bb)	In Satz 2 werden nach den Wörtern „bei 
der“ die Wörter „das technische oder sons-
tige Mittel oder“ eingefügt.

b)	 Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Die anerkannten Einrichtungen der Frei-
willigen Selbstkontrolle legen gemeinsame 
Kriterien für Hinweise nach § 5c Abs. 3 Satz 2 
fest.“

18.	 In § 19b Abs. 2 Satz 1 werden vor dem Wort „Ju-
gendschutzprogramm“ die Wörter „technisches 
oder sonstiges Mittel nach §§ 4 Abs. 2 Satz 2, 5 
Abs. 3 Nr. 1 oder ein“ und nach dem Wort „An-
bieter“ die Wörter „des technischen oder sonstigen 
Mittels oder“ eingefügt.

19.	§ 20 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 werden nach dem Wort „Anbieter“ 

die Wörter „nach § 3 Nr. 2 oder Nr. 7“ einge-
fügt.

b)	 In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „von 
Telemedien“ durch die Wörter „nach § 3 Nr. 2 
oder Nr. 7“ ersetzt und folgender Satz ange-
fügt:
„Darüber hinaus kann die zuständige Landes-
medienanstalt den am Zahlungsverkehr Betei-
ligten, insbesondere den Kredit- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen, nach vorheriger 
Nennung unzulässiger Angebote im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 und 2 die Mitwirkung an Zahlungen 
für diese Angebote untersagen, ohne dass es ei-
ner vorherigen Inanspruchnahme des Anbieters 
durch die Aufsicht bedarf.“

20.	 In § 21 Abs. 1 werden das Wort „Ein“ gestrichen 
und nach dem Wort „Anbieter“ die Wörter „von 
Telemedien ist“ durch die Wörter „nach § 3 Nr. 2 
oder Nr. 7 sind“ ersetzt sowie das Wort „KJM“ 
durch die Wörter „zuständigen Landesmedienan-
stalt“ ersetzt.

21.	§ 24 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
nach dem Wort „wer“ die Wörter „als An-
bieter“ gestrichen.

bb)	In Nummer 1 werden dem Wort „Ange-
bote“ die Wörter „als Anbieter nach § 3 
Nr. 2“ vorangestellt.

cc)	 In den Nummern 2 und 3 werden nach 
den Wörtern „§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Satz 2“ die Wörter „als Anbieter nach § 3 
Nr. 2“ eingefügt.

dd)	In Nummer 4 wird die Angabe „Nr. 1“ 
durch die Angabe „Nr. 2“ ersetzt.

ee)	 Nach Nummer 4a wird folgende Num-
mer 4b eingefügt:
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„4b.	 entgegen §5b ein dort genanntes Ver-
fahren nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig vorhält,“.

ff)	 Die bisherige Nummer 4b wird Num-
mer 4c und es werden nach den Wörtern 
„§ 5c Abs. 1“ die Wörter „als Anbieter 
nach § 3 Nr. 2“ eingefügt.

gg)	Die bisherige Nummer 4c wird Num-
mer 4d und es werden nach den Wörtern 
„§ 5c Abs. 2“ die Wörter „als Anbieter 
nach § 3 Nr. 2“ eingefügt.

hh)	Nach Nummer 4d wird folgende Num-
mer 4e eingefügt:
„4e.	 als Anbieter von Telemedien ein 

Angebot ohne den nach § 5c Abs. 3 
Satz 1 erforderlichen Hinweis ver-
breitet,“.

ii)	 In Nummer 10. werden nach dem Wort 
„§ 9“ die Wörter „Abs. 1“ gestrichen.

jj)	 Nummer 11. wird wie folgt gefasst:
„11.	 als Anbieter eines Betriebssystems 

ein Betriebssystem bereitstellt, das 
entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 über 
keine den Vorgaben des § 12 entspre-
chende Jugendschutzvorrichtung ver-
fügt,“.

kk)	Nach Nummer 11 werden folgende Num-
mern 12. bis 24. eingefügt:
„12.	 als Dritter entgegen § 12 Abs. 1 

Satz 2 ein Betriebssystem anpasst 
und so bereitstellt, dass es über keine 
den Vorgaben des § 12 entsprechende 
Jugendschutzvorrichtung verfügt,

13.	 entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 keine 
entsprechende Aktivierung, Deakti-
vierung und Anpassung der Jugend-
schutzvorrichtung ermöglicht,

14.	 entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 zu den 
genannten Zeitpunkten nicht auf die 
entsprechende Aktivierung oder An-
passung hinweist oder diese nicht er-
möglicht,

15.	 entgegen § 12 Abs. 3 Satz 1 nicht die 
Einstellung einer Altersangabe er-
möglicht,

16.	 entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
bei eingestellter Altersangabe nicht 
sicherstellt, dass bei Browsern, die 
einen offenen Zugang zum Internet 
eröffnen, eine Nutzung nur möglich 
ist, sofern sie Online-Suchmaschinen 
ansteuern, die über eine gesicherte 
Suchfunktion verfügen; es sei denn, 
deren ungesicherter Zugang wurde 
individuell und in abgesicherter Wei-
se freigeschaltet,

17.	 entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 
bei eingestellter Altersangabe nicht 
sicherstellt, dass die Installation von 
Apps nur über Vertriebsplattformen 
möglich ist, die die Altersangabe be-
rücksichtigen und ein automatisiertes 
Bewertungssystem nach § 12 Abs. 4 
vorhalten,

18.	 entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 
bei eingestellter Altersangabe nicht 
sicherstellt, dass nur Apps nutzbar 
sind, die der Altersangabe entspre-
chen; es sei denn, Apps wurden in-
dividuell und in abgesicherter Weise 
freigeschaltet,

19.	 entgegen § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 
bei eingestellter Altersangabe nicht 
sicherstellt, dass die Nutzung von 
Browsern und Apps individuell und 
in abgesicherter Weise ausgeschlos-
sen werden kann,

20.	 entgegen § 12 Abs. 4 in den system-
eigenen Vertriebsplattformen für 
Apps nicht sicherstellt, dass Apps mit 
einer Alterseinstufung durch ein von 
der KJM anerkanntes automatisiertes 
Bewertungssystem einer anerkannten 
Einrichtung der freiwilligen Selbst-
kontrolle versehen werden, die vom 
Betriebssystem ausgelesen werden 
kann,

21.	 entgegen § 12a Abs. 1 bei eingestell-
ter Altersangabe nicht sicherstellt, 
dass Apps, die über ein anerkanntes 
Jugendschutzprogramm nach § 11 
Abs. 2 oder ein geeignetes techni-
sches oder sonstiges Mittel nach § 5 
Abs. 3 Nr. 1 verfügen, unabhängig 
von der in der Jugendschutzvorrich-
tung eingestellten Altersangabe zu-
gänglich und nutzbar sind,

22.	 entgegen § 12a Abs. 2 als Anbieter 
von Apps nach § 12a Abs. 1 nicht 
sicherstellt, dass die in der Jugend-
schutzvorrichtung eingestellte Alters-
angabe angemessen berücksichtigt 
wird,

23.	 entgegen § 12a Abs. 3 bei einge-
stellter Altersangabe nicht sicher-
stellt, dass Apps, die ausschließlich 
Angebote nach § 5 Abs. 6 enthalten, 
unabhängig von der in der Jugend-
schutzvorrichtung eingestellten Al-
tersangabe zugänglich und nutzbar 
sind,

24.	 entgegen § 12b Abs. 1 bei aktivier-
ter Jugendschutzvorrichtung ausge-
lesene Daten für andere Zwecke als 
zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
nach §§ 5, 12 und 12a verarbeitet 
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oder diese entsprechend der Vorgabe 
des § 12b Abs. 1 Satz 2 nicht nach je-
dem Zugriff unverzüglich löscht,“.

ll)	 Die bisherigen Nummern 12. bis 14. wer-
den die Nummern 25. bis 28.

b)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 11 bis 24 mit einer 
Geldbuße bis zu zwei Millionen Euro und in 
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
500.000 Euro geahndet werden.“

c)	 In Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt gefasst:
„Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist im Falle des § 24 Abs. 1 Nr. 24 
die nach § 12b Abs. 2 zuständige Aufsichtsbe-
hörde, im Übrigen die zuständige Landesme-
dienanstalt.“

22.	§ 25 wird wie folgt gefasst:
„§ 25  

Übergangsbestimmungen
(1) Die §§ 12 und 12a sind ein Jahr nach Bekannt-
gabe der Entscheidung der KJM über die Bestim-
mung der von Kindern und Jugendlichen üblicher-
weise genutzten Betriebssysteme nach § 16 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 6 anzuwenden.“
(2)	 Die Frist nach Abs. 1 verlängert sich auf 
höchstens drei Jahre für Betriebssysteme im lau-
fenden oder abgeschlossenen Produktionszyklus.
(3)	 Für nicht aktualisierbare Betriebssysteme auf 
Endgeräten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Staatsvertrages bereits in Verkehr gebracht 
wurden, sind die §§ 12 und 12a nicht anwendbar.
(4)	 § 5c Abs. 3 ist erst sechs Monate nach Inkraft-
treten dieses Staatsvertrages anzuwenden.“

23.	Nach § 25 wird folgender § 26 eingefügt:
„§ 26  

Evaluierung
Dieser Staatsvertrag wird drei Jahre nach Inkraft-
treten evaluiert, um zu untersuchen, inwiefern die 
niedergelegten Schutzziele dieses Staatsvertrages 
durch die Anpassungen der §§ 5c, 12 und 12a er-
reicht wurden. Die vertragsschließenden Länder 
erstellen hierzu einen Bericht unter Einbeziehung 
der KJM, jugendschutz.net, der Bundeszentrale 
für Kinder- und Jugendmedienschutz und weiterer 
Sachverständiger.“

24.	Die bisherigen §§ 26 und 27 werden die §§ 27 und 
28.

Artikel 2  
Änderung des Medienstaatsvertrages

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, 
zuletzt geändert durch den Fünften Medienänderungs-

staatsvertrag vom 27. Februar bis 6. März 2024, wird 
wie folgt geändert:

Nach § 109 Abs. 3 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

„Gleiches gilt für Angebote, die mit bereits zur Sper-
rung angeordneten Angeboten ganz oder im Wesentli-
chen inhaltsgleich sind.“

Artikel 3  
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 ge-
änderten Staatsverträge sind die dort jeweils vorgese-
henen Kündigungsvorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Dezember 2025 in 
Kraft. Sind bis zum 30. November 2025 nicht alle Ra-
tifikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der 
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.

(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder teilt 
den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkun-
den mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages und des Medien-
staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 
1 und 2 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Stuttgart, den 17. März 2025

Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:

München, den 18.03.2025 

M. Söder

Für das Land Berlin:

Berlin, den 18. März 2025

Kai Wegner

Für das Land Brandenburg:

Potsdam, den 24.3.2025

Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Bremen, den 24.3.25

A. Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Hamburg, den 25. März 2025

Dr. Peter Tschentscher

http://jugendschutz.net
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Für das Land Hessen:

Wiesbaden, den 18. März 2025

Boris Rhein

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Schwerin, den 24.03.2025 

Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:

Hannover, den 14.3.2025

Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Düsseldorf, den 26.03.25

Hendrik Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz:

Mainz, den 18.3.2025

Alexander Schweitzer

Für das Saarland:

Saarbrücken, den 19.3.25

Anke Rehlinger

Für den Freistaat Sachsen:

Dresden, den 18.03.2025

M. Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Magdeburg, den 17.3.2025

Dr. Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:

Kiel, den 17. März 2025

Günther

Für den Freistaat Thüringen:

Erfurt, den 21/3/25

Mario Voigt

240	 Gesetz Nr. 2182  
	 zur Zustimmung zum Siebten Staatsvertrag  
	 zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge  
	 (Siebter Medienänderungsstaatsvertrag)

Vom 17. September 2025

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit veröffentlicht wird:

Artikel 1  
Zustimmung zum Siebten Staatsvertrag zur 
Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Siebter Medienänderungsstaatsvertrag)
(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land geschlossenen Siebten Staatsvertrag zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge (Siebter Medienände-
rungsstaatsvertrag) wird zugestimmt.
(2) Der Siebte Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge (Siebter Medienänderungs-
staatsvertrag) wird nachstehend veröffentlicht.
(3) Der Siebte Staatsvertrag zur Änderung medien-
rechtlicher Staatsverträge (Siebter Medienänderungs-
staatsvertrag) tritt am 1. Dezember 2025 in Kraft. Sollte 
der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 
gegenstandslos werden, wird dies vom Chef der Staats-
kanzlei im Amtsblatt des Saarlandes bekannt gemacht.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 7. Oktober 2025

Die Ministerpräsidentin
Rehlinger

Siebter Staatsvertrag  
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge – 

Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
(Reformstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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Artikel 1  
Änderung des Medienstaatsvertrages

Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020, 
zuletzt geändert durch den Fünften Medienänderungs-
staatsvertrag vom 27. Februar bis 7. März 2024, wird 
wie folgt geändert:
1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)	 Die Angaben des III. Abschnitts werden wie 
folgt neu gefasst:

„III. Abschnitt  
Besondere Bestimmungen für den  
öffentlich-rechtlichen Rundfunk

1. Unterabschnitt  
Auftrag und Angebote

§ 26	 Auftrag
§ 26a	� Fortentwicklung und Überprüfung 

der Angebote, Gesellschaftsdialog
§ 26b	� Einsetzung eines Medienrates, Auf-

tragsbericht
§ 27	 Angebote
§ 28	� Fernsehvollprogramme, Dritte Fern-

sehprogramme
§ 28a	 Schwerpunktangebote
§ 29	 Hörfunkprogramme
§ 30	 Telemedienangebote
§ 30a	 Telemedienkonzepte
§ 30b	� Verfahren zur Überführung von Pro-

grammen nach § 28a Abs. 4
§ 30c	 Jugendangebot
§ 30d	 Versorgungsauftrag

2. Unterabschnitt  
Zusammenarbeit von ARD, ZDF  

und Deutschlandradio
§ 30e	 Grundsatz der Zusammenarbeit
§ 30f	� Gemeinsames technisches Plattform-

system
3. Unterabschnitt  

Verfahren, Grundsätze der Gremienarbeit  
und Compliance

§ 31	� Satzungen, Richtlinien und gemeinsa-
me Maßstäbe, Berichtspflichten

§ 31a	 Transparenz
§ 31b	 Compliance
§ 31c	� Gemeinschaftseinrichtungen und Be-

teiligungsunternehmen
§ 31d	 Gremienaufsicht
§ 31e	 Interessenkollision
§ 31f	� Kodex zu Standards für Leitung und 

Aufsicht

§ 31g	� Veröffentlichung von Beanstandun-
gen

§ 31h	� Grundsätze der außertariflichen Ver-
gütung

4. Unterabschnitt  
Datenschutz, Datenschutzaufsicht und  

Einsatz künstlicher Intelligenz
§ 31i	� Besondere Verantwortung bei der Da-

tenverarbeitung
§ 31j	� Gemeinsamer Rundfunkbeauftragter 

für den Datenschutz
§ 31k	 Unabhängigkeit
§ 31l	 Aufgaben und Befugnisse
§ 31m	� Kodex zum Einsatz künstlicher Intel-

ligenz
5. Unterabschnitt  

Finanzierung sowie  
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

§ 32	� Funktionsgerechte Finanzausstattung, 
Grundsatz des Finanzausgleichs

§ 33	 Finanzierung
§ 34	� Überprüfung und Ermittlung des Fi-

nanzbedarfes des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks

§ 35	 Kostensteuerung
§ 36	 Berichterstattung der Rechnungshöfe
§ 37	 Zulässige Produktplatzierung
§ 38	� Dauer der Rundfunkwerbung, Spon-

soring
§ 39	 Änderung der Werbung
§ 39a	 Ausschluss von Teleshopping
§ 39b	 Richtlinien

6. Unterabschnitt  
Kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen

§ 40	 Grundsätze
§ 41	 Beteiligung an Unternehmen
§ 42	� Kontrolle der Beteiligungen an Unter-

nehmen
§ 43	� Kontrolle der kommerziellen Tätig-

keiten
§ 44	� Haftung für kommerziell tätige Betei-

ligungsunternehmen
§ 45	 (weggefallen)
§ 46	 (weggefallen)
§ 47	 (weggefallen)
§ 48	 (weggefallen)
§ 49	 (weggefallen)“
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b)	 Nach der Angabe zu § 121a werden folgende 
Angaben eingefügt:
„§ 121b	� Übergangsbestimmung für Schwer-

punktangebote nach § 28a
§ 121c	� Übergangsbestimmung für Hörfunk-

programme nach § 29 Abs. 2
§ 121d	� Übergangsbestimmung für Texte im 

Sinne des § 30 Abs. 7“.
2.	 In § 2 Abs. 2 Nr. 29 wird die Angabe „§ 32 Abs. 4“ 

durch die Angabe „§ 30a Abs. 4“ ersetzt.
3.	 In § 8 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§§ 39 und 

70“ durch die Angabe „§§ 38 und 70“ ersetzt.
4.	 In § 11 Abs. 1 Satz 6 wird die Angabe „§ 35 Satz 3“ 

durch die Angabe „§ 33 Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.
5.	 In § 12 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „die in der 

ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF, das Deutschlandradio und“ ge-
strichen.

6.	 Der III. Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:
„III. Abschnitt  

Besondere Bestimmungen für den  
öffentlich-rechtlichen Rundfunk

1. Unterabschnitt  
Auftrag und Angebote

§ 26  
Auftrag

(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung 
ihrer Angebote als Medium und Faktor des Pro-
zesses freier individueller und öffentlicher Mei-
nungsbildung zu wirken und dadurch die demokra-
tischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der 
Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen 
umfassenden Überblick über das internationale, 
europäische, nationale und regionale Geschehen in 
allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie 
sollen hierdurch die internationale Verständigung, 
die europäische Integration, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt sowie den gesamtgesellschaftli-
chen Diskurs in Bund und Ländern fördern. Die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben 
die Aufgabe, ein Gesamtangebot für alle zu unter-
breiten. Bei der Angebotsgestaltung sollen sie da-
bei die Möglichkeiten nutzen, die ihnen aus der 
Beitragsfinanzierung erwachsen, und durch eigene 
Impulse und Perspektiven zur medialen Angebots-
vielfalt beitragen. Allen Bevölkerungsgruppen 
soll die Teilhabe an der Informationsgesellschaft 
ermöglicht werden. Dabei erfolgt eine angemes-
sene Berücksichtigung aller Altersgruppen, ins-
besondere von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, der Belange von Menschen mit Be-
hinderungen und der Anliegen von Familien. Die 
öffentlich-rechtlichen Angebote haben der Kultur, 
Bildung, Information und Beratung zu dienen. 
Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen 

Profil entspricht, ist Teil des Auftrags. Der Auftrag 
im Sinne der Sätze 8 und 9 soll in seiner gesamten 
Breite auf der ersten Auswahlebene der eigenen 
Portale und über alle Tageszeiten hinweg in den 
Vollprogrammen wahrnehmbar sein.
(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
sind bei der Erfüllung ihres Auftrags der verfas-
sungsmäßigen Ordnung und in besonderem Maße 
der Einhaltung journalistischer Standards, insbe-
sondere zur Gewährleistung einer unabhängigen, 
sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden 
Information und Berichterstattung wie auch zur 
Achtung von Persönlichkeitsrechten verpflichtet. 
Ferner sollen sie die einem öffentlich-rechtlichen 
Profil entsprechenden Grundsätze der Objektivität 
und Unparteilichkeit achten und in ihren Angebo-
ten eine möglichst breite Themen- und Meinungs-
vielfalt ausgewogen darstellen.
(3) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Zielgruppen bieten die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
in ihren Angeboten zielgruppengerechte interakti-
ve Kommunikation mit den Nutzern an sowie ver-
stetigte Möglichkeiten der Partizipation.
(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
machen ihre Bildungsangebote leicht nutz- und 
auffindbar. Sie streben Partnerschaften insbesonde-
re mit Bildungs- und Kultureinrichtungen an, um 
das Angebot und die Bereitstellung von Bildungs-
inhalten, insbesondere auch solchen zur Förderung 
von Medienkompetenz, zu stärken.
(5) Im Rahmen der Sportberichterstattung ist ent-
sprechend einem öffentlich-rechtlichen Profil da-
rauf hinzuwirken, dass der Sport in seiner Breite 
in Rundfunk und Telemedien abgebildet wird. 
Insbesondere sollen auch solche Sportarten und 
Sportereignisse von gesellschaftlicher Bedeutung 
Ausdruck finden, die keiner oder nur einer gerin-
gen kommerziellen Vermarktung unterliegen. Die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
haben zur Verwirklichung dieser Anforderungen 
eine gemeinsame Strategie zur Sportberichterstat-
tung unter Einbeziehung ihrer jeweils zuständigen 
Gremien zu entwickeln und diese fortzuentwi-
ckeln. § 35 Abs. 5 bleibt unberührt.
(6) Die Regelungen in den Absätzen 1 bis 5 sowie 
in § 30 Abs. 3 und 4 dienen allein dem öffentlichen 
Interesse; subjektive Rechte Dritter werden da-
durch nicht begründet.

§ 26a  
Fortentwicklung und Überprüfung  
der Angebote, Gesellschaftsdialog

(1) Zur Erfüllung ihres Auftrags entwickeln die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre An-
gebote stetig entlang gesellschaftlicher Bedarfe 
und konkreter Bedürfnisse der Nutzer fort. Hier-
zu setzen sie auf Innovationen, insbesondere in 
Technologie sowie bei Gestaltung und Verbreitung 
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ihrer Angebote, und entwickeln diese auch in Zu-
sammenarbeit mit externen Partnern gemeinwohl-
orientiert fort.
(2) Die Rundfunkanstalten treffen Maßnahmen, um 
sich in einem kontinuierlichen und zielgruppenge-
rechten Dialog mit der Bevölkerung, insbesondere 
über Qualität, Leistung und Fortentwicklung des 
Angebots, auszutauschen (Gesellschaftsdialog). 
Die wesentlichen Erkenntnisse dieses Dialogs sind 
dem Medienrat für seinen Bericht nach § 26b zur 
Verfügung zu stellen.
(3) Zum Zweck einer zielgerichteten Auftragserfül-
lung steuern die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio die Ausgestaltung ihrer Angebo-
te entlang regelmäßiger Angebotsüberprüfungen 
(Leistungsanalyse). Dabei sollen der Beitrag eines 
Angebots und seiner wesentlichen Angebotsteile 
zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
und zum öffentlich-rechtlichen Profil sowie das 
Erreichen der angestrebten Zielgruppen nachvoll-
zogen werden.
(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio entwickeln Kennzahlen und Verfahren, 
die miteinander vergleichbare Leistungsanalysen 
nach Absatz 3 ermöglichen. Die Leistungsana-
lysen haben unter Einbeziehung der Erkenntnisse 
aus dem Gesellschaftsdialog sowie der Richtlinien 
nach § 31 Abs. 4 und auf Grundlage aktueller wis-
senschaftlicher Standards sowie unter besonderer 
Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien zu 
erfolgen:
1.	 Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Angebo-

te und Inhalte,
2.	 quantitative und qualitative Nutzung der Ange-

bote durch die Zielgruppen,
3.	 Wirkung der Angebote auf die individuelle 

Meinungsbildung der Nutzer und den öffentli-
chen Diskurs,

4.	 Ausgewogenheit sowie Themen- und Mei-
nungsvielfalt, auch im Vergleich der Angebote 
der ARD, des ZDF und des Deutschlandradios,

5.	 quantitativer und qualitativer Beitrag der Kul-
tur, Bildung, Information, Beratung im Ge-
samtangebot sowie der Unterhaltung zur Auf-
tragserfüllung und

6.	 Innovationskraft der Angebote auch im Vergleich 
mit den Angeboten anderer inländischer und aus-
ländischer Anbieter.

§ 26b  
Einsetzung eines Medienrates,  

Auftragsbericht
(1) Zur Evaluierung der Verfahren nach § 26a und 
der Erfüllung des Auftrags nach § 26 durch die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
in ihrer Gesamtheit wird ein unabhängiger Medi-

enrat eingesetzt. Die Mitglieder sind in ihrer Auf-
gabenerfüllung an Aufträge oder Weisungen nicht 
gebunden.
(2) Der Medienrat besteht aus sechs unabhängi-
gen Sachverständigen. Zwei Sachverständige wer-
den von der Gremienvertreterkonferenz der ARD 
(GVK), jeweils ein Sachverständiger vom Fern-
sehrat des ZDF und vom Hörfunkrat des Deutsch-
landradios gewählt. Zwei Sachverständige werden 
durch die Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder berufen. Einmalige Wiederwahl 
und Wiederberufung sind zulässig. Maßgeblich 
für die Auswahl der Sachverständigen ist ihre für 
die Aufgaben nach Absatz 1 nötige nachgewiesene 
Sachkunde. Eine geschlechterparitätische Beset-
zung soll angestrebt werden. Der Medienrat wählt 
aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Von der Mitgliedschaft ausgeschlos-
sen sind Personen entsprechend § 4 Abs. 3 des 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages; eine Wahl 
oder Berufung kann frühestens 18 Monate nach 
dem Ausscheiden aus der jeweiligen Funktion er-
folgen. Im Übrigen gelten § 4 Abs. 5 und 6 sowie 
§ 6 Abs. 1 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertra-
ges entsprechend.
(3) Der Medienrat erstattet alle zwei Jahre nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen Be-
richt über seine Evaluierung nach Absatz 1 (Auf-
tragsbericht). § 5 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 des Rund-
funkfinanzierungsstaatvertrages gilt entsprechend.
(4) Der Auftragsbericht erfolgt anhand der jeweils 
aktuellen wissenschaftlichen Standards und der 
Kriterien nach § 26a Abs. 4. § 3 Abs. 7 des Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages gilt entspre-
chend.
(5) Den abschließenden Bericht über das Ergebnis 
der Prüfung teilt der Medienrat den Intendanten und 
zuständigen Gremien mit und veröffentlicht ihn an-
schließend in geeigneter Weise. Stellt der Medien-
rat in einem oder mehreren Bereichen Mängel in 
den Verfahren und ihrer Anwendung oder bei der 
Auftragserfüllung fest, haben die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten sich unter Einbeziehung 
ihrer Gremien hiermit zu befassen und mögliche 
Maßnahmen zu erörtern. Der Medienrat nimmt in 
seinem nächsten Bericht eine Bewertung der er-
griffenen Maßnahmen vor.

§ 27  
Angebote

(1) Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
sind Rundfunkprogramme (Hörfunk- und Fern-
sehprogramme) und Telemedienangebote nach 
Maßgabe dieses Staatsvertrages und der jeweili-
gen landesrechtlichen Regelungen. Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk kann programmbegleitend 
Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt an-
bieten.
(2) Rundfunkprogramme, die über unterschiedli-
che Übertragungswege zeitgleich verbreitet wer-
den, gelten zahlenmäßig als ein Angebot.
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§ 28  
Fernsehvollprogramme,  

Dritte Fernsehprogramme
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten gemeinsam das 
Vollprogramm „Erstes Deutsches Fernsehen (Das 
Erste)“.
(2) Die Dritten Fernsehprogramme einschließlich 
regionaler Auseinanderschaltungen werden von 
einzelnen oder mehreren in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten nach Maß-
gabe ihres jeweiligen Landesrechts veranstaltet, 
und zwar jeweils durch
1.	 den Bayerischen Rundfunk (BR),
2.	 den Hessischen Rundfunk (HR),
3.	 den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR),
4.	 den Norddeutschen Rundfunk (NDR),
5.	 Radio Bremen (RB),
6.	 den Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB),
7.	 den Südwestrundfunk (SWR),
8.	 den Saarländischen Rundfunk (SR) und
9.	 den Westdeutschen Rundfunk (WDR).
(3) Das ZDF veranstaltet das Vollprogramm „Zwei-
tes Deutsches Fernsehen (ZDF)“.

§ 28a  
Schwerpunktangebote

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten 
gemeinsam folgende Fernsehprogramme mit kul-
turellem Schwerpunkt:
1.	 das Vollprogramm „3sat“ unter Beteiligung öf-

fentlich-rechtlicher europäischer Veranstalter 
und

2.	 das Vollprogramm „arte – Der Europäische 
Kulturkanal“ unter Beteiligung öffentlich-
rechtlicher europäischer Veranstalter.

In Abstimmung mit den beteiligten öffentlich-
rechtlichen europäischen Veranstaltern sollen In-
halte des Vollprogramms 3sat in das Vollprogramm 
„arte – Der europäische Kulturkanal“ und dessen 
Telemedienangebote sowie in die Programme nach 
§ 28 Abs. 1 und 3 überführt werden.
(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten 
gemeinsam zwei Angebote mit den Schwerpunkten 
Information, Bildung und Dokumentation.
(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF stellen in fol-
genden gemeinsamen Angeboten die Lebenswirk-
lichkeit und die Interessen von Kindern, jungen 
Menschen und jüngeren Erwachsenen in den Mit-
telpunkt:
1.	 ein Angebot für Kinder,

2.	 ein Angebot für junge Menschen nach Maßga-
be des § 30c und

3.	 ein Angebot für jüngere Erwachsene.
Der Gestaltung und Verbreitung der Angebote liegt 
eine zwischen den Angeboten abgestimmte Stra-
tegie zugrunde, die insbesondere die Nutzungs-
bedürfnisse der Zielgruppen in den jeweiligen Al-
tersstufen und die Besonderheiten des Übergangs 
von einem Angebot in das der nächsten Altersstufe 
berücksichtigt.
(4) Werden die nach den Absätzen 2 und 3 Satz 1 
Nr. 1 und 3 beauftragten Angebote als Fernsehpro-
gramme veranstaltet, überführen die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
und das ZDF diese in Angebote im Internet gleich-
artigen Inhalts nach dem Verfahren nach § 30b, mit 
Beginn der Beitragsperiode, die auf das Jahr folgt, 
in dem die Nutzung der Inhalte der Angebote in der 
jeweiligen Zielgruppe überwiegend über die Tele-
medienangebote von ARD oder ZDF erfolgt, spä-
testens jedoch zum 1. Januar 2033; im Fall des An-
gebots nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 spätestens zum 
1. Januar 2029. Für die nach Absatz 1 beauftragten 
Programme soll eine Überführung in Abstimmung 
mit den beteiligten öffentlich-rechtlichen europäi-
schen Veranstaltern entsprechend der Maßstäbe des 
Satzes 1 angestrebt werden. Die Beauftragung geht 
auf die jeweils überführten Angebote über. Bieten 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF die nach den Ab-
sätzen 2 und 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 beauftragten An-
gebote unmittelbar als Angebote im Internet an, 
gilt das Verfahren nach § 30b entsprechend.
(5) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und ZDF vereinbaren für die 
gemeinsamen Angebote nach den Absätzen 1 bis 3 
jeweils eine Federführung. Die Aufsicht über die 
gemeinsamen Angebote nach den Absätzen 1 bis 
3 obliegt dem zuständigen Aufsichtsgremium der 
jeweils federführenden Anstalt. Für Federführun-
gen, die durch in der ARD zusammengeschlossene 
Landesrundfunkanstalten wahrgenommen werden, 
gelten die Bestimmungen des II. und III. Abschnitts 
des ARD-Staatsvertrages entsprechend.

§ 29  
Hörfunkprogramme 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten veranstalten Hörfunkpro-
gramme einzeln oder zu mehreren für ihr jeweiliges 
Versorgungsgebiet auf Grundlage des jeweiligen 
Landesrechts; bundesweit ausgerichtete Hörfunk-
programme finden nicht statt. Im Internet verbrei-
tete lineare Audio-Angebote sind nur nach Maß-
gabe eines nach § 30a durchgeführten Verfahrens 
zulässig; § 30 Abs. 1a Satz 1 gilt entsprechend. 
Satz 2 gilt nicht für die zeitgleiche und inhaltsglei-
che Verbreitung der im Sinne des Absatzes 2 beauf-
tragten Programme im Internet.
(2) Die Gesamtzahl der terrestrisch verbreiteten 
Hörfunkprogramme der in der ARD zusammen-
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geschlossenen Landesrundfunkanstalten darf vier 
Programme je Rundfunkanstalt nicht übersteigen. 
Zusätzlich zu den Programmen nach Satz 1 kann 
das Landesrecht vorsehen, dass die jeweilige Lan-
desrundfunkanstalt ein Hörfunkprogramm pro vol-
le sechs Millionen Einwohner im Sendegebiet zum 
1. Januar 2025 veranstaltet, bei Landesrundfunkan-
stalten mit einem Versorgungsauftrag für mehrere 
Länder jedenfalls aber so viele Hörfunkprogram-
me, wie sie Länder versorgt. Die gemeinschaftli-
che Veranstaltung von Hörfunkprogrammen durch 
mehrere Rundfunkanstalten (Kooperationspro-
gramme) sowie die Nutzung kooperativ erstellter 
Programmteile (Mantelprogramme) gelten nicht 
als bundesweit ausgerichtete Hörfunkprogramme 
im Sinne des Absatzes 1 soweit die Programme 
keine entsprechende inhaltliche Ausrichtung auf-
weisen. Kooperations- und Mantelprogramme be-
rühren nicht die Eigenständigkeit der Programme 
im Sinne des jeweiligen Landesrechts. Das jewei-
lige Landesrecht kann vorsehen, dass terrestrisch 
verbreitete Hörfunkprogramme gegen andere ter-
restrisch verbreitete Hörfunkprogramme, auch ge-
gen ein Kooperationsprogramm, ausgetauscht wer-
den, wenn dadurch insgesamt keine Mehrkosten 
entstehen und sich die Gesamtzahl der Programme 
nicht erhöht. Kooperationsprogramme werden je-
weils als ein Programm der beteiligten Anstalten 
gerechnet. Regionale Auseinanderschaltungen von 
Programmen bleiben unberührt. Abweichend von 
Satz 4 werden bis zu zwei Kooperationsprogram-
me jeweils als ein halbes Programm der beteiligten 
Anstalten gerechnet. Der Austausch eines in digi-
taler Technik verbreiteten Programms gegen ein in 
analoger Technik verbreitetes Programm ist nicht 
zulässig.

(3) Das Deutschlandradio veranstaltet folgende 
Hörfunkprogramme mit den Schwerpunkten in den 
Bereichen Information, Bildung und Kultur:

1.	 das Programm „Deutschlandfunk“,

2.	 das Programm „Deutschlandfunk Kultur“,

3.	 das in digitaler Technik verbreitete Programm 
„Deutschlandfunk Nova“ nach Maßgabe des 
als Anlage beigefügten Konzepts, insbesonde-
re unter Rückgriff auf die Möglichkeiten nach 
§ 5 Abs. 2 des Deutschlandradio-Staatsvertra-
ges; die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten kooperieren hierzu 
mit dem Deutschlandradio und

4.	 ausschließlich im Internet verbreitete Hörfunk-
programme mit Inhalten aus den in den Num-
mern 1 bis 3 aufgeführten Programmen nach 
Maßgabe eines nach § 32 durchgeführten Ver-
fahrens.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das Deutschlandradio 
veröffentlichen in geeigneter Weise eine Auflis-
tung der von allen Anstalten insgesamt veranstal-
teten Hörfunkprogramme.

§ 30  
Telemedienangebote

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio bieten nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen Telemedienangebote nach § 2 
Abs. 2 Nr. 29 unter Einbeziehung einer gemein-
samen Plattformstrategie in eigenen Portalen auf 
Basis des gemeinsamen technischen Plattformsys-
tems nach § 30f und Telemedien außerhalb eige-
ner Portale (Drittplattformen) an. Die gemeinsame 
Plattformstrategie hat das Ziel, einen die Angebote 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschland-
radios umfassenden, aufeinander abgestimmten, 
gemeinwohlorientierten öffentlichen Raum zu 
schaffen, und umfasst auch eine Strategie zur Ver-
netzung mit den Angeboten externer Partner sowie 
zur Nutzung von Drittplattformen.
(1a) Soweit dies zur Erfüllung des Auftrages und 
zur Erreichung der Zielgruppe erforderlich ist, kön-
nen Telemedienangebote über jeweils eigenstän-
dige eigene Portale zugänglich gemacht werden. 
Die besondere Notwendigkeit der verschiedenen 
eigenständigen Portale ist jeweils im Rahmen der 
Telemedienkonzepte zu begründen. Verschiedene 
eigene Portale sollen entsprechend der Bedürfnisse 
der Nutzer nach § 26a Abs. 1 einheitlich auffindbar 
gemacht werden.
(1b) Soweit dies zur Erfüllung des Auftrages und 
zur Erreichung der Zielgruppe aus journalistisch-
redaktionellen Gründen geboten ist, können Tele-
medien auch auf Drittplattformen angeboten wer-
den.
(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbeson-
dere
1.	 Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und 

nach deren Ausstrahlung sowie eigenständige 
audiovisuelle Inhalte,

2.	 Sendungen ihrer Programme auf Abruf von 
europäischen und nicht-europäischen Werken 
angekaufter Spielfilme und angekaufter Folgen 
von Fernsehserien, die keine Auftragsproduk-
tionen sind, im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Ausstrahlung in ihren Programmen für bis 
zu dreißig Tage, wobei die Abrufmöglichkeit 
grundsätzlich auf Deutschland zu beschrän-
ken ist; das Angebot dieser nicht-europäischen 
Werke ist nur zulässig, wenn es sich um Beiträ-
ge zur Bildung im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 26 
oder zur Kultur im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 27 
handelt und sie in besonderem Maße zum öf-
fentlich-rechtlichen Profil beitragen,

3.	 das Angebot auf Abruf von europäischen und 
nicht-europäischen Werken im Sinne der Num-
mer 2 als eigenständige audiovisuelle Inhalte 
für bis zu dreißig Tage, wobei die Abrufmög-
lichkeit grundsätzlich auf Deutschland zu be-
schränken ist; eine zeitlich weitergehende Ab-
rufmöglichkeit ist im Einzelfall möglich, wenn 
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dies aus redaktionellen Gründen oder Gründen 
der Angebotsgestaltung geboten ist und die 
weitergehende Bereitstellung in besonderem 
Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil bei-
trägt,

4.	 Sendungen ihrer Programme auf Abruf von 
Großereignissen gemäß § 13 Abs. 2 sowie von 
Spielen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu 
sieben Tage danach und

5.	 zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit in-
formierenden, bildenden und kulturellen Tele-
medien.

Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der 
§§ 40 bis 44 unberührt.

(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Teleme-
dienangebote nach Maßgabe des § 26 soll allen 
Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Infor-
mationsgesellschaft ermöglicht, Orientierungshil-
fe geboten, Möglichkeiten der interaktiven Kom-
munikation angeboten sowie die technische und 
inhaltliche Medienkompetenz aller Generationen 
und von Minderheiten gefördert werden. Diese Ge-
staltung der Telemedienangebote soll die Belange 
von Menschen mit Behinderungen besonders be-
rücksichtigen, insbesondere in Form von Audio-
deskription, Bereitstellung von Manuskripten oder 
Telemedien in leichter Sprache.

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio bieten ihre Angebote in möglichst bar-
rierefrei zugänglichen elektronischen Portalen an 
und fassen ihre Programme unter elektronischen 
Programmführern zusammen. Inhalte in eigenen 
Portalen sowie solche auf Drittplattformen, die aus 
journalistisch-redaktionellen Gründen dafür ge-
eignet sind, sollen miteinander vernetzt werden, 
insbesondere durch Verlinkung. Die gegenseitige 
Auffindbarkeit von Inhalten in den eigenen Porta-
len ist sicherzustellen. Die erste Auswahlebene der 
eigenen Portale soll jeweils auch Empfehlungen zu 
Inhalten in anderen Portalen enthalten und zu die-
sen verlinken. Die Angebote sollen auch auf Inhal-
te verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft, 
Kultur sowie der Bildung anbieten und die aus 
journalistisch-redaktionellen Gründen für die Te-
lemedienangebote geeignet sind. Der Einsatz von 
Personalisierungsmöglichkeiten soll dem Nutzer 
einen unmittelbaren, portalübergreifenden Zugriff 
auf Inhalte ermöglichen.

(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten:

1.	 Werbung mit Ausnahme von Produktplatzie-
rung,

2.	 das Angebot auf Abruf von angekauften Spiel-
filmen und angekauften Folgen von Fernsehse-
rien, die keine Auftragsproduktionen sind mit 
Ausnahme der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 
genannten Werke,

3.	 eine flächendeckende lokale Berichterstattung 
und

4.	 die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag auf-
geführten Angebotsformen.

Für Produktplatzierung nach Satz 1 Nr. 1 gelten § 8 
Abs. 7 und § 37 entsprechend.
(6) Werden Telemedien von den in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
dem ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb 
eigener Portale verbreitet, sollen sie für die Ein-
haltung des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1 Sorge tragen. 
Durch die Nutzung des Verbreitungswegs im Sin-
ne des Satzes 1 dürfen sie keine Einnahmen durch 
Werbung und Sponsoring erzielen.
(7) Die eigenen Portale sowie Telemedien auf 
Drittplattformen dürfen jeweils nicht presseähnlich 
sein. Eigene Portale sind im Schwerpunkt mittels 
Bewegtbild oder Ton zu gestalten, die Nutzung von 
Texten ist hier nur zulässig bei
1.	 sendungsbegleitenden Texten nach Maßgabe 

der Sätze 3 bis 5,
2.	 Angebotsübersichten,
3.	 Schlagzeilen zu aktuellen Ereignissen, ein-

schließlich begleitender Echtzeitberichterstat-
tung,

4.	 Faktenchecks,
5.	 Informationen über die jeweilige Rundfunkan-

stalt,
6.	 Maßnahmen zum Zweck der Barrierefreiheit,
7.	 nach der Anlage zu diesem Staatsvertrag zuläs-

sigen Chats und Foren, sowie
8.	 Informationen, zu denen eine gesetzliche Ver-

pflichtung besteht, diese in den Portalen in 
Textform vorzuhalten.

Sendungsbegleitende Texte sind Sendungstran-
skripte, Zusammenfassungen der wesentlichen 
Inhalte einer Sendung sowie solche, die der nach-
träglichen Aufbereitung von Inhalten aus einer 
konkreten, nicht länger als vier Wochen zurück-
liegenden Sendung einschließlich Hintergrund-
informationen dienen, soweit auf für die jeweilige 
Sendung genutzte Materialien und Quellen zu-
rückgegriffen wird und diese Angebote thematisch 
und inhaltlich die Sendung unterstützen, begleiten 
und aktualisieren, wobei der zeitliche und inhalt-
liche Bezug zu einer bestimmten Sendung im je-
weiligen Portal ausgewiesen werden muss. Auch 
bei sendungsbegleitenden Texten nach Satz 3 hat 
eine Einbindung von Bewegtbild oder Ton zu er-
folgen. Bei Ereignissen von besonderer gesamt-
gesellschaftlicher Bedeutung sind abweichend von 
Satz 3 sendungsbegleitende Texte auch zur Vorbe-
reitung einer konkreten Sendung zulässig; die übri-
gen Maßgaben des Satzes 3 bleiben unberührt. Zur 
Anwendung der Sätze 1 bis 5 soll von den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Spit-
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zenverbänden der Presse eine Schlichtungsstelle 
eingerichtet werden.
(8) Soweit die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF oder das 
Deutschlandradio Dienste anbieten, die den Zu-
gang zu audiovisuellen Mediendiensten ermögli-
chen, finden von den Bestimmungen des 5. Unter-
abschnitts des V. Abschnitts nur § 99a Abs. 1 Satz 1 
und 2, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 sowie § 99c Abs. 1 
Anwendung.

§ 30a  
Telemedienkonzepte

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio konkretisieren die inhaltliche Ausrich-
tung ihrer geplanten Telemedienangebote nach 
§ 30 jeweils in Telemedienkonzepten, die Zielgrup-
pe, Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwen-
dung internetspezifischer Gestaltungsmittel sowie 
die Maßnahmen zur Einhaltung des § 30 Abs. 7 
Satz 1 näher beschreiben. Die Telemedienkonzep-
te müssen auch Ausführungen zur Einbindung in 
die gemeinsame Plattformstrategie im Sinne des 
§ 30 Abs. 1 enthalten. Es sind angebotsabhängige 
differenzierte Befristungen für die Verweildauern 
vorzunehmen mit Ausnahme der Archive nach § 30 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, die unbefristet zulässig sind; 
redaktionelle Gründe oder Gründe der Angebots-
gestaltung, die zu einer weitergehenden Abruf-
möglichkeit nach § 30 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 führen 
können, sind unbeschadet der erforderlichen Ein-
zelfallprüfung in den Telemedienkonzepten näher 
zu konkretisieren und regelmäßig zu überprüfen. 
Sollen nicht-europäische Werke nach § 30 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 oder 3 auf Abruf bereitgestellt werden, 
ist zu erläutern, wie diese in besonderem Maße 
zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen. Sollen 
Telemedien auch außerhalb eigener Portale ange-
boten werden, ist dies zu begründen. Die insoweit 
vorgesehenen Maßnahmen zur Berücksichtigung 
des Jugendmedienschutzes, des Datenschutzes so-
wie des § 30 Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben. Die 
Aufgabe, Telemedienkonzepte für Gemeinschafts-
angebote zu erstellen, wird von den beteiligten 
Rundfunkanstalten gemeinschaftlich ausgeübt.
(2) Die Beschreibung aller Telemedienangebote 
muss eine Nachprüfung des Finanzbedarfs durch 
die Kommission zur Überprüfung und Ermittlung 
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) 
ermöglichen.
(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen in den Satzungen oder Richtlinien 
übereinstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen 
auch unter Einbeziehung der Ergebnisse der Leis-
tungsanalysen nach § 26a und des Auftragsberichts 
nach § 26b ein neues oder die wesentliche Ände-
rung eines Telemedienangebots vorliegt, das nach 
dem nachstehenden Verfahren der Absätze 4 bis 
7 zu prüfen ist. Eine wesentliche Änderung liegt 
insbesondere vor, wenn die inhaltliche Gesamtaus-

richtung des Telemedienangebots oder die ange-
strebte Zielgruppe verändert wird. Das Verfahren 
der Absätze 4 bis 7 bezieht sich bei wesentlichen 
Änderungen allein auf die Abweichungen von den 
bisher veröffentlichten Telemedienkonzepten.
(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 
oder die wesentliche Änderung eines bestehenden 
Telemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat 
die Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen 
Gremium darzulegen, dass das geplante, neue Te-
lemedienangebot oder die wesentliche Änderung 
vom Auftrag umfasst ist. Es sind Aussagen darüber 
zu treffen,
1.	 inwieweit das neue Telemedienangebot oder 

die wesentliche Änderung unter Einbeziehung 
der Ergebnisse der Leistungsanalysen nach 
§ 26a und des Auftragsberichts nach § 26b den 
demokratischen, sozialen und kulturellen Be-
dürfnissen der Gesellschaft entspricht,

2.	 in welchem Umfang durch das neue Teleme-
dienangebot oder die wesentliche Änderung in 
qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wett-
bewerb beigetragen wird und

3.	 welcher finanzielle Aufwand für das neue Tele-
medienangebot oder die wesentliche Änderung 
erforderlich ist.

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen 
frei zugänglichen Telemedienangebote, die Auswir-
kungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 
neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen 
Änderung sowie jeweils deren meinungsbildende 
Funktion angesichts bereits vorhandener vergleich-
barer frei zugänglicher Telemedienangebote, auch 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zu berück-
sichtigen.
(5) Zu den Anforderungen des Absatzes 4 ist vor 
Aufnahme eines neuen Telemedienangebots oder 
einer wesentlichen Änderung durch das zuständige 
Gremium Dritten in geeigneter Weise, insbeson-
dere im Internet, Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Die Gelegenheit zur Stellungnahme be-
steht innerhalb einer Frist von mindestens sechs 
Wochen nach Veröffentlichung des Vorhabens. Das 
zuständige Gremium der Rundfunkanstalt hat die 
eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen. Das zu-
ständige Gremium kann zur Entscheidungsbildung 
gutachterliche Beratung durch unabhängige Sach-
verständige auf Kosten der jeweiligen Rundfunk-
anstalt in Auftrag geben; zu den Auswirkungen auf 
alle relevanten Märkte ist gutachterliche Beratung 
hinzuzuziehen. Der Name des Gutachters ist be-
kanntzugeben. Der Gutachter kann weitere Aus-
künfte und Stellungnahmen einholen; ihm können 
Stellungnahmen unmittelbar übersandt werden.
(6) Die Entscheidung, ob die Aufnahme eines neu-
en Telemedienangebots oder einer wesentlichen 
Änderung den Voraussetzungen des Absatzes 4 
entspricht, bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder, mindestens der Mehr-
heit der gesetzlichen Mitglieder des zuständigen 
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Gremiums. Die Entscheidung ist zu begründen. 
In den Entscheidungsgründen muss unter Berück-
sichtigung der eingegangenen Stellungnahmen 
und eingeholten Gutachten dargelegt werden, ob 
das neue Telemedienangebot oder die wesentliche 
Änderung vom Auftrag umfasst ist. Die jeweilige 
Rundfunkanstalt hat das Ergebnis ihrer Prüfung 
einschließlich der eingeholten Gutachten unter 
Wahrung von Geschäftsgeheimnissen in gleicher 
Weise wie die Veröffentlichung des Vorhabens be-
kannt zu machen.

(7) Der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde 
sind vor der Veröffentlichung alle für eine rechts-
aufsichtliche Prüfung notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zu übermitteln. Nach Ab-
schluss des Verfahrens nach den Absätzen 5 und 6 
und nach Prüfung durch die für die Rechtsaufsicht 
zuständige Behörde ist die Beschreibung des neuen 
Telemedienangebots oder der wesentlichen Ände-
rung im Internetauftritt der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF 
oder des Deutschlandradios zu veröffentlichen. In 
den amtlichen Verkündungsblättern der betroffe-
nen Länder ist zugleich auf die Veröffentlichung 
im Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt 
hinzuweisen.

(8) Soweit dieser Staatsvertrag für ein neues oder 
wesentlich geändertes Telemedienangebot ein 
Verfahren nach Maßgabe der Absätze 4 bis 7 vor-
sieht, können die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio, um

1.	 Erkenntnisse zu gewinnen, die sie für den Vor-
schlag für ein neues Telemedienangebot benö-
tigen,

2.	 Aufschlüsse über den voraussichtlichen Bedarf 
nach dem neuen Telemedienangebot zu erhal-
ten oder

3.	 neuartige technische oder journalistische Kon-
zepte zu erproben,

das neue oder wesentlich geänderte Angebot auch 
ohne Durchführung des Verfahrens für eine Dau-
er von höchstens sechs Monaten im Rahmen eines 
Probebetriebs veranstalten oder bereitstellen. Um 
den Übergang in ein reguläres Telemedienangebot 
zu ermöglichen, kann der Probebetrieb um höchs-
tens weitere sechs Monate verlängert werden, 
wenn zeitgleich ein Verfahren nach den Absätzen 4 
bis 7 eingeleitet wird. Die Aufnahme und der Zeit-
punkt des Beginns eines solchen Probebetriebs ist 
von den Anstalten der jeweiligen Rechtsaufsicht 
anzuzeigen.

(9) Die Anstalten haben die Zahl der Nutzer des 
Probebetriebs insbesondere durch technische Maß-
nahmen zu beschränken, um zu verhindern, dass 
der Probebetrieb der Einführung eines neuen oder 
wesentlich veränderten Angebots im Sinne der Ab-
sätze 1 und 3 gleichkommt.

§ 30b  
Verfahren zur Überführung  

von Programmen nach § 28a Abs. 4
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF überführen die 
in § 28a genannten gemeinsamen Fernsehprogram-
me in Angebote im Internet gleichartigen Inhalts 
bei Vorliegen der in § 28a Abs. 4 genannten Vor-
aussetzungen und nach Maßgabe der nachfolgen-
den Bestimmungen; § 30 bleibt unberührt.
(2) Die federführende Rundfunkanstalt erstellt un-
ter Einbeziehung der anderen Rundfunkanstalten 
ein Angebotskonzept, in denen sie darstellt, wie die 
Inhalte des betreffenden Programms gegebenen-
falls unter Berücksichtigung internetspezifischer 
Gestaltungsmittel in ein Angebot im Internet über-
führt werden sollen. Dabei sind darzulegen, wie 
der Auftrag nach den §§ 26 und 28a auch durch 
das veränderte Angebot erfüllt wird. § 30a Abs. 1 
Satz 2 bis 7 gilt entsprechend. Das zuständige Gre-
mium gibt Dritten in geeigneter Weise, insbesonde-
re im Internet, Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 
Gelegenheit zur Stellungnahme besteht innerhalb 
einer Frist von mindestens sechs Wochen nach Ver-
öffentlichung des Vorhabens. Das zuständige Gre-
mium der federführenden Rundfunkanstalt hat die 
eingegangenen Stellungnahmen zu prüfen.
(3) Die Angebotskonzepte müssen eine Nachprü-
fung des Finanzbedarfs durch die KEF ermögli-
chen.
(4) Die Entscheidung über das neue Angebotskon-
zept bedürfen der Zustimmung des zuständigen 
Gremiums der federführenden Rundfunkanstalt. 
Die Entscheidung ist zu begründen.
(5) Nach Zustimmung des zuständigen Gremiums 
hat die federführende Rundfunkanstalt der für die 
Rechtsaufsicht zuständigen Behörde alle für eine 
rechtsaufsichtliche Prüfung notwendigen Aus-
künfte zu erteilen und Unterlagen zu übermitteln. 
Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 
2 bis 4 und nach Prüfung der für die Rechtsauf-
sicht zuständigen Behörde sind die Einstellung des 
Fernsehprogramms und das neue Angebotskonzept 
im Internetauftritt der federführenden Rundfunk-
anstalt zu veröffentlichen. In den amtlichen Ver-
kündungsblättern der Länder ist zugleich auf die 
Veröffentlichung im Internetauftritt der jeweiligen 
Rundfunkanstalt hinzuweisen.
(6) Durch die Überführung darf kein Mehrbedarf 
entstehen; dabei bleiben von Nutzerzahlen abhän-
gige Verbreitungskosten außer Betracht. Im Fall 
darüberhinausgehender Mehrbedarfe richtet sich 
die Überführung nach § 30a Abs. 4 bis 7 entspre-
chend; Absatz 3 bleibt unberührt.

§ 30c  
Jugendangebot

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF bieten gemein-
sam ein Jugendangebot an, das Rundfunk und Tele-
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medien umfasst. Das Jugendangebot soll inhaltlich 
die Lebenswirklichkeit und die Interessen junger 
Menschen als Zielgruppe in den Mittelpunkt stel-
len und dadurch einen besonderen Beitrag zur Er-
füllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags nach 
§ 26 leisten. Zu diesem Zweck sollen die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das ZDF insbesondere eigenständige 
audiovisuelle Inhalte für das Jugendangebot her-
stellen oder herstellen lassen und Nutzungsrechte 
an Inhalten für das Jugendangebot erwerben. Das 
Jugendangebot soll journalistisch-redaktionell ver-
anlasste und journalistisch-redaktionell gestaltete 
interaktive Angebotsformen aufweisen und Inhalte 
anbieten, die die Nutzer selbst zur Verfügung stel-
len.

(2) Zur Erfüllung der demokratischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Zielgruppe ist das Ju-
gendangebot inhaltlich und technisch dynamisch 
und entwicklungsoffen zu gestalten und zu verbrei-
ten. Dazu soll auch durch eine zielgruppengerechte 
interaktive Kommunikation mit den Nutzern sowie 
durch verstetigte Möglichkeiten ihrer Partizipation 
beigetragen werden.

(3) Andere Angebote der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und des 
ZDF nach Maßgabe dieses Staatsvertrages sollen 
mit dem Jugendangebot inhaltlich und technisch 
vernetzt werden. Wird ein eigenständiger Inhalt 
des Jugendangebots auch in einem anderen Ange-
bot der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten oder des ZDF genutzt, sind 
die für das andere Angebot geltenden Maßgaben 
dieses Staatsvertrages einschließlich eines eventu-
ellen Telemedienkonzepts zu beachten.

(4) Die Verweildauer der Inhalte des Jugendange-
bots ist von den in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF so zu 
bemessen, dass sie die Lebenswirklichkeit und die 
Interessen junger Menschen abbilden und die de-
mokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnis-
se der jeweils zur Zielgruppe gehörenden Genera-
tionen erfüllen. Die Grundsätze der Bemessung der 
Verweildauer sind von den in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem 
ZDF regelmäßig zu prüfen. Die Verweildauer von 
angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen 
von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen 
sind, ist zeitlich angemessen zu begrenzen.

(5) Werbung mit Ausnahme von Produktplatzie-
rung nach Maßgabe von § 8 Abs. 7 und § 37, flä-
chendeckende lokale Berichterstattung, nicht auf 
das Jugendangebot bezogene presseähnliche An-
gebote, ein eigenständiges Hörfunkprogramm und 
die für das Jugendangebot in der Anlage zu diesem 
Staatsvertrag genannten Angebotsformen sind im 
Jugendangebot nicht zulässig. Ist zur Erreichung 
der Zielgruppe aus journalistisch-redaktionel-
len Gründen die Verbreitung des Jugendangebots 
außerhalb des von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten und dem 

ZDF für das Jugendangebot eingerichteten eige-
nen Portals geboten, sollen die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
das ZDF für die Einhaltung der Bedingungen des 
Satzes 1 Sorge tragen. Sie haben für diesen Ver-
breitungsweg übereinstimmende Richtlinien, ins-
besondere zur Konkretisierung des Jugendmedien-
schutzes und des Datenschutzes, zu erlassen. Das 
Jugendangebot darf nicht über Rundfunkfrequen-
zen (Kabel, Satellit, Terrestrik) verbreitet werden.

(6) Im Auftragsbericht nach § 26b Abs. 3 sind ins-
besondere darzustellen:

1.	 der besondere Beitrag des Jugendangebots zur 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags,

2.	 das Erreichen der Zielgruppe, die zielgruppen-
gerechte Kommunikation sowie die verstetig-
ten Möglichkeiten der Partizipation der Ziel-
gruppe,

3.	 das Ergebnis der Prüfung der Verweildauer 
nach Absatz 4,

4.	 die Nutzung des Verbreitungswegs außerhalb 
des für das Jugendangebot eingerichteten eige-
nen Portals nach Absatz 5 Satz 2 und 3,

5.	 der jeweilige Anteil der in Deutschland und in 
Europa für das Jugendangebot hergestellten In-
halte und

6.	 der jeweilige Anteil an Eigenproduktionen, 
Auftragsproduktionen und erworbenen Nut-
zungsrechten für angekaufte Spielfilme und 
angekaufte Folgen von Fernsehserien für das 
Jugendangebot.

§ 30d  
Versorgungsauftrag

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio kommen ihrem gesetzlichen Auftrag 
durch Nutzung geeigneter Übertragungswege 
nach. Bei der Auswahl des Übertragungswegs sind 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten. Die analoge Verbreitung bis-
her ausschließlich digital verbreiteter Programme 
ist unzulässig.

(2) Zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags sollen 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio mit privaten Veranstaltern von Rundfunkpro-
grammen nach § 84 Abs. 3 S. 2 sowie mit diesen 
verbundenen Unternehmen zusammenarbeiten. 
Kooperationen können insbesondere eine Ver-
linkung (Embedding) oder sonstige Vernetzung 
öffentlich-rechtlicher Inhalte oder Angebote, ver-
einfachte Verfahren der Zurverfügungstellung öf-
fentlich-rechtlicher Inhalte oder die gemeinsame 
Nutzung von Infrastrukturen beinhalten.



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 23. Oktober 2025920

2. Unterabschnitt  
Zusammenarbeit von ARD, ZDF  

und Deutschlandradio
§ 30e  

Grundsatz der Zusammenarbeit
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio arbeiten zur Erfüllung ihres Auftrages 
unter Wahrung ihrer journalistischen und institutio-
nellen Eigenständigkeit zusammen. Die Verpflich-
tung nach Satz 1 umfasst grundsätzlich alle, ins-
besondere administrative und technische Bereiche, 
und die Nutzung gemeinsamer sächlicher, tech-
nischer und personeller Kapazitäten, einschließ-
lich Studios im In- und Ausland, soweit dem nicht 
zwingende Gründe im Sinne des Absatzes 2 ent-
gegenstehen. Bei der Berichterstattung über Ereig-
nisse mit überregionaler Bedeutung arbeiten die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
arbeitsteilig zusammen.
(2) Eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit gilt im 
Einzelfall nicht, sofern hierdurch
1.	 die Auftragserfüllung der beteiligten Rund-

funkanstalten gefährdet würde,
2.	 der publizistische Wettbewerb zwischen den 

beteiligten Rundfunkanstalten erheblich beein-
trächtigt würde, oder

3.	 eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergeben hat, 
dass keine langfristige Kosteneffizienz zu er-
warten ist.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio prüfen regelmäßig unter Einbeziehung 
ihrer Gremien alle ihre Tätigkeitsbereiche auf die 
Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Eine erstmali-
ge Prüfung soll bis zum 31. Dezember 2026 voll-
zogen werden.
(4) Zwischen den in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF fin-
det ein regelmäßiger Austausch über die Program-
me nach § 28 Abs. 1 und 3 statt. Vor Veränderung 
der jeweiligen Programmschemas sollen die dafür 
in der ARD Verantwortlichen und der Intendant des 
Zweiten Deutschen Fernsehens auf ein Einverneh-
men hinwirken; dabei ist auf Nachrichtensendun-
gen besondere Rücksicht zu nehmen.
(5) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 sind die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit der 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Ar-
tikels  106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union auch betraut, soweit 
sie zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß § 26 bei 
der Herstellung und Verbreitung von Angeboten 
im Sinne des § 27 zusammenarbeiten. Die Betrau-
ung gilt insbesondere für die Bereiche Produktion, 
Produktionsstandards, Programmrechteerwerb, 
Programmaustausch, Verbreitung und Weiterver-

breitung von Angeboten, Beschaffungswesen, 
Sendernetzbetrieb, informationstechnische und 
sonstige Infrastrukturen, Vereinheitlichung von 
Geschäftsprozessen, Beitragsservice und allgemei-
ne Verwaltung. Von der Betrauung nicht umfasst 
sind kommerzielle Tätigkeiten nach § 40 Abs. 1 
Satz 2.

§ 30f  
Gemeinsames technisches Plattformsystem

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio gründen zur Entwicklung und für den 
Betrieb eines gemeinsamen technischen Plattform-
systems eine rechtlich selbstständige gemeinsame 
Tochtergesellschaft.
(2) Ziel des gemeinsamen technischen Plattform-
systems ist der Aufbau einer gemeinsam genutzten 
Infrastruktur. Diese soll aufeinander abgestimmte 
Komponenten insbesondere für Telemedienan-
gebote nach § 30 bereitstellen, die modernen und 
möglichst offenen technischen Standards entspre-
chen, die Erfüllung des Auftrags nach § 26 Abs. 3 
unterstützen und Effizienzgewinne erzielen durch 
die gemeinsame Entwicklung für die beteiligten 
Partner. Den jeweils besonderen Anforderungen an 
die Nutzung von Audio- und Videoangeboten ist 
hierbei Rechnung zu tragen. Im Rahmen des ge-
meinsamen technischen Plattformsystems sollen 
datensichere und datensparsame Personalisierungs-
möglichkeiten und Empfehlungssysteme geschaf-
fen werden. Diese Personalisierungsmöglichkeiten 
und Empfehlungssysteme sollen einen offenen 
Meinungsbildungsprozess und breiten inhaltlichen 
gemeinwohlorientierten Diskurs ermöglichen.
(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio ermöglichen eine Mitwirkung und Ver-
netzung für öffentlich-rechtliche europäische 
Partner und prüfen regelmäßig eine mögliche Öff-
nung für private Anbieter.

3. Unterabschnitt  
Verfahren, Grundsätze der Gremienarbeit  

und Compliance
§ 31  

Satzungen, Richtlinien,  
gemeinsame Maßstäbe und Berichtspflichten

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio erlassen jeweils Satzungen oder Richt-
linien zur näheren Durchführung ihres jeweiligen 
Auftrags sowie für das Verfahren zur Erstellung 
von Konzepten für Telemedienangebote und das 
Verfahren für neue Telemedienangebote oder we-
sentliche Änderungen. Die Satzungen oder Richtli-
nien enthalten auch Regelungen zur Sicherstellung 
der Unabhängigkeit der Gremienentscheidungen. 
Die Satzungen oder Richtlinien sind im Internet-
auftritt der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 
Deutschlandradios zu veröffentlichen.
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(2) Die jeweils zuständigen Gremien der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, des ZDF und des Deutschlandradios 
wachen über die Erfüllung des Auftrags gemäß 
§ 26 sowie über eine wirtschaftliche und sparsame 
Haushalts- und Wirtschaftsführung.
(3) Die Gremien haben die Aufgabe, für die An-
gebote der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios Richtlinien aufzustellen und die 
Intendanten in Programmfragen zu beraten. Die 
Richtlinien umfassen die Festsetzung inhaltlicher 
und formaler Qualitätsstandards sowie standardi-
sierter Prozesse zu deren Überprüfung; die Richt-
linien sind zu veröffentlichen und regelmäßig zu 
überprüfen.
(4) Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle 
der Haushalts- und Wirtschaftsführung setzen die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio 
gemeinsam unter Einbeziehung ihrer zuständigen 
Gremien und unter Berücksichtigung von Empfeh-
lungen der KEF Maßstäbe fest, die geeignet sind, 
die Bewertung der Einhaltung der Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie eine ver-
gleichende Kontrolle der Ressourceneffizienz zu 
ermöglichen.
(5) In den Geschäftsberichten der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios ist auch der 
Umfang der Produktionen mit von diesen gesell-
schaftsrechtlich abhängigen und unabhängigen 
Produktionsunternehmen darzustellen. Dabei ist 
auch darzustellen, in welcher Weise der Protokoll-
erklärung aller Länder zu § 11d Abs. 2 des Rund-
funkstaatsvertrages im Rahmen des 22. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrages Rechnung getragen wird.

§ 31a  
Transparenz

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio sind verpflichtet, für eine größtmögliche 
Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit Sorge zu 
tragen. Zu diesem Zweck haben sie die Organisa-
tionsstruktur, einschließlich der Zusammensetzung 
der Gremien und ihrer eingesetzten Ausschüsse, 
alle Satzungen, Richtlinien, Geschäftsordnungen 
sowie sonstige Informationen, die von wesentli-
cher Bedeutung für die jeweilige Rundfunkanstalt 
sind, in ihrem Internetauftritt zu veröffentlichen. 
Dabei ist der Schutz personenbezogener Daten 
sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
zu wahren. Die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio veröffentlichen in ihren Ge-
schäftsberichten und im jeweiligen Internetauftritt 
die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 
Bezüge ihrer jeweiligen Intendanten und Direkto-
ren unter Namensnennung, soweit diese nicht einer 
Abführungspflicht unterliegen. Teil der zu veröf-
fentlichenden Bezüge sind namentlich Aufwands-

entschädigungen, Sitzungsgelder und sonstige 
geldwerte Vorteile. Satz 4 gilt insbesondere auch 
für
1.	 Leistungen, die den genannten Personen für 

den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind,

2.	 Leistungen, die den genannten Personen für 
den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätig-
keit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert 
sowie den von den in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF und dem Deutschlandradio während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zu-
rückgestellten Betrag,

3.	 während des Geschäftsjahres vereinbarte Än-
derungen dieser Zusagen,

4.	 Leistungen, die einer der genannten Personen, 
die ihre Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres 
beendet hat, in diesem Zusammenhang zuge-
sagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt 
worden sind,

5.	 Leistungen, die den genannten Personen für 
Tätigkeiten bei Tochter- und Beteiligungsge-
sellschaften gewährt worden sind, und

6.	 Leistungen, die den genannten Personen für 
entgeltliche Nebentätigkeiten gewährt worden 
sind; dies gilt nicht für Nebentätigkeiten, die 
nicht im Zusammenhang mit der Haupttätig-
keit stehen und wenn die Höhe der hierfür je-
weils vereinbarten Einkünfte den Betrag von 
1.000 Euro monatlich nicht übersteigt.

Die Geschäftsberichte und die Internetauftritte 
nach Satz 4 haben zudem Angaben über die Tarif-
strukturen und eine strukturierte Darstellung der 
außertariflichen Vereinbarungen zu enthalten.
(2) Über die Vorgaben des Absatzes 1 hinausgehen-
de landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 31b  
Compliance

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio haben jeweils ein wirksames Com-
pliance Management System nach anerkannten 
Standards zu gewährleisten und nach dem aktuel-
len Stand fortzuschreiben. Sie haben jeweils eine in 
Ausübung der Tätigkeit unabhängige Compliance-
Stelle oder einen Compliance-Beauftragten einzu-
setzen, die oder der regelmäßig an den Intendanten 
und an den Verwaltungsrat berichtet. Soweit ein 
Aufsichtsgremium unmittelbar berührt ist, ist auch 
an dieses zu berichten. Die Compliance-Stellen 
und -Beauftragten tauschen sich untereinander aus.
(2) Darüber hinaus beauftragen die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF und das Deutschlandradio jeweils eine 
Ombudsperson als externe Anlaufstelle für vertrau-
liche und anonyme Hinweise zu Rechts- und Re-
gelverstößen in den jeweiligen Rundfunkanstalten. 
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Die Ombudsperson soll die Befähigung zum Rich-
teramt besitzen und darf keine wirtschaftlichen 
oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, 
die neutrale und unabhängige Vertrauensstellung 
zu gefährden.

§ 31c  
Gemeinschaftseinrichtungen und  

Beteiligungsunternehmen

Bei Beteiligungsunternehmen im Sinne von § 42 
Abs. 3 und Gemeinschaftseinrichtungen der in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, des ZDF und des Deutschlandra-
dios stellen die Rundfunkanstalten sicher, dass die 
Gemeinschaftseinrichtungen und Beteiligungs-
unternehmen über die Themen Transparenz und 
Compliance dem zuständigen Aufsichtsgremium 
regelmäßig berichten. Bei anderen Beteiligungen 
als solchen nach § 42 Abs. 3 sollen die Rundfunk-
anstalten auf eine Berichterstattung nach Satz 1 
hinwirken. Die Berichterstattung erfolgt bei Ge-
meinschaftseinrichtungen auch an die jeweils fe-
derführende Anstalt; bei Beteiligungsunternehmen 
auch an alle beteiligten Rundfunkanstalten.

§ 31d  
Gremienaufsicht

(1) Die Aufsichtsgremien der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF und des Deutschlandradios müssen personell 
und strukturell in der Lage sein, die ihnen jeweils 
zugewiesenen Aufgaben umfassend zu erfüllen. 
Hierzu ist insbesondere sicherzustellen, dass

1.	 in den Verwaltungsräten auch über die Mitglie-
der ausreichende Kenntnisse im Bereich der 
Wirtschaftsprüfung, der Betriebswirtschaft, 
des Rechts und der Medienwirtschaft oder der 
Medienwissenschaft vorhanden sind,

2.	 die Mitglieder der jeweiligen Gremien sich zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig fortbil-
den; hierzu haben die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio den jeweiligen 
Gremien angemessene Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um auch externe Fort- und Weiterbil-
dung zu ermöglichen und

3.	 für die Gremien Geschäftsstellen eingerichtet 
werden, welche angemessen mit Personal- und 
Sachmitteln ausgestattet sind; die Mitarbeiter 
der Geschäftsstellen sind in ihrer Tätigkeit 
fachlich nur den Weisungen der Gremienvor-
sitzenden unterworfen.

(2) Über die Vorgaben des Absatzes 1 hinausgehen-
de landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 31e  
Interessenkollision

(1) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen 
keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen 
haben, die geeignet sind, die Erfüllung ihrer Auf-

gaben als Mitglied zu gefährden (Interessenkolli-
sion).

(2) Mitglieder eines Aufsichtsgremiums dürfen 
weder beratend noch entscheidend mitwirken, 
wenn bei der Entscheidung einer Angelegenheit 
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen die unparteiische Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu rechtfertigen.

(3) Liegen hinreichende Anhaltspunkte für das 
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 
des Absatzes 2 bei einem Mitglied vor, informie-
ren der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter das 
Gremium. Ein betroffenes Mitglied hat Tatsachen, 
die die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder des 
Absatzes 2 begründen können, unverzüglich dem 
Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums und seinem 
Stellvertreter anzuzeigen. Das Gremium entschei-
det über den Ausschluss. An dieser Entscheidung 
darf der Betroffene nicht mitwirken.

(4) Über die Vorgaben der Absätze 1 bis 3 hinaus-
gehende landesrechtliche Regelungen bleiben un-
berührt.

§ 31f  
Kodex zu Standards für Leitung und Aufsicht

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio entwickeln jeweils Governance-Stan-
dards als anstalts- und organübergreifende Ordnung 
für Leitung und Aufsicht (Kodex) und schreiben 
diese fort. Der Kodex soll jeweils gemeinsam durch 
die Intendanten und die Gremienvertreterkonfe-
renz (GVK), die Gremienvorsitzenden des ZDF 
und des Deutschlandradio unter Rückbindung an 
ihre Gremien entwickelt werden und Grundsätze, 
Empfehlungen und Anregungen für Leitung und 
Aufsicht der in der ARD zusammengeschlossenen 
Rundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschland-
radios zur Konkretisierung gesetzlicher Maßgaben 
sowie zur Implementierung anerkannter Standards 
guter und verantwortungsvoller Unternehmens-
führung vorsehen. Über die Vorgaben von Satz 1 
und 2 hinausgehende landesrechtliche Regelungen 
bleiben unberührt.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen An-
stalten, das ZDF und das Deutschlandradio erklä-
ren jeweils, inwieweit dem Kodex entsprochen 
wird oder welche Standards nicht angewendet wur-
den oder werden und aus welchen Gründen nicht. 
Die Erklärung ist im Internetauftritt der Rundfunk-
anstalt dauerhaft öffentlich zugänglich zu machen.

§ 31g  
Veröffentlichung von Beanstandungen

Die zuständigen Aufsichtsgremien der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, des ZDF und des Deutschlandradios können 
vom Intendanten verlangen, dass er bei Rechtsver-
stößen Beanstandungen der Gremien im Programm 
veröffentlicht.
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§ 31h  
Grundsätze der außertariflichen Vergütung

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio sind berechtigt außertarifliche Verträge 
zu schließen, soweit ihre Zahl auf das unbedingt 
erforderliche Maß beschränkt wird. Für die außer-
tarifliche Vergütung einschließlich der Bezüge der 
leitenden Angestellten in Berufungs- und Wahläm-
tern (Geschäftsleitung) gelten die nachfolgenden 
Bestimmungen.

(2) Außertarifvertragliche Vergütungen, einschließ-
lich Versorgungsleistungen, Nebenleistungen und 
Leistungen, die im Fall einer regulären oder vor-
zeitigen Beendigung der Tätigkeit zugesagt werden 
(Gesamtvergütung), haben in einem angemessenen 
Verhältnis zu den jeweils übertragenen Aufgaben 
und erbrachten Leistungen zu stehen. Vergütun-
gen und Versorgungsleistungen haben insgesamt 
in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu 
stehen. Die Höhe der Gesamtvergütung hat sich an 
den Bezügen im öffentlichen Sektor einschließlich 
vergleichbarer öffentlicher Unternehmen zu orien-
tieren.

(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio legen mit Zustimmung der jeweils zu-
ständigen Gremien ein klares und verständliches 
Vergütungssystem fest, welches für den Abschluss 
von Dienstverträgen mit außertariflich Beschäftig-
ten bindend ist. Das Vergütungssystem ist im Inter-
netauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt zu ver-
öffentlichen.

(4) Über die Vorgaben der Absätze 1 bis 3 hinaus-
gehende landesrechtliche Regelungen bleiben un-
berührt.

4. Unterabschnitt  
Datenschutz, Datenschutzaufsicht und  

Einsatz künstlicher Intelligenz

§ 31i  
Besondere Verantwortung  
bei der Datenverarbeitung

(1) Unbeschadet der Vorgaben der §§ 12 und 23 
sind die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio zu einem sorgsamen Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten von Nutzern verpflichtet. 
Sie dürfen diese verarbeiten, soweit dies zum 
Zwecke der Auftragserfüllung erforderlich ist. Ein 
Austausch personenbezogener Daten von Nutzern 
zwischen den in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, dem ZDF und dem 
Deutschlandradio ist, sofern diese auf der Basis 
des gemeinsamen technischen Plattformsystems 
zur Verwirklichung des gemeinwohlorientierten 
öffentlichen Raum nach § 30 Abs. 1 Satz 2 ver-
arbeitet werden, Teil des Auftrags. Die Datenver-
arbeitung zu anderen Zwecken, insbesondere im 
Rahmen kommerzieller Tätigkeiten gemäß § 40, 

richtet sich nach den allgemeinen datenschutz-
rechtlichen Vorgaben.
(2) Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags sowie weiterge-
hende landesrechtliche Regelungen zu einzelnen 
Landesrundfunkanstalten bleiben unberührt.

§ 31j  
Gemeinsamer Rundfunkbeauftragter  

für den Datenschutz
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio ernennen einen gemeinsamen 
Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz (Rund-
funkdatenschutzbeauftragter), der zuständige 
Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der 
Verordnung (EU) 2016/679 ist. Die Ernennung er-
folgt durch die Rundfunkräte der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
den Fernsehrat des ZDF und den Hörfunkrat des 
Deutschlandradios für die Dauer von acht Jahren; 
Wiederernennungen sind zulässig. Der Rundfunk-
datenschutzbeauftragte muss über die für die Er-
füllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner Be-
fugnisse erforderliche Qualifikation, nachgewiesen 
durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium, so-
wie über Erfahrung und Sachkunde insbesondere 
im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten 
verfügen. Das Amt des Rundfunkdatenschutz-
beauftragten kann nicht neben anderen Aufgaben 
innerhalb der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios und der jeweiligen Beteili-
gungs- und Hilfsunternehmen wahrgenommen 
werden. Sonstige Aufgaben müssen mit dem Amt 
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu verein-
baren sein und dürfen seine Unabhängigkeit nicht 
gefährden.
(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit 
Rücktritt vom Amt oder mit Erreichen des gesetz-
lichen Renteneintrittsalters. Tarifvertragliche Re-
gelungen bleiben unberührt. Der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte kann seines Amtes nur enthoben 
werden, wenn er eine schwere Verfehlung began-
gen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrneh-
mung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Dies er-
folgt durch Beschluss der Rundfunkräte der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, des Fernsehrats des ZDF und des Hör-
funkrats des Deutschlandradios. Der Rundfunk-
datenschutzbeauftragte ist vor der Entscheidung zu 
hören.
(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der 
Vergütung, regeln die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und das Deutschlandradio in einer gemeinsamen 
Satzung (gemeinsame Satzung über die Daten-
schutzaufsicht der Rundfunkanstalten). Die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten legen entsprechend der Bestimmungen 
des II. und III. Abschnitts des ARD-Staatsvertrages 
eine federführende Anstalt fest.
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§ 31k  
Unabhängigkeit

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in 
Ausübung des Amtes unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. Er unterliegt keiner Rechts- 
oder Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht unterliegt 
er, soweit die Unabhängigkeit bei der Ausübung 
des Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die 
Dienstaufsicht wird durch den Verwaltungsrat der 
Rundfunkanstalt am Dienstsitz wahrgenommen.
(2) Dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten ist eine 
Dienststelle einzurichten (Dienstsitz). Für die Er-
füllung der Aufgaben und Befugnisse sind ihm die 
notwendigen Personal-, Finanz- und Sachausstat-
tung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen 
Mittel sind jährlich, öffentlich und gesondert im 
Haushaltsplan der Rundfunkanstalt am Dienstsitz 
auszuweisen und dem Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer 
Finanzkontrolle des entsprechend Absatz 1 Satz 4 
zuständigen Verwaltungsrates unterliegt der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte nur, soweit die Unab-
hängigkeit bei der Ausübung des Amtes dadurch 
nicht beeinträchtigt wird.
(3) Einzelheiten zur Ausführung der Absätze 1 
und 2 regeln die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio in der gemeinsamen Satzung über 
die Datenschutzaufsicht der Rundfunkanstalten.
(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der 
Wahl der Mitarbeiter frei. Sie unterstehen allein 
seiner Leitung.

§ 31l  
Aufgaben und Befugnisse

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte über-
wacht die Einhaltung der Datenschutzvor-
schriften dieses Staatsvertrages, der Verordnung 
(EU) 2016/679, der §§ 19 bis 25 des Telekommu-
nikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes 
und anderer Vorschriften über den Datenschutz 
bei der gesamten Tätigkeit der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF und des Deutschlandradios sowie ihrer Be-
teiligungsunternehmen im Sinne des § 42 Abs. 3 
Satz 1. Er hat die Aufgaben und Befugnisse ent-
sprechend den Artikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5 
der Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zusam-
menarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden hat er, 
soweit die Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken betroffen ist, den lnformantenschutz zu 
wahren. Er kann gegenüber den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 
ZDF und dem Deutschlandradio keine Geldbußen 
verhängen.
(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
Verstöße gegen Vorschriften über den Datenschutz 
oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies 
gegenüber dem Intendanten der verantwortlichen 
Rundfunkanstalt und fordert ihn zur Stellung-

nahme innerhalb einer angemessenen Frist auf. 
Gleichzeitig unterrichtet er den Verwaltungsrat 
der verantwortlichen Rundfunkanstalt. Von einer 
Beanstandung und Unterrichtung kann abgesehen 
werden, wenn es sich um unerhebliche Mängel 
handelt oder wenn ihre unverzügliche Behebung 
sichergestellt ist.
(3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 ab-
zugebende Stellungnahme soll auch eine Darstel-
lung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der 
Beanstandung des Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten getroffen worden sind. Der Intendant leitet dem 
Verwaltungsrat seiner Rundfunkanstalt gleichzei-
tig eine Abschrift der Stellungnahme gegenüber 
dem Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu.
(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstat-
tet jährlich auch den Organen der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios schriftlichen 
Bericht im Sinne des Artikels 59 der Verordnung 
(EU) 2016/679 über seine Tätigkeit. Der Bericht 
wird veröffentlicht, wobei eine Veröffentlichung 
im Online-Angebot der in der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF und des Deutschlandradios ausreichend ist.
(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an 
den Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu wenden, 
wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung sei-
ner personenbezogenen Daten durch eine der in der 
ARD zusammengeschlossene Landesrundfunkan-
stalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder ihre 
Beteiligungsunternehmen im Sinne des § 42 Abs. 3 
Satz 1 in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt 
zu sein.
(6) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist so-
wohl während als auch nach Beendigung seiner 
Tätigkeit verpflichtet, über die ihm während seiner 
Dienstzeit bekannt gewordenen Angelegenheiten 
und vertraulichen Informationen Verschwiegenheit 
zu bewahren.

§ 31m  
Kodex zum Einsatz künstlicher Intelligenz

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio können in ihren Angeboten einem öffent-
lich-rechtlichen Profil entsprechend künstliche 
Intelligenz einsetzen. Hierzu und zur Nutzung 
künstlicher Intelligenz in weiteren Bereichen legen 
sie in einem gemeinsamen Kodex Grundsätze für 
die Entwicklung und den Einsatz entsprechender 
Systeme fest.

5. Unterabschnitt  
Finanzierung sowie  

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
§ 32  

Funktionsgerechte Finanzausstattung,  
Grundsatz des Finanzausgleichs

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk in die Lage zu versetzen, seine 
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verfassungsmäßigen und gesetzlichen Aufgaben zu 
erfüllen; sie hat insbesondere den Bestand und die 
Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
zu gewährleisten.

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunk-
anstalten ist Bestandteil des Finanzierungssystems 
der ARD; er stellt insbesondere eine funktionsge-
rechte Aufgabenerfüllung der Anstalten Saarlän-
discher Rundfunk und Radio Bremen sicher. Der 
Umfang der Finanzausgleichsmasse und ihre An-
passung an den Rundfunkbeitrag bestimmen sich 
nach dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag.

§ 33  
Finanzierung

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert 
sich durch Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus 
Rundfunkwerbung und sonstige Einnahmen; vor-
rangige Finanzierungsquelle ist der Rundfunkbei-
trag. Programme und Angebote im Rahmen seines 
Auftrags gegen besonderes Entgelt sind unzuläs-
sig; ausgenommen hiervon sind Begleitmateria-
lien. Einnahmen aus dem Angebot von Telefon-
mehrwertdiensten dürfen nicht erzielt werden.

(2) Die Summe der Einnahmen nach Absatz 1 je-
der einzelnen Anstalt der in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF 
und der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Deutschlandradio“ bilden das jeweilige Gesamt-
budget. Innerhalb dieses Budgets sind die Rund-
funkanstalten berechtigt, die erforderlichen Aus-
gaben zu tätigen, soweit dies mit den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verein-
baren ist; die besonderen Bedarfe im Sinne der 
§§ 1 Abs. 2 Satz 3 und 12 ff. des Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrages bleiben hiervon unberührt.

(3) Die Rundfunkanstalten entscheiden im Rah-
men ihrer Finanzordnungen eigenverantwortlich 
über die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auf-
wandsarten. Hierbei sind die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

§ 34  
Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfes  

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks wird regelmäßig entsprechend den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit, einschließlich der damit verbundenen 
Rationalisierungspotentiale, auf der Grundlage 
von Bedarfsanmeldungen der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des 
ZDF und der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Deutschlandradio“ durch die unabhängige KEF 
geprüft und ermittelt.

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs sind insbesondere zugrunde zu legen

1.	 die wettbewerbsfähige Fortführung der beste-
henden Angebote, die durch Staatsvertrag aller 
Länder beauftragten Fernsehprogramme sowie 

die nach § 30b überführten oder ausgetausch-
ten Angebote (bestandsbezogener Bedarf),

2.	 nach Landesrecht zulässige neue Angebote, die 
Teilhabe an den neuen rundfunktechnischen 
Möglichkeiten in der Herstellung und zur Ver-
breitung von Angeboten sowie die Möglichkeit 
der Veranstaltung neuer Formen von Rundfunk 
(Entwicklungsbedarf),

3.	 die allgemeine Kostenentwicklung und die 
besondere Kostenentwicklung im Medienbe-
reich,

4.	 die Entwicklung der Beitragserträge, der Wer-
beerträge und der sonstigen Erträge und

5.	 die Anlage, Verzinsung und zweckbestimmte 
Verwendung der Überschüsse, die dadurch ent-
stehen, dass die jährlichen Gesamterträge der 
in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, des ZDF oder des Deutsch-
landradios die Gesamtaufwendungen für die 
Erfüllung ihres Auftrags übersteigen.

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Fi-
nanzbedarfs soll ein hoher Grad der Objektivier-
barkeit erreicht werden.
(4) Die Beitragsfestsetzung erfolgt durch Staats-
vertrag.

§ 35  
Kostensteuerung

(1) Bei Aufstellung und Ausführung ihres Haus-
haltsplans haben die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
und das Deutschlandradio die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.
(2) Für Maßnahmen von finanzieller Bedeutung 
führen die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio angemessene Wirtschaftlich-
keitsuntersuchungen durch. Dabei ist auch die mit 
den Maßnahmen verbundene Risikoverteilung zu 
berücksichtigen.
(3) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten- und 
Leistungsrechnung einzuführen. Dieser sind an-
staltsübergreifend einheitliche Maßstäbe zugrunde 
zu legen.
(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio erstellen Personalkonzepte zur mittel- 
und langfristigen Steuerung des Personalaufwands.
(5) Die von den in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und vom ZDF für 
den Erwerb von Übertragungsrechten für Sport-
ereignisse insgesamt aufgewendeten Mittel dürfen 
ein angemessenes Verhältnis zum Gesamtaufwand 
nicht überschreiten. Ein angemessenes Verhältnis 
ist in der Regel anzunehmen, wenn der Aufwand 
für den Erwerb von Übertragungsrechten nach 
Satz 1 fünf vom Hundert des von der KEF an-
erkannten Gesamtaufwandes von ARD und ZDF 
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in einer Beitragsperiode nicht übersteigt. Die ex-
klusive Auswertung von Übertragungsrechten ist 
nur zulässig, wenn und soweit dies zur Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags erforderlich ist; 
beim Erwerb von Rechtepaketen sind Sublizenzen 
zu marktüblichen Bedingungen anzubieten. § 26 
Abs. 6 gilt für die Sätze 1 bis 3 entsprechend.

§ 36  
Berichterstattung der Rechnungshöfe

Der für die Durchführung der Prüfung zuständige 
Rechnungshof teilt das Ergebnis der Prüfung einer 
Landesrundfunkanstalt, des ZDF oder des Deutsch-
landradios einschließlich deren Beteiligungsunter-
nehmen dem jeweils zuständigen Intendanten, den 
jeweils zuständigen Aufsichtsgremien der Rund-
funkanstalt und der Geschäftsführung des geprüf-
ten Beteiligungsunternehmens sowie der KEF mit. 
Er gibt dem Intendanten der jeweiligen Rundfunk-
anstalt und der Geschäftsführung des Beteiligungs-
unternehmens Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
dem Ergebnis der Prüfung und berücksichtigt die 
Stellungnahmen. Den auf dieser Grundlage er-
stellten abschließenden Bericht über das Ergebnis 
der Prüfung teilt der zuständige Rechnungshof den 
Landesparlamenten und den Landesregierungen 
der die Rundfunkanstalt tragenden Länder sowie 
der KEF mit und veröffentlicht ihn anschließend. 
Dabei hat der Rechnungshof darauf zu achten, dass 
die Wettbewerbsfähigkeit des geprüften Beteili-
gungsunternehmens nicht beeinträchtigt wird und 
insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
gewahrt werden.

§ 37  
Zulässige Produktplatzierung

Über die Anforderungen nach § 8 Abs. 7 Satz 2 hi-
naus ist Produktplatzierung in Kinofilmen, Filmen 
und Serien, Sportsendungen und Sendungen der 
leichten Unterhaltung nur dann zulässig,
1.	 wenn diese nicht vom Veranstalter selbst oder 

von einem mit dem Veranstalter verbundenen 
Unternehmen produziert oder in Auftrag gege-
ben wurden oder

2.	 wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern le-
diglich bestimmte Waren oder Dienstleistun-
gen, wie Produktionshilfen und Preise, im Hin-
blick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung 
kostenlos bereitgestellt werden.

Keine Sendungen der leichten Unterhaltung sind 
insbesondere Sendungen, die neben unterhaltenden 
Elementen im Wesentlichen informierenden Cha-
rakter haben, und Ratgebersendungen mit Unter-
haltungselementen.

§ 38  
Dauer der Rundfunkwerbung, Sponsoring

(1) Die Gesamtdauer der Rundfunkwerbung be-
trägt im Ersten Fernsehprogramm der ARD und 
im Programm „Zweites Deutsches Fernsehen“ je-
weils höchstens 20 Minuten werktäglich im Jah-
resdurchschnitt. Nicht angerechnet werden auf 

die zulässigen Werbezeiten Sendezeiten mit Pro-
duktplatzierungen und Sponsorhinweise. Nicht 
vollständig genutzte Werbezeit darf höchstens bis 
zu fünf Minuten werktäglich nachgeholt werden. 
Nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im gan-
zen Bundesgebiet anerkannten Feiertagen dürfen 
Werbesendungen nicht ausgestrahlt werden. § 39 
bleibt unberührt.
(2) In weiteren Fernsehprogrammen von ARD und 
ZDF sowie in den Dritten Fernsehprogrammen fin-
det Rundfunkwerbung nicht statt.
(3) Im Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung 
innerhalb eines Zeitraums von einer Stunde 20 
vom Hundert nicht überschreiten.
(4) Hinweise der Rundfunkanstalten auf Sendun-
gen, Rundfunkprogramme oder rundfunkähnliche 
Telemedien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen 
Programmen und Sendungen abgeleitet sind, un-
entgeltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit 
einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrts-
zwecken, gesetzliche Pflichthinweise und neutrale 
Einzelbilder zwischen redaktionellen Inhalten und 
Fernsehwerbe- oder Teleshoppingspots sowie zwi-
schen einzelnen Spots gelten nicht als Werbung.
(5) Die Länder sind berechtigt, den Landesrund-
funkanstalten bis zu 90 Minuten werktäglich im 
Jahresdurchschnitt Werbung im Hörfunk einzuräu-
men; ein am 1. Januar 1987 in den Ländern abwei-
chender zeitlicher Umfang der Rundfunkwerbung 
und ihre tageszeitliche Begrenzung kann beibehal-
ten werden.
(6) Sponsoring findet nach 20.00 Uhr sowie an 
Sonntagen und im ganzen Bundesgebiet anerkann-
ten Feiertagen im Fernsehen nicht statt; dies gilt 
nicht für das Sponsoring der Übertragung von 
Großereignissen nach § 13 Abs. 2.

§ 39  
Änderung der Werbung

Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer 
der Werbung, der tageszeitlichen Begrenzung der 
Werbung und ihrer Beschränkung auf Werktage im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk vereinbaren.

§ 39a  
Ausschluss von Teleshopping

Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshop-
ping-Spots im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
nicht statt.

§ 39b  
Richtlinien

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten und das ZDF erlassen Richtli-
nien zur Durchführung der §§ 8 bis 11, 37 und 38. 
In der Richtlinie zu § 11 sind insbesondere die Be-
dingungen zur Teilnahme Minderjähriger näher zu 
bestimmen. Die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten und das ZDF stellen 
hierzu das Benehmen mit den Landesmedienan-
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stalten her und führen einen gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch in der Anwendung dieser Richtli-
nien durch. In der Richtlinie zu § 8 Abs. 7 und § 37 
ist näher zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen, in welchen Formaten und in welchem Um-
fang unentgeltliche Produktplatzierung stattfinden 
kann, wie die Unabhängigkeit der Produzenten und 
Redaktionen gesichert und eine ungebührliche He-
rausstellung des Produkts vermieden wird. Die Sät-
ze 1 bis 4 gelten für die Richtlinien des Deutsch-
landradios zur Durchführung der §§ 8, 11 und 37 
entsprechend.

6. Unterabschnitt  
Kommerzielle Tätigkeiten und Beteiligungen

§ 40  
Grundsätze

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio sind berechtigt, kommerzielle Tätig-
keiten auszuüben. Kommerzielle Tätigkeiten sind 
Betätigungen, bei denen Leistungen auch für Dritte 
im Wettbewerb angeboten werden, insbesondere 
Werbung und Sponsoring im Rahmen der Vorgaben 
nach § 39, Verwertungsaktivitäten, Merchandising, 
Produktion für und Lizenzierung von Inhalten an 
Dritte und die Vermietung von Senderstandorten an 
Dritte. Kommerzielle Tätigkeiten dürfen nur unter 
Marktbedingungen erbracht werden.
(2) Die kommerziellen Tätigkeiten sind durch 
rechtlich selbständige Tochtergesellschaften zu 
erbringen. Bei geringer Marktrelevanz kann eine 
kommerzielle Tätigkeit durch die Rundfunkanstalt 
selbst erbracht werden; in diesem Fall ist eine ge-
trennte Buchführung vorzusehen. Die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, das ZDF und das Deutschlandradio haben sich 
bei den Beziehungen zu ihren kommerziell tätigen 
Tochterunternehmen marktkonform zu verhalten 
und die entsprechenden Bedingungen, wie bei 
einer kommerziellen Tätigkeit, auch ihnen gegen-
über einzuhalten.
(3) Die Tätigkeitsbereiche sind von den zuständi-
gen Gremien der Rundfunkanstalten vor Aufnahme 
der Tätigkeit zu genehmigen. Die Prüfung umfasst 
folgende Punkte:
1.	 die Beschreibung der Tätigkeit nach Art und 

Umfang, die die Einhaltung der marktkonfor-
men Bedingungen begründet (Marktkonformi-
tät) einschließlich eines Fremdvergleichs,

2.	 den Vergleich mit Angeboten privater Konkur-
renten,

3.	 Vorgaben für eine getrennte Buchführung und
4.	 Vorgaben für eine effiziente Kontrolle.

§ 41  
Beteiligung an Unternehmen

(1) An einem Unternehmen, das einen gewerbli-
chen oder sonstigen wirtschaftlichen Zweck zum 
Gegenstand hat, dürfen sich die in der ARD zusam-

mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio unmittelbar oder 
mittelbar beteiligen, wenn
1.	 dies im sachlichen Zusammenhang mit ihren 

gesetzlichen Aufgaben steht,
2.	 die Beteiligung zur effektiven und effizienten 

Auftragserfüllung beiträgt,
3.	 das Unternehmen die Rechtsform einer juristi-

schen Person besitzt und
4.	 die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag des 

Unternehmens einen Aufsichtsrat oder ein ent-
sprechendes Organ vorsieht.

Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen nicht er-
füllt sein, wenn die Beteiligung nur vorübergehend 
eingegangen wird und unmittelbaren Programm-
zwecken dient.
(2) Vor Beteiligung führen die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio angemessene Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen durch. Bestehende 
Beteiligungen sind regelmäßig, mindestens alle 
zwei Jahre, auf ihre Wirtschaftlichkeit zu überprü-
fen; die jeweils zuständigen Gremien sind über das 
Ergebnis der Prüfung zu unterrichten. Im Rahmen 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist auch zu 
prüfen, ob eine Beteiligung zusammen mit ande-
ren Anstalten oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sinnvoll ist.
(3) Bei Beteiligungsunternehmen haben sich die 
Rundfunkanstalten in geeigneter Weise den nötigen 
Einfluss auf die Geschäftsleitung des Unterneh-
mens, insbesondere eine angemessene Vertretung 
im Aufsichtsgremium, zu sichern. Die Entsendung 
von Vertretern der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des 
Deutschlandradios in das jeweilige Aufsichtsgre-
mium erfolgt durch den Intendanten. Soweit dies 
nach Beteiligungsumfang und Gesellschaftszweck 
möglich und angemessen ist, soll eine angemes-
sene Anzahl von Mitgliedern der jeweiligen Gre-
mien in das Aufsichtsgremium entsandt werden. 
Die Auswahl soll den Geschäftszweck des Betei-
ligungsunternehmens, die Zuständigkeiten sowie 
Zusammensetzung der Gremien berücksichtigen. 
Ihre Amtszeit im Aufsichtsgremium hat spätestens 
drei Monate nach der Beendigung ihrer Mitglied-
schaft im Rundfunkrat oder im Verwaltungsrat 
beziehungsweise des Beschäftigungsverhältnisses 
bei der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalt, beim ZDF oder beim Deutsch-
landradio zu enden. Eine Prüfung der Betätigung 
der Anstalten bei dem Unternehmen unter Beach-
tung kaufmännischer Grundsätze durch einen Wirt-
schaftsprüfer ist auszubedingen.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
juristische Personen des Privatrechts, die von den 
Rundfunkanstalten gegründet werden und deren 
Geschäftsanteile sich ausschließlich in ihrer Hand 
befinden (Eigenunternehmen).
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(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Be-
teiligungen der Rundfunkanstalten an gemeinnüt-
zigen Rundfunkunternehmen und Pensionskassen.
(6) Bei Unternehmen in der Rechtsform des pri-
vaten oder des öffentlichen Rechts, an denen die 
in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, das ZDF oder das Deutschlandradio 
unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt 
sind, einschließlich Eigenunternehmen, wirken 
diese darauf hin, dass die für die Tätigkeit im Ge-
schäftsjahr gewährten Bezüge, Leistungszusagen 
und Leistungen jedes einzelnen Mitglieds der Ge-
schäftsführung, des Aufsichtsrates, des Beirates 
oder einer ähnlichen Einrichtung angegeben wer-
den. Das Gleiche gilt, wenn die in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF oder das Deutschlandradio zusammen mit 
anderen Anstalten oder Körperschaften des öffent-
lichen Rechts unmittelbar oder mittelbar mehrheit-
lich beteiligt sind. Sind die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 
oder das Deutschlandradio nicht mehrheitlich, je-
doch in Höhe von mindestens 25 vom Hundert an 
einem Unternehmen im Sinne des Satzes 1 unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt, sollen sie auf eine 
Veröffentlichung entsprechend Satz 1 hinwirken. 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio sollen sich an der Gründung oder an einem 
bestehenden Unternehmen im Sinne der Sätze 1 
bis 4 nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, dass 
die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 
Bezüge und Leistungszusagen entsprechend Satz 1 
angegeben werden.
(7) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio haben bei Beteiligungen an Eigenunter-
nehmen und Gemeinschaftseinrichtungen,
1.	 für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan 

aufzustellen sowie
2.	 der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Fi-

nanzplanung zugrunde zu legen.
Bei Beteiligungen im Sinne von § 42 Abs. 3 sollen 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschland-
radio darauf hinwirken, dass ein Wirtschaftsplan 
und eine fünfjährige Finanzplanung im Sinne von 
Satz 1 aufgestellt werden. Die Genehmigung der 
Wirtschaftspläne beziehungsweise der Finanzpla-
nung erfolgt bei den Gemeinschaftseinrichtungen 
durch die jeweils zuständigen Gremien der feder-
führenden Anstalt sowie bei den Beteiligungsunter-
nehmen durch die beteiligten Rundfunkanstalten.

§ 42  
Kontrolle der Beteiligungen an Unternehmen

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio haben ein effektives Controlling über 
ihre Eigenunternehmen und Beteiligungen nach 
§ 41 einzurichten. Der Intendant hat das jeweils 

zuständige Aufsichtsgremium der Rundfunkanstalt 
regelmäßig über die wesentlichen Vorgänge in den 
Beteiligungsunternehmen, insbesondere über de-
ren finanzielle Entwicklung, zu unterrichten.
(2) Der Intendant hat dem jeweils zuständigen Auf-
sichtsgremium jährlich einen Beteiligungsbericht 
vorzulegen. Dieser Bericht schließt folgende Be-
reiche ein:
1.	 die Darstellung sämtlicher unmittelbarer und 

mittelbarer Beteiligungen und ihrer wirtschaft-
lichen Bedeutung für die Rundfunkanstalt, 
einschließlich der wesentlichen betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen in einer möglichst 
fünf Jahre zurückreichenden Zeitreihenent-
wicklung, insbesondere Umsatzerlöse, Jah-
resergebnis vor Steuern, Jahresergebnis nach 
Steuern, Eigenkapitalquote, Mitarbeitende im 
Durchschnitt, Personalaufwendungen pro Mit-
arbeitenden, Personalaufwand, Materialauf-
wand, Liquidität 1. Grades und Umsatzrenta-
bilität der Gesellschaft,

2.	 die gesonderte Darstellung der Beteiligungen 
mit kommerziellen Tätigkeiten und den Nach-
weis der Erfüllung der staatsvertraglichen Vor-
gaben für kommerzielle Tätigkeiten und

3.	 die Darstellung der Kontrolle der Beteiligun-
gen, einschließlich von Vorgängen mit beson-
derer Bedeutung.

Die Verpflichtung zur Darstellung auch der we-
sentlichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 
nach Satz 2 Nr. 1 Hs. 2 gilt nur für Beteiligungen 
mit insgesamt mindestens 50 Mitarbeitern oder 
einem nach den Feststellungen der KEF vergleich-
baren Gesamtaufwand. Der Bericht ist den jeweils 
zuständigen Rechnungshöfen und der rechtsauf-
sichtsführenden Landesregierung zu übermitteln.
(3) Die für die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio zuständigen Rechnungshöfe 
prüfen die Wirtschaftsführung bei Eigenunterneh-
men und solchen Unternehmen des Privatrechts, 
an denen die Anstalten unmittelbar, mittelbar, 
auch zusammen mit anderen Anstalten oder Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts, mit Mehrheit 
beteiligt sind und deren Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung diese Prüfungen durch die Rechnungshö-
fe vorsieht. Die Anstalten sind verpflichtet, für die 
Aufnahme der erforderlichen Regelungen in den 
Gesellschaftsvertrag oder die Satzung des Unter-
nehmens zu sorgen.
(4) Sind mehrere Rechnungshöfe für die Prüfung 
zuständig, können sie die Prüfung einem dieser 
Rechnungshöfe übertragen.

§ 43  
Kontrolle der kommerziellen Tätigkeiten

(1) Bei Eigenunternehmen und Mehrheitsbeteili-
gungen im Sinne von § 42 Abs. 3 der in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
des ZDF und des Deutschlandradios oder bei 
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Gesellschaften, bei denen ein Prüfungsrecht der 
zuständigen Rechnungshöfe besteht, sind die 
Rundfunkanstalten zusätzlich zu den allgemein 
bestehenden Prüfungsrechten der Rechnungshöfe 
verpflichtet darauf hinzuwirken, dass die Beteili-
gungsunternehmen den jährlichen Abschlussprüfer 
nur im Einvernehmen mit den zuständigen Rech-
nungshöfen bestellen. Die Rundfunkanstalten ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass das Beteiligungs-
unternehmen vom Abschlussprüfer im Rahmen der 
Prüfung des Jahresabschlusses auch die Marktkon-
formität seiner kommerziellen Tätigkeiten auf der 
Grundlage zusätzlicher von den jeweils zuständi-
gen Rechnungshöfen festzulegender Fragestellun-
gen prüfen lässt und den Abschlussprüfer ermäch-
tigt, das Ergebnis der Prüfung zusammen mit dem 
Abschlussbericht den zuständigen Rechnungshö-
fen mitzuteilen. Diese Fragestellungen werden von 
dem für die Prüfung zuständigen Rechnungshof 
festgelegt und umfassen insbesondere den Nach-
weis der Einhaltung der staatsvertraglichen Vorga-
ben für kommerzielle Aktivitäten. Die Rundfunk-
anstalten sind verpflichtet, für die Aufnahme der 
erforderlichen Regelungen in den Gesellschafts-
vertrag oder die Satzung des Beteiligungsunter-
nehmens zu sorgen. Die Wirtschaftsprüfer testieren 
den Jahresabschluss der Beteiligungsunternehmen 
und berichten den zuständigen Rechnungshöfen 
auch hinsichtlich der in Satz 2 und 3 genannten 
Fragestellungen. Sie teilen das Ergebnis und den 
Abschlussbericht den zuständigen Rechnungshö-
fen mit. Die zuständigen Rechnungshöfe werten 
die Prüfung aus und können in jedem Einzelfall 
selbst Prüfmaßnahmen bei den betreffenden Be-
teiligungsunternehmen ergreifen. Die durch die 
ergänzenden Prüfungen zusätzlich entstehenden 
Kosten tragen die jeweiligen Beteiligungsunter-
nehmen.

(2) Bei kommerziellen Tätigkeiten mit geringer 
Marktrelevanz nach § 40 Abs. 1 Satz 5 sind die 
Rundfunkanstalten auf Anforderung des zustän-
digen Rechnungshofes verpflichtet, für ein dem 
Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 bis 8 entsprechendes Ver-
fahren Sorge zu tragen. Werden Verstöße gegen die 
Bestimmungen zur Marktkonformität bei Prüfun-
gen von Beteiligungsunternehmen oder der Rund-
funkanstalten selbst festgestellt, findet auf die Mit-
teilung des Ergebnisses § 36 Anwendung.

§ 44  
Haftung für kommerziell tätige  

Beteiligungsunternehmen

Für kommerziell tätige Beteiligungsunternehmen 
dürfen die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio keine Haftung übernehmen.

§ 45  
(weggefallen)

§ 46  
(weggefallen)

§ 47  
(weggefallen)

§ 48  
(weggefallen)

§ 49  
(weggefallen)“

7.	 § 116 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 4 wird gestrichen und der bisherige Ab-
satz 5 wird der neue Absatz 4.

b)	 Der neue Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „§ 39 Abs. 1, 
2 und 5“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1, 
2 und 5“ und jeweils die Angabe „§ 36“ 
durch die Angabe „§ 34“ ersetzt.

bb)	In Satz 3 wird die Angabe „§ 39 Abs. 1, 2 
und 5“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 1, 2 
und 5“ ersetzt.

cc)	 In Satz 6 wird die Angabe „§§ 36 und 46“ 
durch die Angabe „§ 34 und 39“ ersetzt.

8.	 In § 117 wird die Angabe „§ 38“ durch die Angabe 
„§ 37“ ersetzt.“

9.	 § 118 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 118  
Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte

Bis zum 1. Dezember 2025 nach § 30a Abs. 7 
veröffentlichte Telemedienkonzepte sind bis zum 
31. Dezember 2027 an die Maßgaben dieses Staats-
vertrages anzupassen.“

10.	Nach § 121a werden folgende §§ 121b bis 121d 
eingefügt:

„§ 121b  
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung für  

Schwerpunktangebote nach § 28a

§ 28a tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Die nach 
dem Medienstaatsvertrag, in der Fassung des Zwei-
ten Medienänderungsstaatsvertrages vom 14. bis 
27. Dezember 2021, gemäß dessen § 28 Abs. 1 Nr. 2 
(tagesschau24, EinsFestival), Abs. 2 Nr. 2 (ARD-al-
pha), Abs. 3 Nr. 2 (ZDFinfo, ZDFneo) sowie Abs. 4 
Nr. 3 (PHOENIX – Der Ereignis- und Dokumenta-
tionskanal) und Nr. 4 (KI.KA – Der Kinderkanal) 
veranstalteten Fernsehprogramme sind bis zum 31. 
Dezember 2026 weiterhin beauftragt.

§ 121c  
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung für 

Hörfunkprogramme nach § 29 Abs. 2

§ 29 Abs. 2 tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Zu 
diesem Zeitpunkt entgegenstehendes Landesrecht 
tritt außer Kraft. In diesem Fall gelten so viele ter-
restrisch verbreitete Hörfunkprogramme als beauf-
tragt, wie nach § 29 Abs. 2 für die betreffende Lan-
desrundfunkanstalt höchstens beauftragbar wären. 
Bis zum 31. Dezember 2026 gilt § 29 Abs. 2 in der 
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Fassung des Fünften Medienänderungsstaatsver-
trages vom 27. Februar bis 7. März 2024.

§ 121d  
Übergangsbestimmung für Texte  

im Sinne des § 30 Abs. 7
§ 30 Abs. 7 gilt nicht für Texte, die bis zum 1. De-
zember 2025 in den öffentlich-rechtlichen Tele-
medienangeboten veröffentlicht wurden. Für Texte 
nach Satz 1 gelten weiterhin die Bestimmungen 
des § 30 Abs. 7 in der Fassung des Fünften Me-
dienänderungsstaatsvertrages vom 27. Februar bis 
7. März 2024.“

11. 	Die Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 des Me-
dienstaatsvertrages) Negativliste öffentlich-recht-
licher Telemedien wird wie folgt geändert:
a)	 Nummer 12 wird wie folgt neu gefasst:

„12.	� Verlinkungen ohne redaktionelle Prü-
fung,“

b)	 Nach Nummer 12 wird folgende Nummer 12a 
eingefügt:
„12a.	� Verlinkungen, die unmittelbar zu 

Kaufaufforderungen führen mit der 
Ausnahme von Verlinkungen auf ei-
gene audiovisuelle Inhalte kommer-
zieller Tochtergesellschaften sowie 
Verlinkungen auf kostenpflichtige re-
daktionelle Inhalte privater Anbieter,“

c) 	 Nummer 17 wird wie folgt neu gefasst:
„17.	� Foren, Chats soweit diese nicht der 

zielgruppengerechten interaktiven 
Kommunikation im Sinne des § 26 
Abs. 3 dienen; Foren und Chats dür-
fen nicht inhaltlich auf Angebote 
ausgerichtet sein, die nach den Num-
mern 1 bis 16 unzulässig sind.“

12.	 In der Anlage (zu § 33 Abs. 5 Satz 1 des Medien-
staatsvertrages) Negativliste Jugendangebot wird 
die Überschrift wie folgt neu gefasst:
„Anlage (zu § 30c Abs. 5 Satz 1 des Medienstaats-
vertrages) Negativliste Jugendangebot“.

Artikel 2  
Änderung des ARD-Staatsvertrages

Der ARD-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Staatsvertrag zur Modernisie-
rung der Medienordnung in Deutschland vom 14. bis 
28. April 2020, wird wie folgt neu gefasst:

„ARD-Staatsvertrag  
(ARD-StV)

Inhaltsübersicht
I. Abschnitt  

Angebote und Aufgaben der ARD
§ 1	Föderaler Medienverbund, gemeinsame Angebote
§ 2	Gemeinsame Angebotsleitlinien

II. Abschnitt  
Zusammenarbeit und Federführerprinzip

§ 3	Zusammenarbeit, Grundsatz der Federführung
§ 4	Allgemeine Anforderungen an Federführungen
§ 5	� Programmliche Federführungen, Gemeinsame mo-

dulare Inhaltedatenbanken
III. Abschnitt  
Organisation

§ 6	ARD-Vorsitz
§ 7	Programmdirektor
§ 8	Gremienvertreterkonferenz
§ 9	Aufsicht
§ 10 Gegendarstellung

IV. Abschnitt  
Kündigung

§ 11 Kündigung
I. Abschnitt  

Angebote und Aufgaben der ARD
§ 1  

Föderaler Medienverbund,  
gemeinsame Angebote

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutsch-
land (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten veranstalten als föderaler Medienverbund 
gemeinsam Fernsehprogramme und bieten gemeinsam 
Telemedien jeweils nach Maßgabe dieses Staatsvertra-
ges und des Medienstaatsvertrages an (gemeinsame An-
gebote) und arbeiten nach Maßgabe dieses Staatsvertra-
ges und des Medienstaatsvertrages zusammen.
(2) Unbeschadet des Auftrages nach § 26 des Medien-
staatsvertrages sollen die gemeinsamen Angebote nach 
Absatz 1 die regionale Vielfalt Deutschlands wahr-
nehmbar machen, indem sie
1.	 über das regionale Geschehen in allen wesentli-

chen Lebensbereichen einen Überblick geben,
2.	 die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Län-

dern und Regionen Deutschlands abbilden, und
3.	 die Auswirkungen überregionaler Ereignisse auf 

die Länder und Regionen Deutschlands einordnen.
§ 26 Abs. 6 des Medienstaatsvertrages gilt entspre-
chend. § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 des Medienstaatsver-
trages bleibt unberührt.
(3) Der Auftrag jeder Rundfunkanstalt, nach Maßgabe 
ihres jeweiligen Landesrechts und nach dem Medien-
staatsvertrag Angebote allein oder zusammen mit ein-
zelnen anderen Rundfunkanstalten zu gestalten und an-
zubieten, bleibt unberührt.

§ 2  
Gemeinsame Angebotsleitlinien

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten beschließen nach Maßgabe der Richt-
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linien gemäß § 31 Abs. 4 des Medienstaatsvertrages 
und unter Einbeziehung der Erkenntnisse des Gesell-
schaftsdialogs nach § 26a des Medienstaatsvertra-
ges sowie des Auftragsberichts des Medienrates nach 
§ 26b des Medienstaatsvertrages gemeinsame Leitli-
nien für die gemeinsamen Angebote nach § 1 Abs. 1. 
Hierzu vereinbaren sie Grundsätze der angebotsstra-
tegischen Entwicklung und Ausrichtung, unter beson-
derer Berücksichtigung der Angebote der einzelnen 
Landesrundfunkanstalten und für die angebotsbezoge-
ne Zusammenarbeit der ARD mit dem ZDF und dem 
Deutschlandradio sowie mit Dritten.

II. Abschnitt  
Zusammenarbeit und Federführerprinzip

§ 3  
Zusammenarbeit,  

Federführerprinzip

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten arbeiten bei der Erfüllung gemeinsa-
mer oder gleichgelagerter Aufgaben, insbesondere im 
administrativen und technischen Bereich, zusammen. 
Sie organisieren ihre Zusammenarbeit grundsätzlich 
durch die Festlegung einer für einen Bereich leitend 
und koordinierend verantwortlichen Anstalt (Federfüh-
rerprinzip) entsprechend der Maßgaben der §§ 4 und 
5. § 30f des Medienstaatsvertrages bleibt unberührt. 
§§ 30e Abs. 2, 31 Abs. 4 sowie 35 des Medienstaats-
vertrages gelten für die Zusammenarbeit nach den Sät-
zen 1 und 2 entsprechend. Erfolgt eine Zusammenar-
beit nicht nach dem Federführerprinzip, ist dies in den 
dazu getroffenen Vereinbarungen zu begründen.

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten beschließen über die strategischen 
Ziele, die Bereiche und die Grundsätze der Zusammen-
arbeit untereinander, sowie mit dem ZDF, dem Deutsch-
landradio und mit Dritten. Sie prüfen regelmäßig unter 
Einbeziehung ihrer Gremien alle ihre Tätigkeitsberei-
che auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit. Eine 
erstmalige Prüfung soll bis zum 31. Dezember 2026 
vollzogen werden.

§ 4  
Allgemeine Anforderungen  

an Federführungen

(1) Die jeweils federführende Anstalt nimmt die von 
ihr verantworteten Aufgaben selbstständig wahr und 
ist hierfür zentraler Ansprechpartner für das ZDF, das 
Deutschlandradio und Dritte.

(2) Organisieren die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten ihre Zusammenarbeit in 
einem von Ihnen festgelegten Bereich nach dem Feder-
führerprinzip, ist zusätzlich folgendes zu vereinbaren:

1.	 Festlegung überprüfbarer Zielvorgaben entspre-
chend der strategischen Vereinbarungen und Be-
schlüsse nach § 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1,

2.	 Art und Umfang der Unterstützung des Federfüh-
rers durch weitere Landesrundfunkanstalten,

3.	 Modalitäten der verpflichtenden Nutzung der durch 
die federführende Anstalt erbrachten Leistungen 
und

4.	 Modalitäten der gemeinsamen Finanzierung und 
Lastenverteilung sowie Verfahren, die der feder-
führenden Anstalt eine aufgabenangemessene Mit-
telverwaltung ermöglichen.

Sind für den federführend organisierten Bereich insge-
samt mindestens 50 Mitarbeiter oder ein nach den Fest-
stellungen der KEF vergleichbarer Gesamtaufwand 
vorgesehen (Wesentliche Bereiche der Zusammenar-
beit), ist zusätzlich das für die Aufgabenwahrnehmung 
erforderliche Gesamtbudget transparent festzulegen.

§ 5  
Programmliche Federführungen,  

Gemeinsame modulare Inhaltedatenbanken
(1) Im programmlichen Bereich bestimmen die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten zur Bündelung übergreifender journalistischer The-
menbereiche für überregionale, nicht landesspezifische 
Sendungen und Teile solcher Sendungen federführende 
Anstalten (Kompetenzzentren). Bei der Berichterstat-
tung über Ereignisse mit überregionaler Bedeutung ar-
beiten die Rundfunkanstalten arbeitsteilig zusammen. 
Die Zuständigkeiten des Programmdirektors für die 
gemeinsamen Angebote nach § 7 Abs. 1 Satz 4 bleibt 
unberührt.
(2) Unter Berücksichtigung der programmlichen Fe-
derführungen im Sinne des Absatzes 1 schaffen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten in Themenbereichen, die aus journalistisch-re-
daktionellen Gründen dafür geeignet sind, gemeinsame 
modulare Inhaltedatenbanken, die eine kooperative 
Nutzung der eingestellten Sendungen und Teilen von 
Sendungen ermöglichen.
(3) Die allgemeinen Anforderungen an Federführungen 
nach § 4 bleiben unberührt.

III. Abschnitt  
Organisation

§ 6  
ARD-Vorsitz

(1) Der ARD-Vorsitz koordiniert die Zusammenarbeit 
innerhalb der ARD einschließlich der regelmäßigen 
Überprüfung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 nach Maßgabe der 
gemeinsamen Vereinbarungen nach § 2 sowie nach den 
Bestimmungen des II. und III. Abschnitts und vertritt 
die Interessen der ARD nach außen. Er tauscht sich re-
gelmäßig mit den federführenden Anstalten im Sinne 
des § 3 Abs. 1 sowie mit dem Programmdirektor, ins-
besondere unter Einbeziehung der strategischen Ver-
einbarungen und Beschlüsse nach § 2 und § 3 Abs. 2 
Satz 1 aus.
(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten wählen den ARD-Vorsitz aus ihrer 
Mitte, bestehend aus einer geschäftsführenden Anstalt 
sowie zwei stellvertretenden Anstalten. Die Amtszeit 
der geschäftsführenden Anstalt dauert zwei Jahre. Ihr 
geht grundsätzlich eine zweijährige Tätigkeit als stell-
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vertretende Anstalt voraus. An die Geschäftsführung 
schließen sich zwei weitere Jahre in Stellvertretung 
an. Die Reihenfolge der Amtswahrnehmung soll sich 
an § 28 Abs. 2 des Medienstaatsvertrages orientieren. 
Endet die Geschäftsführung oder eine Stellvertretung 
vorzeitig, so soll innerhalb von vier Wochen eine Nach-
wahl stattfinden.

(3) Der ARD-Vorsitz wird administrativ durch ein ge-
meinsames Büro unterstützt.

§ 7  
Programmdirektor

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten berufen einen Programmdirektor für 
die Dauer von mindestens vier Jahren. Der Beschluss 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten. Die Besetzung erfolgt im Benehmen mit der 
Gremienvertreterkonferenz. Der Programmdirektor 
gestaltet unter Beachtung der Vereinbarungen nach § 2 
die gemeinsamen Angebote, soweit die inhaltliche Ver-
antwortlichkeit nicht einem Federführer nach den §§ 3 
bis 5 übertragen wurde. § 4 gilt für die Aufgabenwahr-
nehmung durch den Programmdirektor entsprechend.

(2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Ab-
satz 1 tauscht sich der Programmdirektor in regel-
mäßigen Konferenzen mit den in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten aus 
(Programmkonferenz), insbesondere mit Blick auf den 
regionalen Auftrag nach § 1 Abs. 2.

§ 8  
Gremienvertreterkonferenz

(1) Die Konferenz der Vertreter der Rundfunk- und 
Verwaltungsräte der in der ARD zusammengeschlosse-
nen Landesrundfunkanstalten (Gremienvertreterkonfe-
renz) koordiniert unbeschadet ihrer Aufgaben nach § 9 
Abs. 1 die Gremienkontrolle der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten. Hierzu 
berät sie zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung 
der Gremien übergreifende Themen betreffend

1.	 die gemeinschaftlichen Angebote, Einrichtungen 
und Aufgaben,

2.	 die Erstellung programmlicher Leitlinien, der Sat-
zungen, Richtlinien und Berichte,

3.	 Fragen der Haushalts- und Finanzplanung, der 
Rechnungslegung der Gemeinschaftseinrichtungen 
und gemeinschaftlichen Beteiligungen sowie in 
Bezug auf Maßstäbe nach § 35 des Medienstaats-
vertrages,

4.	 die Entwicklung des Kodex zu Standards für Lei-
tung und Aufsicht nach § 31f des Medienstaatsver-
trages,

5.	 die Befassung der Gremien mit dem Auftragsbe-
richt nach § 26b Abs. 5 des Medienstaatsvertrages, 
und

6.	 Fragen der Zusammenarbeit der ARD mit dem 
ZDF und dem Deutschlandradio sowie mit Dritten.

Die gesetzlichen Zuständigkeiten der Rundfunkräte 
und Verwaltungsräte der einzelnen Rundfunkanstalten 
bleiben unberührt.
(2) Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung nach Ab-
satz 1 kann die Gremienvertreterkonferenz Stellung-
nahmen und Empfehlungen an die Gremien der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten abgeben.
(3) Die Gremienvertreterkonferenz kann die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen von 
den in der ARD zusammengeschlossenen Rundfunkan-
stalten verlangen.
(4) In die Gremienvertreterkonferenz ist durch jedes 
Aufsichtsgremium der in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten jeweils eines seiner 
Mitglieder zu entsenden. Eine Stellvertretungsregelung 
ist vorzusehen. Näheres kann durch landesrechtliche 
Regelungen vorgesehen werden. Der Anteil der staats-
nahen und staatlichen Mitglieder darf ein Drittel der 
gesetzlichen Mitglieder nicht übersteigen.
(5) Die Gremienvertreterkonferenz ist in ihren Sitzun-
gen beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder 
teilnehmen. Ist die Gremienvertreterkonferenz be-
schlussunfähig, so sind alle Mitglieder innerhalb an-
gemessener Frist mit derselben Tagesordnung erneut 
zu laden. In der darauf stattfindenden Sitzung ist die 
Gremienvertreterkonferenz ohne Rücksicht auf die 
Zahl der teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig. 
Beschlüsse dürfen jedoch nicht ausschließlich mit den 
Stimmen der von staatlichen Stellen entsandten Mit-
glieder gefasst werden.
(6) Beschlüsse der Gremienvertreterkonferenz kom-
men durch Zustimmung der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen zustande. In innerorganisatorischen Ange-
legenheiten hat jedes Mitglied eine Stimme. In allen 
anderen Fällen haben die aus einer Anstalt entsandten 
Vertreter eine gemeinsame Stimme. Bei Programm-
fragen, insbesondere bei Ausübung der Aufsicht nach 
§ 9 Abs. 1 übt allein der jeweils entsandte Vertreter des 
Rundfunkrates das Stimmrecht aus; eine Vertretung 
durch von den Verwaltungsräten entsandte Mitglieder 
ist nicht möglich. Die Rundfunk- und Verwaltungsräte 
der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten sind über Beschlüsse der Gremienvertre-
terkonferenz unverzüglich zu unterrichten.
(7) Die Gremienvertreterkonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

§ 9  
Aufsicht

(1) Die Aufsicht über die gemeinsamen Angebote nach 
§ 7 Abs. 1 Satz 4 obliegt der Gremienvertreterkonfe-
renz, soweit Fragen der Gestaltung dieser Angebote 
durch den Programmdirektor nach Maßgabe der strate-
gischen Vereinbarungen und Beschlüsse nach § 2 und 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 betroffen sind. Im Übrigen wird die 
Aufsicht durch das zuständige Gremium der jeweils 
zuständigen Landesrundfunkanstalt wahrgenommen. 
Die Gremienvertreterkonferenz kann in Fällen des Sat-
zes 2 eine begründete Stellungnahme abgeben.
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(2) Die Aufsicht über die durch eine federführende An-
stalt übernommenen Aufgaben obliegt ausschließlich 
dem zuständigen Aufsichtsgremium der jeweils feder-
führenden Anstalt.

(3) Prüfmaßstab der Aufsicht nach den Absätzen 1 und 
2 sind die Bestimmungen des Medienstaatsvertrages 
und die jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen.

(4) Die nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 zuständigen 
Gremien berichten der Gremienvertreterkonferenz über 
ihre wesentlichen Beratungen und Entscheidungen.

(5) Die Aufsicht nach Landesrecht über Entscheidun-
gen oder Beteiligung einzelner Rundfunkanstalten so-
wie andere rechtliche Vorgaben bleiben unberührt.

§ 10  
Gegendarstellung

(1) Soweit Gegendarstellungsansprüche zu Sendungen 
in gemeinsamen Angeboten, die allein von den in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten gestaltet werden, geltend gemacht werden, ist die 
Sendung ausschließlich von derjenigen Landesrund-
funkanstalt zu verantworten, die die Sendung in das 
gemeinsame Angebot eingebracht hat. Maßgeblich ist 
das für diese Landesrundfunkanstalt geltende Gegen-
darstellungsrecht.

(2) Eine gegen eine einbringende Landesrundfunkan-
stalt erwirkte Gegendarstellung ist von allen beteiligten 
Landesrundfunkanstalten in dem jeweiligen gemeinsa-
men Angebot zu verbreiten.

(3) Wer eine Gegendarstellung gegen eine Sendung 
eines gemeinsamen Angebotes der in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten geltend 
machen will, kann von jeder Landesrundfunkanstalt 
Auskunft verlangen, welche Landesrundfunkanstalt die 
Sendung in das gemeinsame Angebot eingebracht hat. 
Die Auskunft ist unverzüglich zu erteilen.

IV. Abschnitt  
Kündigung

§ 11  
Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er 
kann von jedem der vertragsschließenden Länder zum 
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem 
Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 
zum 31. Dezember 2027 erfolgen. Wird der Staatsver-
trag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die 
Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei 
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist 
gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines 
Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder 
zueinander unberührt, jedoch kann jedes der übrigen 
Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei Mona-
ten nach Eingang der Kündigungserklärung zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen.“

Artikel 3  
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Vierten Medienänderungsstaatsver-
trag vom 9. bis 16. Mai 2023, wird wie folgt geändert:
1.	 In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu 

§ 27 folgende Angaben eingefügt:
„§ 27a	 Direktoren
§ 27b	� Zusammensetzung des Direktoriums, Auf-

gaben“.
2.	 § 2 Abs. 2 wird gestrichen.
3.	 § 19 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

b)	 Die folgende Nummer 4 wird angefügt:
„4.	 das Direktorium.“

4.	 § 26 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-

fügt:
„(3) Die inhaltlichen Anforderungen an das 
Amt des Intendanten werden vom Verwal-
tungsrat und vom Fernsehrat in einer gemein-
samen Satzung festgelegt. Sie sind Grundlage 
der öffentlichen Ausschreibung des Amtes, 
welche mindestens ein Jahr vor Amtsbeginn 
erfolgen soll.“

b)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie 
folgt neu gefasst:
„(4) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten 
mit Zustimmung des Fernsehrates vor Ende 
seiner Amtszeit nur dann entlassen, wenn auf-
grund des Verhaltens des Intendanten keine 
Gewähr mehr für die ordnungsmäße Ausübung 
seiner Pflichten besteht oder eine Pflichtverlet-
zung so schwerwiegend ist, dass das Vertrau-
ensverhältnis nachhaltig beschädigt ist. Der 
Beschluss des Fernsehrates bedarf der Mehr-
heit von drei Fünfteln der Stimmen der gesetz-
lichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der Be-
schlussfassung zu hören. Mit der Entlassung 
scheidet der Intendant aus seiner Stellung aus; 
gegen die Entscheidung steht dem Intendanten 
der Rechtsweg offen.“

5.	 § 27 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 27  

Der Intendant
(1) Der Intendant vertritt das ZDF gerichtlich und 
außergerichtlich. Unbeschadet der Verantwortlich-
keiten der anderen Organe ist er für die gesamten 
Geschäfte des ZDF einschließlich der Gestaltung der 
Angebote verantwortlich (Gesamtverantwortung). 
Er führt den Vorsitz des Direktoriums nach § 27b.
(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat die Direktoren und den Justitiar 
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sowie aus der Mitte der Direktoren einen Vertreter 
für den Fall seiner Abwesenheit. Für die Vorausset-
zungen für das Amt eines Direktors, der Dauer der 
Amtszeit und die Grundsätze einer Entlassung vor 
Ende der Amtszeit gelten die Bestimmungen des 
§ 26 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend.“

6.	 Nach § 27 werden folgende §§ 27a und 27b ein-
gefügt:

„§ 27a  
Direktoren

Unter Beachtung der Gesamtverantwortung des 
Intendanten sowie im Rahmen der Beschlüsse der 
Aufsichtsgremien und der Beratungen im Direkto-
rium nach § 27b Abs. 2 leiten die nach § 27 Abs. 2 
berufenen Direktoren ihren Geschäftsbereich 
selbstständig und in eigener Verantwortung. Der 
Intendant kann Gleiches für den Justitiar festlegen.

§ 27b  
Zusammensetzung des  

Direktoriums, Aufgaben

(1) Der Intendant sowie die Direktoren nach § 27 
Abs. 2 bilden zusammen das Direktorium. Das Di-
rektorium gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese 
bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.

(2) Das Direktorium beschließt mit Mehrheit ins-
besondere über alle Angelegenheiten, die für das 
ZDF von Bedeutung sind, wie

1.	 Grundsatzfragen der Programm-, Digital- und 
Personalstrategie,

2.	 Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahres-
abschlusses und der mittelfristigen Finanzpla-
nung,

3.	 Erstellung des Geschäftsberichts,

4.	 Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken,

5.	 Erwerb und Veräußerung von Unternehmen 
und Beteiligungen,

6.	 Einstellung, Entlassung und Umgruppierung 
von Personal,

sowie über Angelegenheiten, die mehrere Ge-
schäftsbereiche berühren, auf Antrag eines Direk-
tors.

(3) Nach Befassung des Direktoriums kann der In-
tendant im Einzelfall und unter Berufung auf seine 
Gesamtverantwortung auch alleine entscheiden. 
Übt der Intendant seine Entscheidungsbefugnis 
nach Satz 1 aus, ist dies den zuständigen Gremien 
in der auf die Entscheidung folgenden Sitzung mit-
zuteilen.“

Artikel 4  
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 
1993, zuletzt geändert durch den Vierten Medienände-

rungsstaatsvertrag vom 9. bis 16. Mai 2023, wird wie 
folgt geändert:
1.	 In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu 

§ 27 folgende Angaben eingefügt:
„§ 27a	 Direktoren
§ 27b	� Zusammensetzung des Direktoriums, Auf-

gaben“.
2.	 § 19 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

b)	 Die folgende Nummer 4 wird angefügt:
„4. das Direktorium.“

3.	 § 26 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-

fügt:
(3) Die inhaltlichen Anforderungen an das Amt 
des Intendanten werden vom Verwaltungsrat 
und vom Hörfunkrat in einer gemeinsamen 
Satzung festgelegt. Sie sind Grundlage der öf-
fentlichen Ausschreibung des Amtes, welche 
mindestens ein Jahr vor Amtsbeginn erfolgen 
soll.“

b)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
c)	 Der neue Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Der Verwaltungsrat kann den Intendanten 
mit Zustimmung des Hörfunkrates vor Ende 
seiner Amtszeit nur dann entlassen, wenn auf-
grund des Verhaltens des Intendanten keine 
Gewähr mehr für die ordnungsmäße Ausübung 
seiner Pflichten besteht oder eine Pflichtverlet-
zung so schwerwiegend ist, dass das Vertrau-
ensverhältnis nachhaltig beschädigt ist. Der 
Beschluss des Hörfunkrates bedarf der Mehr-
heit von zwei Dritteln der Stimmen der gesetz-
lichen Mitglieder. Der Intendant ist vor der Be-
schlussfassung zu hören. Mit der Entlassung 
scheidet der Intendant aus seiner Stellung aus; 
gegen die Entscheidung steht dem Intendanten 
der Rechtsweg offen.“

4.	 § 27 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 27 

Der Intendant
(1) Der Intendant vertritt die Körperschaft gericht-
lich und außergerichtlich. Unbeschadet der Ver-
antwortlichkeiten der anderen Organe ist er für die 
gesamten Geschäfte der Körperschaft einschließ-
lich der Gestaltung der Angebote verantwortlich 
(Gesamtverantwortung). Er führt den Vorsitz des 
Direktoriums nach § 27b.
(2) Der Intendant beruft im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat die Direktoren und den Justitiar 
sowie aus der Mitte der Direktoren einen Vertreter 
für den Fall seiner Abwesenheit. Für die Vorausset-
zungen für das Amt eines Direktors, der Dauer der 
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Amtszeit und die Grundsätze einer Entlassung vor 
Ende der Amtszeit gelten die Bestimmungen des 
§ 26 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend.“

5.	 Nach § 27 werden folgende §§ 27a und 27b ein-
gefügt:

„§ 27a  
Direktoren

Unter Beachtung der Gesamtverantwortung des 
Intendanten sowie im Rahmen der Beschlüsse der 
Aufsichtsgremien und der Beratungen im Direkto-
rium nach § 27b Abs. 2 leiten die nach § 27 Abs. 2 
berufenen Direktoren ihren Geschäftsbereich 
selbstständig und in eigener Verantwortung. Der 
Intendant kann Gleiches für den Justitiar festlegen.

§ 27b  
Zusammensetzung des  

Direktoriums, Aufgaben
(1) Der Intendant sowie die Direktoren nach § 27 
Abs. 2 bilden zusammen das Direktorium. Das Di-
rektorium gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese 
bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.
(2) Das Direktorium beschließt mit Mehrheit ins-
besondere über alle Angelegenheiten, die für die 
Körperschaft von Bedeutung sind, wie
1.	 Grundsatzfragen der Programm-, Digital- und 

Personalstrategie,
2.	 Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahres-

abschlusses und der mittelfristigen Finanzpla-
nung,

3.	 Erstellung des Geschäftsberichts,
4.	 Erwerb, Veräußerung und Belastung von 

Grundstücken,
5.	 Erwerb und Veräußerung von Unternehmen 

und Beteiligungen,
6.	 Einstellung, Entlassung und Umgruppierung 

von Personal,
sowie über Angelegenheiten, die mehrere Ge-
schäftsbereiche berühren, auf Antrag eines Direk-
tors.
(3) Nach Befassung des Direktoriums kann der In-
tendant im Einzelfall und unter Berufung auf seine 
Gesamtverantwortung auch alleine entscheiden. 
Übt der Intendant seine Entscheidungsbefugnis 
nach Satz 1 aus, ist dies den zuständigen Gremien 
in der auf die Entscheidung folgenden Sitzung mit-
zuteilen.“

Artikel 5  
Änderung des 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages
Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. Au-
gust bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch …, 
wird wie folgt geändert:
1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a)	 Die Angabe zum IV. Abschnitt wie folgt neu 
gefasst:

„IV. Abschnitt  
Effizienzprojekte, Aufteilung der Mittel und  

Finanzausgleich“.

b)	 Die Angabe zu § 12 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 12	� Förderung ausgewählter Wirtschaft-
lichkeits- und Sparsamkeitsprojekte  
(Direktzuweisung)“.

c)	 Nach der Angabe zu § 12 wird die folgende 
Angabe eingefügt:

„§ 12a	� Ermächtigung und Verpflichtung zum 
Finanzausgleich“.

2.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „Rundfunk-
anstalten des Landesrechts“ durch das Wort 
„Landesrundfunkanstalten“ ersetzt.

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 3 werden nach dem Wort 
„‘‘ARTE‘‘“ die Wörter „sowie für die ge-
meinsamen Angebote von ARD und ZDF 
nach § 28a Abs. 1 bis 3 des Medienstaats-
vertrages“ und nach dem Wort „dar“ ein 
Punkt eingefügt.

bb)	Im neuen Satz 4 werden nach dem Wort 
„nach“ die Wörter „anstaltsübergreifend 
einheitlichen“ eingefügt.

cc)	 Nach dem neuen Satz 4 wird folgender 
Satz eingefügt:

„Die Rundfunkanstalten weisen zudem auf 
erkennbare und beitragsrelevante Verände-
rungen in der Zukunft hin.“

3.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 3 wird nach den Wörtern „am Ende 
der Beitragsperiode“ das Wort „(Eigenmit-
tel)“ eingefügt.

bb)	Nach Satz 3 werden folgende Sätze einge-
fügt:

„Bei der Ermittlung der Eigenmittel blei-
ben projektbezogene Rücklagen einer An-
stalt für bauliche Investitionsmaßnahmen, 
Produktionstechnik, Angebotsinnovatio-
nen oder notwendige Liquiditätsreserven 
unberücksichtigt. Voraussetzung hierfür 
ist, dass diese Rücklagen nach Maßgabe 
der Finanzordnung der einzelnen Anstalten 
ordnungsgemäß eingestellt worden sind. 
Die Höhe, der Zweck und der Zeitraum 
der Rücklage müssen hierbei eindeutig be-
stimmt und gesondert ausgewiesen sein. 
Bei einer erheblichen Rücklagenbildung 
ist die KEF unverzüglich und vor Befas-
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sung der Gremien in Kenntnis zu setzen. 
§ 12 bleibt unberührt.“

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 1 werden nach dem Wort „haben“ 

die Wörter „sowie inwieweit die Verwen-
dung von Mitteln aus periodenübergreifen-
den Rücklagen nach Absatz 2 Satz 4 oder 
nach § 12 anerkannte Projektmittel ord-
nungsgemäß erfolgt“ angefügt.

bb)	Folgender Satz wird angefügt:
„Umfasst ist auch die Prüfung, inwieweit 
Kostenpositionen gemäß § 1 Abs. 2 für 
andere als die geplanten Ausgabenarten in 
Deckung gebracht worden sind.“

c)	 Absatz 8 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 4 werden die Wörter „oder bei 

unterschiedlichen Entwicklungsmöglich-
keiten aus einer Spanne bestehen kann“ 
gestrichen.

bb)	Nach Satz 6 werden folgende Sätze ange-
fügt:
„Sie stellt außerdem dar, ob und in wel-
cher Höhe angemeldete Effizienzprojek-
te nach § 12 Abs. 1 als Bedarf anerkannt 
wurden und im Falle der ARD welchen 
Landesrundfunkanstalten die hierfür an-
erkannten Mittel zur Verfügung zu stellen 
sind. Die KEF ist berechtigt, unabhängig 
von der Überprüfung des Finanzbedarfs 
auch außerhalb der Berichte nach diesem 
Absatz anlassbezogen Prüfungen zu Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit der An-
stalten durchzuführen. Macht die KEF in 
ihrem Bericht konkrete Feststellungen zu 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit oder 
zu Einsparpotentialen bei den Anstalten, 
ist sie berechtigt, die Umsetzung dieser 
Vorgaben auch außerhalb der Berichte 
nach diesem Absatz zu überprüfen. Hierzu 
kann sich die KEF zu konkreten Fragestel-
lungen der Hilfe von Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen bedienen. Kommen die in 
der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio diesen Vorgaben nicht 
oder nicht ausreichend nach, ist die KEF 
berechtigt, diese Beträge, gegebenenfalls 
auch durch zu begründende Schätzung, 
von dem anerkannten Bedarf abzuziehen.“

4.	 § 5 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern 

„Vertreter der Rundfunkanstalten“ die Wörter 
„sowie der gemeinsamen Angebote nach § 1 
Abs. 2 Satz 3“ eingefügt.

b)	 In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Stellungnahme“ die Wörter „unter Berück-
sichtigung der gemeinsamen Angebote nach 
§ 1 Abs. 2 Satz 3“ eingefügt.

5.	 § 9 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 

eingefügt:
„(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und das ZDF verein-
baren geeignete Verfahren, um eine aufgaben-
angemessene Mittelverwaltung für die gemein-
samen Angebote nach § 28a Abs. 1 bis 3 des 
Medienstaatsvertrages sowie durch die an Ef-
fizienzprojekten im Sinne des § 12 beteiligten 
Rundfunkanstalten zu ermöglichen.“

b)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
6.	 Die Überschrift des IV. Abschnitts wird wie folgt 

neu gefasst:
„IV. Abschnitt  

Effizienzprojekte, Aufteilung der Mittel und  
Finanzausgleich“.

7.	 § 12 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 12  

Förderung ausgewählter Wirtschaftlichkeits-  
und Sparsamkeitsprojekte (Direktzuweisung)

Auf Antrag einzelner oder mehrerer Rundfunkan-
stalten kann die KEF Bedarfe für einzelne Wirt-
schaftlichkeits- und Sparsamkeitsprojekte an-
erkennen und als Effizienzprojekte ausweisen. 
Anerkannte Projekte müssen für die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
ten, das ZDF und das Deutschlandradio konkret be-
zifferbare mittel- oder langfristige Perspektiven zur 
Verbesserung ihrer Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit aufzeigen, die aus Mitteln des Bestands 
sowie im Rahmen der jeweiligen Finanzbudgets 
nicht umgesetzt werden können. Die im Rahmen 
der Effizienzprojekte erkannten Bedarfe weist die 
KEF als eigenständigen Bedarf der beteiligten 
Rundfunkanstalten aus (Direktzuweisung).“

8.	 Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt:
„§ 12a  

Ermächtigung und Verpflichtung  
zum Finanzausgleich

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten werden ermächtigt und ver-
pflichtet, einen angemessenen Finanzausgleich 
durchzuführen. Der Finanzausgleich muss gewähr-
leisten, dass
1.	 die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks und solche Aufgaben 
einzelner Rundfunkanstalten, die wegen ihrer 
Bedeutung für den gesamten Rundfunk als Ge-
meinschaftsaufgaben wahrgenommen werden 
müssen, erfüllt werden können,

2.	 jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein aus-
reichendes Programm zu gestalten und zu ver-
breiten.

(2) Ungleichgewichte zwischen den in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstal-
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ten sollen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung 
zwischen den Rundfunkanstalten ausgeglichen 
werden.“

Artikel 6  
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 5 ge-
änderten Staatsverträge sind die dort jeweils vorgese-
henen Kündigungsvorschriften maßgebend.
(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Dezember 2025 in 
Kraft. Sind bis zum 30. November 2025 nicht alle Rati-
fikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der 
Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos.
(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder teilt 
den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkun-
den mit.
(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Medienstaatsvertrages, des ARD-Staatsvertrages, des 
ZDF-Staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsver-
trages und des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 
in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 bis 5 ergibt, 
mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den 17. März 2025 

Kretschmann

Für den Freistaat Bayern:
München, den 18.03.2025 

M. Söder

Für das Land Berlin:
Berlin, den 18. März 2025

Kai Wegner

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 25.3.2025

Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den 24.3.2025

A. Bovenschulte

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den 25. März 2025 

Dr. Peter Tschentscher

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den 25. März 2025

Boris Rhein

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den 24.03.2025 

Manuela Schwesig

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den 14.3.2025

Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den 26.03.25

Hendrik Wüst

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den 17.3.2025 

Alexander Schweitzer

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 19.3.2025

Anke Rehlinger

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 18.03.2025

M. Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den 17.3.2025

Dr. Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 17. März 2025

Günther

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 21/3/25

Mario Voigt

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Thüringen geben folgende Protokoll-
erklärung zum Siebten Staatsvertrag zur Änderung 
medienrechtlicher Staatsverträge – Reform des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks (Reformstaatsver-
trag) ab:
Die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterhal-
tenen Klangkörper leisten seit ihrer Gründung einen 
wertvollen Beitrag zu den Kultur- und Bildungsange-
boten sowie einen eigenständigen publizistischen Bei-
trag zur Meinungsbildung. Sie erhöhen durch ihre Prä-
senz die Wahrnehmbarkeit des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks.



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 23. Oktober 2025938

Angesichts fortlaufender Veränderungen der Medien- 
und Kulturlandschaft und der Neuaufstellung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks durch den Reformstaats-
vertrag sehen die Länder Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen eine Standortbestimmung der Klangkör-
per des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als geboten an.

Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen 
erwarten von den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und dem Deutschlandradio 
eine kritische Analyse zum Status Quo und zu den Zu-
kunftsperspektiven der von ihnen unterhaltenen Klang-
körper. Sie werden aufgefordert, bis zum 31. Dezember 
2026 ein gemeinsames Konzept vorzulegen.

In dem Konzept sollen zum einen Funktion und Auf-
gaben der Klangkörper, insbesondere ihre Leistung für 
die Erfüllung des Kultur- und Bildungsauftrags des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks, definiert werden. Das 
Konzept soll dazu insbesondere den Beitrag der jewei-
ligen Klangkörper und ihre Präsenz in den Angeboten 
sowie vor Ort in den jeweiligen Sendegebieten bestim-
men und mit nachprüfbaren Zielvorgaben verknüpfen.

Auf der Grundlage der im Konzept definierten Funk-
tion und Aufgaben sollen zum anderen Aufstellung 
und Finanzierung der Klangkörper überprüft werden. 
Im Rahmen der Strukturanalyse soll in Bezug auf Art 
und Anzahl, einschließlich möglicher Reduktionen 
der Klangkörper insbesondere überprüft werden, wo 
Doppelungen im öffentlich-rechtlichen Klangkörper-
portfolio abgebaut werden können und wo arbeitsteilig 
sichergestellt werden kann, dass die regionalen und mu-
sikalischen Besonderheiten in Deutschland angemessen 
abgebildet werden. Auch soll in den Blick genommen 
werden, wo Zusammenführungen administrativer und 
technischer Aufgaben möglich sind. In Bezug auf die 
Finanzierung der Klangkörper soll insbesondere über-
prüft werden, inwieweit weiterhin Vollfinanzierungen 
geboten oder andere Finanzierungsmodelle bzw. eine 
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und von Deckungsbei-
trägen möglich sind. Dabei sollen auch die Modellüber-
legungen der Kommission zur Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten in ihrem Sondergutachten 
vom 27. September 2024 berücksichtigt werden.

Verordnungen

237	 Zweite Verordnung  
	 über zwingende Arbeitsbedingungen  
	 für die Ausführung öffentlicher Aufträge  
	 im Kraftfahrzeuggewerbe

Vom 6. Oktober 2025

Aufgrund des § 3 Absatz 2 des Gesetzes über die Siche-
rung von Sozialstandards, Tariftreue und fairen Löh-

nen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland 
(Saarländisches Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz – 
STFLG) vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2688) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Gesundheit:

Die bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gemäß 
§ 3 Absatz 1 STFLG einzuhaltenden Arbeitsbedin-
gungen im Bereich Kraftfahrzeuggewerbe werden wie 
nachstehend festgesetzt:

§ 1  
Anwendungsbereich

Die in dieser Verordnung aufgeführten Rechtsnormen 
gelten für die Vergabe öffentlicher Aufträge im Bereich 
Kraftfahrzeuggewerbe. Hierunter fallen der Kauf und 
das Leasing oder Mieten von Fahrzeugen und Maschi-
nen aller Art sowie deren Unterhaltung.

§ 2  
Anwendungsmodalitäten

(1) Die anzuwendenden Arbeitsbedingungen orientie-
ren sich an Zeit und Dauer der Leistung im Rahmen der 
Ausführung des Auftrags durch den Auftragnehmer. 
Anteiliger Anspruch entsteht jeweils für jeden vollen 
Tätigkeitsmonat des Arbeitnehmers bei der Ausfüh-
rung des Auftrags. Bei einer Auftragsdauer bis zu zwei 
Monaten sind neben der Arbeitszeit nur Entgelte und 
Zuschläge zu berücksichtigen.

(2) Bei der Bestimmung der Auftragsdauer ist von der 
voraussichtlichen Dauer der vorgesehenen Leistung 
auszugehen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung 
der Auftragsdauer ist der Tag, an dem die Auftragsbe-
kanntmachung abgesendet oder der Auftrag auf andere 
Weise eingeleitet wird.

§ 3  
Eingruppierung

(1) Die Beschäftigten werden entsprechend ihrer Tä-
tigkeit in die einzelnen Tätigkeitsgruppen eingruppiert. 
Maßgebend für die Eingruppierung sind die Gruppen-
merkmale, wie z. B. Tätigkeitsbereich oder berufliche 
Ausbildung.

(2) Für die Eingruppierung der Beschäftigten ist die 
ausgeübte Tätigkeit und nicht allein die Berufsbe-
zeichnung oder ein Ausbildungsgang maßgebend. Das 
Merkmal der „selbstständigen“ oder „verantwortli-
chen“ Tätigkeit wird durch in der jeweiligen Gruppe 
unumgängliche übliche Kontrolle nicht gemindert und 
auch nicht dadurch beeinträchtigt, dass ein Dritter Ein-
fluss auf die Arbeiten nimmt.

(3) Übt ein Beschäftigter Tätigkeiten aus, die in ver-
schiedenen Gruppen gekennzeichnet sind, so ist er in 
diejenige Gruppe einzugruppieren, die der überwiegen-
den Tätigkeit entspricht.

(4) Gewerbliche Arbeitnehmer
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Tätigkeiten
LG I Arbeitnehmer ohne einschlägige Kenntnisse.
LG II
Arbeitnehmer nach Einarbeitung und erworbenen 
Kenntnissen in Teilbereichen.
LG III
Kfz-Mechaniker, -Elektriker und Facharbeiter, die 
unter Aufsicht einfache Tätigkeiten fachgerecht aus-
führen.
LG IV
Kfz-Mechaniker, -Elektriker und Facharbeiter, die 
aufgrund ihrer fachlichen Leistungen und Erfahrun-
gen selbstständig arbeiten.
LG V
(1) Selbstständig arbeitende Kfz-Mechaniker, -Elektri-
ker und Facharbeiter, jedoch mit zusätzlichen Leistun-
gen und Erfahrungen (der Arbeitnehmer muss quali-
fizierte Kenntnisse besitzen, die er in Fachlehrgängen 
erworben hat; er muss als qualifizierte Fachkraft tätig 
sein, z. B. Getriebe- oder Motorenspezialist).
(2) Fachliche Voraussetzung Kfz-Service-Techniker 
und Einsatz als solcher mit eng umgrenztem Aufga-
bengebiet.
LG VI
(1) Kfz-Mechaniker, -Elektriker und Facharbeiter 
mit Qualifikation der Gruppe V, deren Tätigkeit her-
vorragende Fachkenntnisse und Fähigkeiten voraus-
setzt, die Fachausbildung und mehrjährige Berufs-
erfahrung erfordert, und die selbstständig in eigener 
Verantwortung ohne Anweisung (ausgenommen all-
gemeine Betriebsanweisungen) schwierige Arbeiten 
fachgerecht ausführen.
(2) Fachliche Voraussetzung Kfz-Service-Techniker 
und Einsatz als solcher sowie Kommunikation mit 
Kunden oder organisatorischer Einsatz weiterer Mit-
arbeiter oder Ausbildungstätigkeit.
LG VII
(1) Gruppenführer, Vorarbeiter, die ständig Arbeit-
nehmer beaufsichtigen. Sie müssen als solche aus-
drücklich benannt werden.
(2) Fachliche Voraussetzung Kfz-Service-Techniker 
und Einsatz als solcher sowie Kommunikation mit 
Kunden und organisatorischer Einsatz weiterer Mit-
arbeiter oder Ausbildungstätigkeit.

(5) Kaufmännische Angestellte

Tätigkeiten
Gehaltsgruppe I
Angestellte, die einfache Tätigkeiten schematischer 
Art ausführen, die keinerlei Vorkenntnisse erfordern.
Beispiele: Büro-, Werkstatt- und Lagerhilfskraft für 
einfache Schreib-, Adrema-, Rechen-, Kartei- und 
Registraturarbeiten, Boten.

Gehaltsgruppe II

Angestellte mit entsprechender betrieblicher Ausbil-
dung, denen die sachgemäße Erledigung genau um-
rissener Aufgaben übertragen ist.

Der betrieblichen Ausbildung werden Kenntnisse, 
die in bis zu zweijähriger entsprechender praktischer 
Tätigkeit erworben werden, gleichgestellt.

Beispiele: Stenotypisten und Phonotypisten zum 
Aufnehmen und Übertragen von Diktaten einfacher 
Art oder für einfache Buchhaltungsarbeiten (Neben-
arbeiten in der Buchhaltung und Lohnbuchhaltung), 
Kontoristen.

Einfache Arbeiten im Lager und in der Verkaufsstel-
le. Ausfertigen von regelmäßig wiederkehrenden An-
geboten, Bestellungen oder Rechnungen. Hilfskraft 
zur innerbetrieblichen Erfassung und Verteilung von 
Kostenarten nach vorgegebenem Verteilerschlüssel, 
Ausgeben von Teilen, Werkzeugen und Betriebsmit-
teln. Fakturisten für schematische Rechnungslegung. 
Telefonisten zur Bedienung von Fernsprechanlagen 
mit mindestens zwei Amtsanschlüssen und entspre-
chenden Nebenanschlüssen. Assistenten des Leit-
standdisponenten, einfache EDV-Abläufe, Erstellen, 
Prüfen oder Sortieren von maschinell lesbaren Da-
tenträgern.
Gehaltsgruppe III

Angestellte mit erfolgreich abgeschlossener Berufs-
ausbildung, denen die selbstständige, sachgemäße 
Erledigung genau umgrenzter Aufgabengebiete über-
tragen ist. Die für die Ausführung der Tätigkeiten 
dieser Gruppe erforderlichen praktischen und theo-
retischen Kenntnisse können durch eine andere Aus-
bildung oder durch eine entsprechende einschlägige 
Tätigkeit, die der Berufsausbildungsdauer entspricht, 
erworben worden sein.

Beispiele: Stenotypisten mit einer Schreibfähig-
keit von 150 Silben und Phonotypisten zur Aufnah-
me von Diktaten und deren form- und stilgerechte 
Wiedergabe. Kontenführer, Buchhalter oder Ma-
schinenbuchhalter für die Bearbeitung vielseitiger 
Buchungsvorgänge. Sachbearbeiter für einfache Fi-
nanzierungsvorgänge. Kassierer an Nebenkassen mit 
Tagesabschluss. Lohnbuchhalter mit Kenntnissen in 
der Sozialversicherung und Lohnsteuer.

Fakturisten für die Rechnungslegung nach vorbe-
reiteten Unterlagen, Karteiführer mit Überwachung 
der Lagerbestände. Automobilverkäufer und Kun-
dendienstverkäufer während der Einarbeitungszeit, 
sonstige Verkäufer. Lageristen. Sachbearbeiter für 
einfache Gewährleistungsvorgänge. Telefonisten in 
größeren Fernsprechanlagen (mindestens fünf Amts-
anschlüsse). Zeiterfasser. Bediener von Datenver-
arbeitungsmaschinen mit mehrstufigen Abläufen und 
entsprechenden Vorkenntnissen.
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Gehaltsgruppe IV
Angestellte, die aufgrund besonderer Fachkenntnisse 
die ihnen übertragenen Aufgaben selbstständig und 
verantwortlich im Rahmen allgemeiner Anweisun-
gen erledigen.
Beispiele: Betriebsbuchhalter, Debitoren- und Kre-
ditorenbuchhalter. Hauptkassierer mit Bearbeitung 
des Zahlungsverkehrs. Lagerverwalter mit umfas-
senden Sachkenntnissen. Disponenten für Verkaufs-
abteilung. Lohnbuchhalter sowie Sachbearbeiter für 
Personalfragen mit Kenntnissen im Lohnsteuer-, 
Sozialversicherungs- und Tarifwesen. Verkäufer für 
Neu- und/oder Gebrauchtwagen und Kundendienst-
berater nach der Einarbeitungszeit. Leitstandführer.
Gehaltsgruppe V
Angestellte mit selbstständiger und verantwortlicher 
Tätigkeit, mit vielseitiger und mehrjähriger Berufs-
erfahrung, mit entsprechendem Arbeitsbereich und 
mit entsprechender Entscheidungsbefugnis.
Beispiele: Lagerverwalter mit umfassenden Sach-
kenntnissen und Verantwortung für die Ergänzung 
der Bestände. Disponenten für größere Verkaufsab-
teilungen.
Lohnbuchhalter sowie Sachbearbeiter für Personal-
fragen mit umfassenden Kenntnissen im Lohnsteuer-, 
Sozialversicherungs- und Tarifwesen in größeren Be-
trieben (über 50 Mitarbeiter). Finanzleiter.

(6) Technische Angestellte

Soweit in den Betrieben technische Angestellte be-
schäftigt werden, sind die vorstehenden Gehaltsgrup-
pen für Angestellte sinngemäß anzuwenden bzw. durch 
Sonderverträge zu ergänzen.

Tätigkeiten
Gruppe M I
Betriebsmeister. Sie müssen als solche ausdrücklich 
bestellt werden. Auf den Nachweis der Meisterprü-
fung kann verzichtet werden.
Gruppe M II
Meister mit bestandener Meisterprüfung im Kraft-
fahrzeughandwerk. In Ausnahmefällen kann auf den 
Nachweis der Meisterprüfung verzichtet werden (Be-
triebsmeister).
Gruppe M III
Meister mit bestandener Meisterprüfung im Kraft-
fahrzeughandwerk, die aufgrund ihrer Fähigkeit so-
wie umfassender betrieblicher Fachkenntnisse und 
Erfahrungen Abteilungen leiten und ein selbstständi-
ges Aufgabengebiet verantwortlich bearbeiten.
Werden in einem Betrieb Industriemeister oder Meis-
ter anderer Handwerkszweige beschäftigt, so sind 
diese entsprechend den ihnen übertragenen Aufgaben 
in eine der drei Meistergruppen einzustufen.

§ 4  
Entgelt

(1) Löhne brutto in Euro

Lohn-
gruppe

Ab  
1. November 2025

Ab  
1. August 2026

Stunden-
lohn

Mo-
nats-
lohn

Stunden-
lohn

Mo-
nats-
lohn

Gruppe 
I

16,51 2 622 17,06 2 709

Gruppe 
II

17,44 2 769 18,01 2 860

Gruppe 
III

19,39 3 079 20,03 3 181

Gruppe 
IV

20,27 3 219 20,94 3 325

Gruppe 
V

22,18 3 521 22,91 3 637

Gruppe 
VI

23,15 3 676 23,91 3 797

Gruppe 
VII

24,20 3 842 25,00 3 969

(2) Gehälter brutto in Euro

Ge-
halts-
gruppe

Ab  
1. November 2025

Ab  
1. August 2026

Stunden-
gehalt

Mo-
nats- 
gehalt

Stunden-
gehalt

Mo-
nats- 
gehalt

Gruppe 
I

16,57 2 631 17,12 2 718

Gruppe 
II
1. bis 4. 
Berufs-
jahr
5. Be-
rufsjahr
Ab 6. 
Berufs-
jahr

17,00

18,96

20,56

2 700

3 010

3 264

17,57

19,58

21,24

2 789

3 109

3 372

Gruppe 
III
1. bis 3. 
Berufs-
jahr
4. und 
5. Be-
rufsjahr
Ab 6. 
Berufs-
jahr

17,84

20,63

21,84

2 833

3 275

3 468

18,43

21,31

22,56

2 926

3 383

3 582
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Gruppe 
IV
1. bis 4. 
Ge-
halts-
grup-
penjahr
Im 3. 
Ge-
halts-
grup-
penjahr
Ab 4. 
Ge-
halts-
grup-
penjahr

23,25

25,61

26,85

3 692

4 066

4 263

24,02

26,45

27,74

3 814

4 200

4 404

Gruppe 
V
1. und 
2. Ge-
halts-
grup-
penjahr
Ab 3. 
Ge-
halts-
grup-
penjahr

31,64

35,17

5 024

5 585

32,69

36,33

5 190

5 769

Meister
M I	 25,65 4 073 26,50 4 207
M II 28,22 4 480 29,15 4 628
M III 32,45 5 153 33,52 5 323

(4) Für die Eingruppierung der Angestellten gelten als

a)	 Berufsjahre – alle Beschäftigungsjahre in gleicher 
oder vergleichbarer Tätigkeit – ausgenommen Aus-
bildungszeiten – sowohl innerhalb als auch außer-
halb des Betriebes;

b)	 Gehaltsgruppenjahre – alle Tätigkeitsjahre in der 
entsprechenden Gruppe.

(5) Zur Erreichung günstiger Grenzen der Lohnsteuer 
bzw. der Beiträge zur Sozialversicherung sowie zur 
Vermeidung der Kürzung von Bezügen seitens Dritter 
können die Arbeitsvertragsparteien auf Wunsch des 
Arbeitnehmers Vereinbarungen treffen, in denen auf 
Spitzenbeträge der Bezüge verzichtet wird. Derartige 
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

(6) Übersteigt der bundesgesetzliche Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz oder nach dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz das in dieser Rechtsverordnung 
festgelegte Entgelt, so gelten diese gesetzlichen Lohn-
regelungen, ohne dass es einer Änderung dieser Ver-
ordnung bedarf.

§ 5  
Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
36,5 Stunden.
(2) Sie kann auch nach Maßgabe der betrieblichen 
Erfordernisse für den ganzen Betrieb, einzelne Abtei-
lungen, Gruppen oder Arbeitnehmer auf zwischen 30 
und 43 Stunden vereinbart werden. In diesem Fall be-
trägt die durchschnittliche Arbeitszeit innerhalb von 18 
Monaten für jeden Arbeitnehmer 36,5 Stunden in der 
Woche.
(3) Das Arbeitsentgelt wird bei ungleichmäßiger Ver-
teilung der Arbeitszeit auf der Basis der Wochenar-
beitszeit von 36,5 Stunden bezahlt.

§ 6  
Zuschläge

(1) Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit kann 
höchstens für zwei Stunden täglich oder zehn Stunden 
wöchentlich vereinbart werden.
(2) Nachtarbeit ist die in der Zeit zwischen 20.00 und 
6.00 Uhr geleistete Arbeit.
(3) Sonn- und Feiertagsarbeit ist jede
a)	 an Sonn- und Feiertagen von 0.00 und 24.00 Uhr 

geleistete Arbeit;
b)	 am darauffolgenden Tag bis 6.00 Uhr früh geleiste-

te Arbeit, soweit die Arbeit bereits am Sonn- oder 
Feiertag begonnen hat.

(4) Die Zuschläge betragen für
a)	 bis zu 5 Mehrarbeitsstunden pro Woche � 25 %,
b)	 Mehrarbeit ab der 6. Wochenstunde� 50 %,
c)	 Nachtarbeit� 50 %,
d)	 Sonntagsarbeit� 100 %,
e)	 Arbeiten an lohnzahlungspflichtigen Feiertagen 

sowie am 24. Dezember ab 19.00 Uhr� 150 %.
(5) Die vorstehenden Zuschläge sind aus dem tatsäch-
lich gezahlten Stundenlohn zu errechnen. Bei Monats-
entgelt errechnen sich die Zuschläge pro Stunde aus 
1/158,78 des Monatsentgelts.
(6) Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist nur 
der jeweils höhere Zuschlag zu zahlen.
(7) Treffen jedoch Sonn- oder Feiertagsarbeit mit 
Nachtarbeit zusammen, so sind beide Zuschläge zu 
zahlen.

§ 7  
Urlaub

(1) Der Jahresurlaub beträgt im Kalenderjahr 30 Ar-
beitstage. Als Urlaubstage zählen nicht Sonnabende, 
Sonntage und gesetzliche Feiertage.
(2) Der Urlaubsanspruch beträgt für jeden vollen Ka-
lendermonat der Ausführung des Auftrags ein Zwölftel.
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§ 8  
Zusätzliches Urlaubsgeld

(1) Der Arbeitnehmer erhält für jeden Urlaubstag ein 
Urlaubsentgelt von 1/65 des Gesamtverdienstes der letz-
ten abgeschlossenen 13 Wochen bzw. drei Monate sowie 
50 % des Urlaubsentgeltes als zusätzliches Urlaubsgeld.
(2) Bei Angestellten, die neben einem Fixum Provision 
und ständige Verkaufsprämien beziehen, gilt folgende 
Regelung:
Das Entgelt besteht aus dem Fixum, ohne einen im 
Fixum etwa enthaltenen Anteil für Spesen sowie für 
sonstige infolge des Urlaubs ersparte Aufwendungen, 
der Provision und ständiger Verkaufsprämie. Die Letz-
teren werden ermittelt, indem für jeden Urlaubstag 
1/250 der während der letzten zwölf Monate gezahlten 
Provisionssumme und der ständigen Verkaufsprämie 
eingesetzt wird. Bei kürzerer Beschäftigungsdauer ist 
der entsprechende Durchschnittssatz aus der seit Be-
ginn der Tätigkeit gezahlten Provisionssumme und der 
ständigen Verkaufsprämie zu bilden.
(3) Bei der Berechnung des Gesamtverdienstes bleiben 
unberücksichtigt: Spesen, Fahrtkostenersatz, einmalige 
Zahlungen (z. B. Weihnachtsgratifikation, Jubiläums-
geld, zusätzliches Urlaubsgeld).
(4) Liegt bei Urlaubsbeginn noch keine Betriebszuge-
hörigkeit von 13 abgerechneten Wochen bzw. drei Mo-
naten vor, so ist die Berechnung auf der Grundlage der 
vorhandenen Beschäftigungszeit, unter entsprechender 
Kürzung des Divisors, vorzunehmen.

§ 9  
Sonderzahlung

(1) Arbeitnehmer, die am Auszahlungstag in einem un-
gekündigten Arbeitsverhältnis stehen und zu diesem 
Zeitpunkt dem Betrieb ununterbrochen sechs Monate 
angehören, haben je Kalenderjahr Anspruch auf be-
triebliche Sonderzahlung. Auf die Betriebszugehörig-
keit ist auch die Ausbildungszeit anzurechnen, soweit 
sie im gleichen Betrieb abgeleistet wurde.
(2) Die Sonderzahlung wird nach folgender Staffel ge-
zahlt:
nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit� 10 %,
nach 12 Monaten Betriebszugehörigkeit� 30 %,
nach 24 Monaten Betriebszugehörigkeit� 40 %,
nach 36 Monaten Betriebszugehörigkeit� 50 % der 
Bemessungsgrundlage.
(3) Bemessungsgrundlage der Sonderzahlung ist der 
Gesamtverdienst in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Ok-
tober eines jeden Jahres geteilt durch 10.
(4) Bei der Berechnung des Gesamtverdienstes blei-
ben unberücksichtigt: Auslösungen, Fahrtkostenersatz, 
einmalige Zahlungen (Jubiläumsgeld, zusätzliches Ur-
laubsgeld sowie Zahlungen nach Absatz 5).
(5) Leistungen des Arbeitgebers wie Jahresabschluss-
vergütungen, Gratifikationen, Jahresprämien, Ergeb-

nisbeteiligungen, Weihnachtsgeld und Ähnliches gel-
ten als Sonderzahlungen.
(6) Als Auszahlungstermin gilt die Zeit vom 15. No-
vember bis 15. Dezember.

§ 10  
Tarifvertragliche Regelungen

Die über die Kernarbeitsbedingungen dieser Verordnung 
hinausgehenden Regelungen geltender Branchentarifver-
träge mit tariffähigen Gewerkschaften bleiben unberührt.

§ 11  
Diskriminierungsverbot

Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeits-
entgelt oder eine andere geldwerte Leistung mindes-
tens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil sei-
ner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht.

§ 12  
Übergangsregelung

Öffentliche Aufträge, deren Vergabe vor dem 1. Novem-
ber 2025 durch Bekanntmachung eingeleitet worden ist, 
werden nur an Unternehmen vergeben oder erteilt, die 
sich bei Angebotsabgabe in Textform verpflichten, ihren 
Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung dieje-
nigen Arbeitsbedingungen zu gewähren, die mindestens 
den Rechtsnormen der Ersten Verordnung über zwingen-
de Arbeitsbedingungen für die Ausführung öffentlicher 
Aufträge im Kraftfahrzeuggewerbe vom 6. März 2024 
(Amtsbl. I S. 151) entsprechen, und Änderungen wäh-
rend der Ausführungslaufzeit nachzuvollziehen (§ 3 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 3 Satz 4 STFLG).

§ 13  
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Erste Verordnung über zwin-
gende Arbeitsbedingungen für die Ausführung öffent-
licher Aufträge im Kraftfahrzeuggewerbe vom 6. März 
2024 (Amtsbl. I S. 151) außer Kraft.
Saarbrücken, den 6. Oktober 2025

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

238	 Dritte Verordnung  
	 über zwingende Arbeitsbedingungen  
	 für die Ausführung öffentlicher Aufträge  
	 im Elektrohandwerk

Vom 6. Oktober 2025
Aufgrund des § 3 Absatz 2 des Gesetzes über die Siche-
rung von Sozialstandards, Tariftreue und fairen Löh-
nen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland 
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(Saarländisches Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz –
STFLG –) vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2688) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Gesundheit:

Die bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gemäß 
§ 3 Absatz 1 STFLG einzuhaltenden Arbeitsbedin-
gungen im Bereich Elektrohandwerk werden wie folgt 
festgesetzt:

§ 1  
Anwendungsbereich

(1)	 Die in dieser Rechtsverordnung aufgeführten 
Rechtsnormen gelten für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge im Bereich der Elektrotechnik gemäß Anlage A 
der Handwerkordnung.

(2)	 Hierunter fallen alle Betriebe und selbstständigen 
Betriebsabteilungen, die mit der handwerklichen In-
stallation, Wartung oder Instandhaltung von elektro- 
und informationstechnischen Anlagen und Geräten 
einschließlich elektrischer Antriebe, Leitungen, Kom-
munikations- und Datennetze sowie mit dem Fahrlei-
tungs-, Freileitungs-, Ortsnetz- und Kabelbau befasst 
sind bzw. – bezogen auf diese Tätigkeiten – entspre-
chende Dienstleistungen einschließlich damit zusam-
menhängender Nebenpflichten anbieten.

§ 2  
Anwendungsmodalitäten

(1)	 Die anzuwendenden Arbeitsbedingungen orien-
tieren sich an Zeit und Dauer der Leistung. Anteiliger 
Anspruch entsteht jeweils für jeden vollen Tätigkeits-
monat der Ausführung des Auftrags. Bei einer Auf-
tragsdauer bis zu zwei Monaten sind neben der Arbeits-
zeit nur Entgelte und Zuschläge zu berücksichtigen.

(2)	 Bei der Bestimmung der Auftragsdauer ist von der 
voraussichtlichen Dauer der vorgesehenen Leistung 
auszugehen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung 
der Auftragsdauer ist der Tag, an dem die Auftragsbe-
kanntmachung abgesendet oder der Auftrag auf andere 
Weise eingeleitet wird.

§ 3  
Eingruppierung

(1)	 Jeder Beschäftigte wird entsprechend seiner ausge-
übten Tätigkeit in eine Entgeltgruppe eingruppiert.

(2)	 Maßgebend für die Eingruppierung sind die auf-
geführten typisierten Gruppenmerkmale bezüglich Tä-
tigkeit und Qualifikation, vor allem berufliche Ausbil-
dung, Berufspraxis und Fortbildung.

(3)	 Übt ein Beschäftigter Tätigkeiten aus, die in ver-
schiedenen Gruppen als Merkmale aufgeführt sind, so 
ist er in diejenige Gruppe einzugruppieren, die seiner 
überwiegenden Tätigkeit entspricht. Das Merkmal der 
„selbstständigen“ oder „eigenverantwortlichen“ Tä-
tigkeit wird durch in der jeweiligen Gruppe übliche 

Aufsicht nicht gemindert und auch nicht dadurch be-
einträchtigt, dass ein Dritter Einfluss auf die Arbeiten 
nimmt.

(4)	 Eingruppierungsmerkmale der Entgeltgruppen 
sind:

E 1

Qualifikationsmerkmale:
Keine einschlägige, gewerblich-technische oder 
kaufmännische Berufsausbildung.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten, die geringe berufsfachliche Kenntnisse 
und Fertigkeiten erfordern.
E 2

Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige, gewerblich-technische oder kaufmän-
nische Berufsausbildung ohne Abschluss oder ein 
gleichwertiger Bildungsstand.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten, die berufsfachliche Kenntnisse und Fer-
tigkeiten erfordern.
E 3

Qualifikationsmerkmale:
a)	 Einschlägige, gewerblich-technische oder kauf-

männische Berufsausbildung mit Abschluss oder

b)	 ein gleichwertiger, durch langjährige Berufspra-
xis oder durch Qualifizierung erworbener Aus-
bildungsstand, der einen Einsatz als Fachkraft 
rechtfertigt.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten, die grundlegende berufsfachliche Kennt-
nisse und Fertigkeiten erfordern.
E 4

Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige, gewerblich-technische oder kaufmän-
nische Berufsausbildung mit Abschluss nach Ein-
arbeitung.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten qualifizierter Art, die nach konkreter An-
weisung anforderungsgerecht ausgeführt werden.
E 5

Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige, gewerblich-technische oder kaufmän-
nische Berufsausbildung mit Abschluss und Berufs-
praxis im Ausbildungsberuf.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten qualifizierter Art, die nach allgemeiner 
Anweisung weitgehend selbstständig ausgeführt 
werden.
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E 6
Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige, gewerblich-technische oder kaufmän-
nische Berufsausbildung mit Abschluss und lang-
jähriger Berufspraxis im Ausbildungsberuf sowie 
Fachkenntnisse auf verschiedenen technischen bzw. 
kaufmännischen Sachgebieten.
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten qualifizierter Art, die nach allgemeiner 
Anweisung stets selbstständig ausgeführt werden.
E 7
Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige, gewerblich-technische oder kaufmän-
nische Berufsausbildung mit Abschluss und lang-
jähriger Berufspraxis im Ausbildungsberuf sowie 
vertieften Fachkenntnissen auf verschiedenen techni-
schen bzw. kaufmännischen Sachgebieten.
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten höherwertiger Art, die im Rahmen be-
trieblicher Richtlinien weitgehend eigenverantwort-
lich ausgeführt werden.
E 8
Qualifikationsmerkmale:
a)	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung in 

die Handwerksrolle, aber ohne Berufspraxis als 
Meister oder

b)	 einschlägige, gewerblich-technische oder kaufmän-
nische Berufsausbildung mit Abschluss und lang-
jähriger Berufspraxis im Ausbildungsberuf sowie 
herausragenden Fachkenntnissen auf verschiedenen 
technischen bzw. kaufmännischen Sachgebieten.

c)	 Staatlich geprüfter Techniker mit Berufspraxis 
als Techniker.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten höherwertiger Art, die im Rahmen be-
trieblicher Richtlinien stets eigenverantwortlich aus-
geführt werden, oder in anordnender oder beaufsich-
tigender Funktion auf Teilgebieten kaufmännischer 
oder technischer Sachbearbeitung.
E 9
Qualifikationsmerkmale:
a)	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung in 

die Handwerksrolle mit Berufspraxis als Meister 
oder

b)	 einschlägige, gewerblich-technische oder kauf-
männische Berufsausbildung mit Abschluss und 
langjähriger Berufspraxis im Ausbildungsberuf 
sowie herausragenden Fachkenntnissen auf ver-
schiedenen technischen bzw. kaufmännischen 
Sachgebieten in Verbindung mit einer einschlä-
gig anerkannten Fortbildung (z. B. „geprüfter 
Obermonteur“) oder

c)	 staatlich geprüfter Techniker mit langjähriger 
Berufspraxis als Techniker.

d)	 Abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstu-
dium ohne Berufspraxis als Ingenieur.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeit in der Funktion eines Gruppenleiters bzw. 
einer eigenständigen kaufmännischen oder techni-
schen Sachbearbeitung.
E 10
Qualifikationsmerkmale:
a)	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung in 

die Handwerksrolle und langjähriger Berufspra-
xis als Meister oder

b)	 anderer gleichwertiger Abschluss mit umfassen-
der Berufspraxis in einem einzelnen Geschäfts-
feld des Betriebes oder

c)	 abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstu-
dium ohne Berufspraxis als Ingenieur.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeit in der Funktion eines Montageleiters bzw. 
einer eigenständigen kaufmännischen oder techni-
schen Sachgebietsleitung, die selbstständige und 
eigenverantwortliche Entscheidung verlangt.
E 11
Qualifikationsmerkmale:
a)	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung 

in die Handwerksrolle und langjähriger Berufs-
praxis in mehreren Geschäftsfeldern des Betrie-
bes sowie dem Abschluss einer einschlägig an-
erkannten Fortbildung (z. B. „Betriebswirt des 
Handwerks“ oder „Technischer Betriebswirt“) 
oder

b)	 anderer gleichwertiger Abschluss und langjährige 
Berufspraxis in mehreren Geschäftsfeldern des 
Betriebes sowie Abschluss einer einschlägig aner-
kannten Fortbildung (z. B. „Betriebswirt des Hand-
werks“ oder „Technischer Betriebswirt“) oder

c)	 abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstu-
dium mit langjähriger Berufspraxis als Ingenieur 
und betriebswirtschaftlicher Qualifikation.

Tätigkeitsmerkmale:
a)	 Tätigkeit als Meister in leitender Funktion in be-

sonders schwierigen und verantwortungsvollen 
Aufgabengebieten oder

b)	 Tätigkeit in übergeordneter Leitungsfunktion des 
Betriebes, die eigenverantwortliche Entschei-
dungen von erheblicher Bedeutung für den Be-
triebs- oder Geschäftsablauf erfordern.

E 12
Qualifikationsmerkmale:
a)	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung in 

die Handwerksrolle und umfassender Berufspraxis 
in mehreren Geschäftsfeldern des Betriebes sowie 
dem Abschluss einer einschlägig anerkannten Fort-
bildung (z. B. „Betriebswirt des Handwerks“ oder 
„Technischer Fachwirt der Elektrohandwerke“) oder
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b)	 anderer gleichwertiger Abschluss und umfassen-
de Berufspraxis in mehreren Geschäftsfeldern 
des Betriebes sowie Abschluss einer einschlä-
gig anerkannten Fortbildung (z. B. „Technischer 
Fachwirt der Elektrohandwerke“) oder

c)	 abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstu-
dium mit langjähriger Berufspraxis als Ingenieur 
und betriebswirtschaftlicher Qualifikation.

Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeit als Betriebsleiter.

§ 4  
Entgelt

(1) In Betrieben, in denen durch eine unterschiedliche 
Arbeitszeitverteilung die monatlichen Arbeitsstunden 
ungleichmäßig anfallen, kann für die gewerblichen 
Arbeitnehmer zum Ausgleich der Lohnschwankungen 
ein „gleichmäßiges Monatsentgelt“ vereinbart werden.

(2) Entgelte brutto in Euro

Ent-
gelt-
gruppe

Ab  
1. November 2025

Ab  
1. Juli 2026

Stunden-
entgelt

Mo-
natsent-

gelt

Stunden-
entgelt

Mo-
natsent-

gelt
E 1 14,41 2 319 14,93

(ab  
1. Januar 

2026)

2 403

E 2 15,43 2 484 15,89 2 558
E 3 16,38 2 535 16,87 2 715
E 4 17,33 2 791 17,85 2 875
E 5 18,30 2 945 18,85 3 033
E 6 19,25 3 100 19,83 3 193
E 7 21,20 3 413 21,84 3 516
E 8 23,11 3 720 23,80 3 832
E 9 25,03 4 031 25,78 4 152
E 10 26,96 4 340 27,77 4 470
E 11 29,85 4 805 30,75 4 949
E 12 32,74 5 272 33,73 5 430

(3) Für die Entgeltgruppe E1 gilt das bundeseinheitli-
che Mindestentgelt in den Elektrohandwerken. Dieses 
Mindestentgelt beträgt brutto pro Stunde 14,41 Euro 
ab 1. Januar 2025, 14,93 Euro ab 1. Januar 2026, 
15,49 Euro ab 1. Januar 2027 und 16,10 Euro ab 1. Ja-
nuar 2028.

(4) Zur Förderung der Einstellungsbereitschaft der Be-
triebe beträgt für unbefristet eingestellte Arbeitnehmer 
der Entgeltgruppen bis E 4 das Tarifentgelt für das erste 
Jahr der Beschäftigung 95 % der sonst geltenden Tarif-
sätze.

(4) Zur aktiven Bekämpfung der Langzeitarbeitslosig-
keit erhalten Arbeitnehmer, die unbefristet eingestellt 
werden, die entweder vor der Einstellung sechs Monate 
ohne Beschäftigung gewesen sind oder in den 24 Mo-
naten vor der Einstellung 12 Monate oder länger in kei-
nem Arbeitsverhältnis gestanden haben, ein Tarifent-
gelt, welches für das erste Jahr der Beschäftigung 90 % 
der sonst geltenden Tarifsätze beträgt.

(5) Übersteigt der bundesgesetzliche Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz oder nach dem Arbeit-
nehmerentsendegesetz das in dieser Rechtsverordnung 
festgelegte Entgelt, so gelten diese gesetzlichen Lohn-
regelungen, ohne dass es einer Änderung dieser Ver-
ordnung bedarf.

§ 5  
Arbeitszeit

Die Regelarbeitszeit ausschließlich der Pausen für 
Vollzeitkräfte beträgt 37 Stunden wöchentlich.

Abweichend von der Regelarbeitszeit kann aufgrund 
von Betriebsvereinbarung oder aufgrund gesonderter 
Vereinbarung mit den Arbeitnehmern eine um bis zu 
fünf Stunden längere oder kürzere Wochenarbeitszeit 
festgelegt werden. Der Vergütungsanspruch bezieht 
sich dabei auf die jeweils vereinbarte Wochenarbeits-
zeit.

Bei gleichmäßiger oder ungleichmäßiger Verteilung 
der Arbeitszeit auf mehrere Tage, Wochen oder Monate 
soll im Durchschnitt des Verteilungszeitraumes die wö-
chentliche Regelarbeitszeit nicht überschritten werden. 
Der Verteilungszeitraum darf zwölf Monate nicht über-
schreiten.

Für jeden Arbeitnehmer führt der Betrieb ein Arbeits-
zeitkonto, in welchem die Abweichungen der tatsäch-
lich geleisteten Arbeitszeit von der vertraglich geschul-
deten Arbeitszeit als Zeitguthaben (Plus-Stunden) bzw. 
als Zeitschuld (Minus-Stunden) erfasst werden. Auch 
geleistete Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
kann einschließlich der Zuschläge ganz oder teilweise 
dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden.

Innerhalb des Verteilungszeitraumes von zwölf Mona-
ten darf das Arbeitszeitkonto 150 Stunden im Plus oder 
Minus nicht überschreiten.

Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstel-
le bzw. bei Auswärtsarbeiten an der vom Arbeitgeber 
bestimmten Montagestelle. Beginn und Ende sowie 
Verteilung der Arbeitszeit werden einschließlich der 
Pausenregelung sowie ggf. unter Berücksichtigung der 
auf Montagestellen üblichen Arbeitszeiten betrieblich 
festgelegt. Zeiten für Umkleiden und Waschen sowie 
Pausen sind keine Arbeitszeiten.
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§ 6  
Zuschläge

Für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit wird nachste-
hender Zuschlag vergütet:
1.	 Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 19.00 bis 6.00 Uhr. 

Der Zuschlag beträgt 40 %.
Verlängert sich die ab 19.00 Uhr geleistete Nacht-
arbeit in die betriebsübliche Arbeitszeit hinein, so 
muss hierfür Nachtzuschlag bezahlt werden.

2.	 Sonn- und Feiertagsarbeit ist jede
a)	 an Sonn- und Feiertagen zwischen 0.00 und 

24.00 Uhr geleistete Arbeit,
b)	 am darauffolgenden Tag bis 6.00 Uhr früh ge-

leistete Arbeit, soweit diese bereits am Sonn- 
oder Feiertag begonnen hat.
Die Zuschläge betragen
für Sonntagsarbeit:� 100 %,
für Feiertagsarbeit sowie am 24. und  
31. Dezember ab 19.00 Uhr: � 150 %.
Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, so ist nur 
der Feiertagszuschlag zu zahlen.

3.	 Angestellte erhalten bei Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit zusätzlich zum laufenden Gehalt für 
jede geleistete Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunde 
1/173,3 ihres Bruttogehalts zuzüglich der festge-
legten Zuschläge.
Bei Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen er-
halten sie bis zur Dauer der regelmäßigen Arbeits-
zeit dieses Tages neben dem laufenden Gehalt die 
in Ziff. 1 bis 3 festgelegten Zuschläge für jede ge-
leistete Arbeitsstunde.

Bei der Berechnung der Zuschläge ist der tatsächliche 
Stundenlohn zugrunde zu legen.
Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist nur der 
jeweils höchste Zuschlag zu zahlen.
Eine Pauschalabgeltung der Vergütungen für Mehr-, 
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit entsprechend dem 
zu erwartenden durchschnittlichen Umfang der tat-
sächlich zu leistenden zuschlagspflichtigen Arbeit 
kann vereinbart werden. Sie ist bei der Entgeltabrech-
nung gesondert auszuweisen.

§ 7  
Urlaub

(1)	 Die Urlaubsdauer beträgt für alle Arbeitnehmer im 
Kalenderjahr 30 Arbeitstage. Der Urlaubsanspruch be-
trägt für jeden vollen Kalendermonat der Ausführung 
des Auftrags ein Zwölftel. Als Urlaubs- bzw. Arbeits-
tage zählen alle Kalendertage mit Ausnahme der Sonn-
abende, der Sonntage und der gesetzlichen Feiertage.
(2)	 Wird die wöchentliche Regelarbeitszeit auf mehr 
oder weniger als fünf Tage verteilt, erhöht oder vermin-
dert sich die urlaubsbedingte Arbeitsbefreiung entspre-
chend.

§ 8  
Zusätzliches Urlaubsgeld

Die Höhe des Urlaubsgeldes beträgt für Arbeitnehmer

der Entgeltgruppen E bis E 1� 18 Euro,

der Entgeltgruppen E 2 bis E 4� 23 Euro,

der Entgeltgruppen E 5 bis E 7� 26 Euro,

der Entgeltgruppen E 8 bis E 10� 34 Euro,

der Entgeltgruppen E 11 bis E 12� 41 Euro

� je Urlaubstag.

Der Anspruch auf Zahlung des Urlaubsgeldes entsteht 
jeweils erst im Anschluss und entsprechend dem Um-
fang des verwirklichten Urlaubsanspruches. Die Aus-
zahlung kann anteilig, unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Abrechnungszeiträume erfolgen.

§ 9  
Sonderzahlung

Die Sonderzahlung beträgt bei einer Betriebszugehö-
rigkeit am Stichtag

nach 12 Monaten� 10 %,

nach 24 Monaten� 20 %,

nach 36 Monaten� 30 %,

nach 48 Monaten� 40 % 

� der Bezugsgröße.

Arbeitnehmer, die jeweils am Auszahlungstag in einem 
ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen und zu diesem 
Zeitpunkt dem Betrieb ununterbrochen zwölf Monate 
angehören, haben je Kalenderjahr Anspruch auf be-
triebliche Sonderzahlungen.

Für die Sonderzahlung ist als Bezugsgröße ein Monats-
entgelt auf der Basis der Monatsstundenzahl (= 4,35 x 
wöchentliche Regelarbeitszeit) multipliziert mit dem 
vereinbarten Stundenlohn im Oktober des Auszah-
lungsjahres zugrunde zu legen.

Sonstige regelmäßige oder unregelmäßige Leistungen, 
wie Sonderzahlungen, Mehrarbeitszuschläge, Auf-
wandsentschädigungen, vermögenswirksame Leistun-
gen, bleiben für die Berechnung außer Betracht.

Der Termin der Auszahlung sowie ggf. Abschlagszah-
lungen sind betrieblich zu vereinbaren. In Ermange-
lung einer solchen Regelung gilt sonst der 1. Dezember 
als Auszahlungstag.

Leistungen des Arbeitgebers, wie Jahresabschlussver-
gütungen, Gratifikationen, Jahresprämien, Ergebnisbe-
teiligungen, Weihnachtsgelder etc., gelten als betrieb-
liche Sonderzahlungen und erfüllen den tariflichen 
Anspruch. Hierzu vorhandene betriebliche Regelungen 
bleiben unberührt.

Endet das Arbeitsverhältnis arbeitnehmerbedingt, kön-
nen gewährte Sonderzahlungen in folgender Höhe zu-
rückgefordert werden:
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—	 bei einem Ausscheiden im Januar des folgenden 
Jahres zu 75 %,

—	 bei einem Ausscheiden im Februar des folgenden 
Jahres zu 50 %,

—	 bei einem Ausscheiden im März des folgenden Jah-
res zu 25 %.

Bei Sonderzahlungen, die insgesamt 102 Euro nicht 
übersteigen, entfällt das Rückforderungsrecht.

§ 10  
Tarifvertragliche Regelungen

Die über die Kernarbeitsbestimmungen dieser Verord-
nung hinausgehenden Regelungen geltender Branchen-
tarifverträge mit tariffähigen Gewerkschaften bleiben 
unberührt.

§ 11  
Diskriminierungsverbot

Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeits-
entgelt oder eine andere geldwerte Leistung mindes-
tens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil sei-
ner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht.

§ 12  
Übergangsregelung

Öffentliche Aufträge, deren Vergabe vor dem 1. No-
vember 2025 durch Bekanntmachung eingeleitet wor-
den ist, werden nur an Unternehmen vergeben oder 
erteilt, die sich bei Angebotsabgabe in Textform ver-
pflichten, ihren Arbeitnehmern bei der Ausführung der 
Leistung diejenigen Arbeitsbedingungen zu gewähren, 
die mindestens den Rechtsnormen der Zweiten Ver-
ordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die 
Ausführung öffentlicher Aufträge im Elektrohandwerk 
vom 15. Februar 2023 (Amtsbl. I S. 206) entsprechen, 
und Änderungen während der Ausführungslaufzeit 
nachzuvollziehen (§ 3 Absatz 1 in Verbindung mit § 3 
Absatz 3 Satz 4 STFLG).

§ 12  
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 2025 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Zweite Verordnung über zwin-
gende Arbeitsbedingungen für die Ausführung öffent-
licher Aufträge im Elektrohandwerk vom 15. Februar 
2023 (Amtsbl. I S. 206) außer Kraft.

Saarbrücken, den 6. Oktober 2025

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

241	 Dritte Verordnung  
	 über zwingende Arbeitsbedingungen für  
	 die Ausführung öffentlicher Aufträge im Sanitär-,  
	 Heizungs- und Klempnertechnik-Handwerk

Vom 8. Oktober 2025

Aufgrund des § 3 Absatz 2 des Gesetzes über die Siche-
rung von Sozialstandards, Tariftreue und fairen Löh-
nen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland 
(Saarländisches Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz  –
STFLG) vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2688) 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen 
und Gesundheit:

Die bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gemäß 
§ 3 Absatz 1 STFLG einzuhaltenden Arbeitsbedingun-
gen im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klempnertech-
nik-Handwerk werden wie folgt festgesetzt:

§ 1  
Anwendungsbereich

Die in dieser Rechtsverordnung aufgeführten Rechts-
normen gelten für die Vergabe öffentlicher Aufträge im 
Bereich Klempner, Behälter- und Apparatebauer, Ins-
tallateure und Heizungsbauer sowie Ofen- und Lufthei-
zungsbauer gemäß Anlage A der Handwerksordnung.

§ 2  
Anwendungsmodalitäten

(1) Die anzuwendenden Arbeitsbedingungen orientie-
ren sich an Zeit und Dauer der Leistung im Rahmen 
der Ausführung des Auftrags durch den Auftragsneh-
mer. Anspruch entsteht jeweils für den vollen Tätig-
keitsmonat des Arbeitnehmers bei der Ausführung des 
Auftrags. Bei einer Auftragsdauer bis zu zwei Monaten 
sind neben der Arbeitszeit nur Entgelte und Zuschläge 
zu berücksichtigen.

(2) Bei der Bestimmung der Auftragsdauer ist von der 
voraussichtlichen Dauer der vorgesehenen Leistung 
auszugehen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung 
der Auftragsdauer ist der Tag, an dem die Auftragsbe-
kanntmachung abgesendet oder der Auftrag auf andere 
Weise eingeleitet wird.

§ 3  
Eingruppierung

Eingruppierungsmerkmale der Entgeltgruppen:

E 1
Z. B. ungelernte Helfer, Hilfsarbeiter
Qualifikationsmerkmale:
Keine einschlägige, gewerblich-technische oder 
kaufmännische Berufsausbildung
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten, die keine berufsfachlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten erfordern
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E 2
Z. B. qualifizierter Helfer, Fachhelfer
Qualifikationsmerkmale:
Gewerblich-technische oder kaufmännische Berufs-
ausbildung ohne Abschluss oder ein gleichwertiger 
Bildungsstand
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten, die geringe berufsfachlichen Kenntnisse 
und Fertigkeiten erfordern
E 3
Z. B. Jungmonteur, Geselle im 1. Gesellenjahr
Qualifikationsmerkmale:
Gewerblich-technische oder kaufmännische Berufs-
ausbildung mit Abschluss nach Einarbeitung
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten qualifizierter Art, die nach konkreter An-
weisung anforderungsgerecht ausgeführt werden
E 4
Z. B. Monteur, Geselle im 2. Gesellenjahr
Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige gewerblich-technische oder kaufmän-
nische Berufsausbildung mit Abschluss und Berufs-
praxis im Ausbildungsberuf
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten qualifizierter Art, die nach allgemeiner 
Anweisung weitgehend selbstständig ausgeführt 
werden
E 5
Z. B. selbstständiger Monteur, Geselle im 3. Gesel-
lenjahr, Kundendienstmonteur
Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige gewerblich-technische oder kaufmänni-
sche Berufsausbildung mit Abschluss und mehrjäh-
riger Berufspraxis im Ausbildungsberuf sowie Fach-
kenntnissen in einem einzelnen technischen bzw. 
kaufmännischen Sachgebiet
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten qualifizierter Art, die nach allgemeiner 
Anweisung stets selbstständig ausgeführt werden
E 6
Z. B. selbstständiger Monteur, Geselle im 4. Gesel-
lenjahr, Kundendienstmonteur
Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige gewerblich-technische oder kaufmänni-
sche Berufsausbildung mit Abschluss und mehrjäh-
riger Berufspraxis im Ausbildungsberuf sowie Fach-
kenntnissen in einem einzelnen technischen bzw. 
kaufmännischen Sachgebiet.
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten qualifizierter Art, die nach allgemeiner 
Anweisung stets selbstständig ausgeführt werden

E 7
Z. B. berufserfahrener Monteur (ab 4. Gesellenjahr)
Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige gewerblich-technische oder kaufmänni-
sche Berufsausbildung mit Abschluss und mehrjähri-
ger Berufspraxis im Ausbildungsberuf sowie vertief-
ten Fachkenntnissen in einem einzelnen technischen 
bzw. kaufmännischen Sachgebiet
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten höherwertiger Art, die im Rahmen be-
trieblicher Richtlinien weitgehend eigenverantwort-
lich ausgeführt werden (z. B. Mitarbeiterführung 
von mindestens zwei Mitarbeitern der Entgeltgrup-
pen 3 – 6)
E 8
Z. B. Obermonteur, qualifizierter Kundendiensttech-
niker
Qualifikationsmerkmale:
Einschlägige gewerblich-technische oder kaufmänni-
sche Berufsausbildung mit Abschluss und langjähri-
ger Berufspraxis im Ausbildungsberuf sowie vertief-
ten Fachkenntnissen auf mehreren technischen bzw. 
kaufmännischen Sachgebieten in Verbindung mit 
dem Abschluss einer einschlägig anerkannten Fort-
bildung
Tätigkeitsmerkmale:
Tätigkeiten höherwertiger Art, die im Rahmen be-
trieblicher Richtlinien stets eigenverantwortlich aus-
geführt werden (z. B. Mitarbeiterführung von min-
destens zwei Mitarbeitern der Entgeltgruppe 7)
E 9 Meister Eingangsstufe
Qualifikationsmerkmale:
a.	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung in 

die Handwerksrolle, aber mit geringer Berufspra-
xis als Meister oder

b.	 einschlägige gewerblich-technische oder kauf-
männische Berufsausbildung mit Abschluss und 
langjähriger Berufspraxis im Ausbildungsberuf 
sowie herausragenden Fachkenntnissen in meh-
reren technischen bzw. kaufmännischen Sach-
gebieten in Verbindung mit dem Abschluss einer 
einschlägig anerkannten Fortbildung oder

c.	 staatlich geprüfter Techniker mit geringer Be-
rufspraxis als Techniker.

Tätigkeitsmerkmale:
a.	 Tätigkeit als Meister ohne bestimmtes Aufgaben-

gebiet oder
b.	 Tätigkeit in der Funktion eines Gruppenleiters 

bzw. kaufmännischen oder technischen Sachbe-
arbeiters

E 10 Meister mit einschlägiger Berufserfahrung
Qualifikationsmerkmale:
a.	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung in 

die Handwerksrolle und mehrjähriger Berufspra-
xis als Meister oder
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b.	 anderer gleichwertiger Abschluss und umfassen-
de Berufspraxis in mindestens zwei Geschäftsfel-
dern des Betriebes oder

c.	 staatlich geprüfter Techniker mit mehrjähriger 
Berufspraxis als Techniker

Tätigkeitsmerkmale:
a.	 Tätigkeit als Meister in anordnender und be-

aufsichtigender Funktion mit mindestens zwei 
eigenständigen Aufgabengebieten oder

b.	 Tätigkeit in einer Funktion einer Montageleitung 
bzw. einer kaufmännischen oder technischen 
Sachgebietsleitung, die selbstständige und eigen-
verantwortliche Entscheidungen verlangt

c.	 Mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Meister
E 11 Meister Betriebsleiter, Konzessionsträger
Qualifikationsmerkmale:
a.	 Meister mit der Voraussetzung zur Eintragung 

in die Handwerksrolle und umfassender Berufs-
praxis in mehreren Geschäftsfeldern des Be-
triebes sowie dem Abschluss einer einschlägig 
anerkannten Fortbildung (z. B. Betriebswirt des 
Handwerks oder Technischer Betriebswirt) oder

b.	 anderer gleichwertiger Abschluss und umfassen-
de Berufspraxis in mehreren Geschäftsfeldern des 
Betriebes sowie dem Abschluss einer einschlägig 
anerkannten Fortbildung (z. B. Betriebswirt des 
Handwerks oder Technischer Betriebswirt)

Tätigkeitsmerkmale:
a.	 Tätigkeit als Meister in leitender Funktion in be-

sonders schwierigen und verantwortungsvollen 
Aufgabengebieten oder

b.	 Tätigkeit in übergeordneten Leitungsfunktionen 
des Betriebes, die eigenverantwortliche Ent-
scheidungen von erheblicher Bedeutung für den 
Betriebs- oder Geschäftsablauf erfordern

c.	 Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Meister
d.	 Tätigkeit als Betriebsleiter, Konzessionsträger

§ 4  
Entgelt

(1) Die Entgelte betragen brutto in Euro

Ent-
gelt-
gruppe

Ab  
1. November 2025

Ab  
1. Juli 2026

Stunden-
entgelt

Mo-
nats-

entgelt

Stunden-
entgelt

Mo-
nats-

entgelt
E 1 Gesetz-

licher 
Mindest-

lohn (min-
destens 
13,20) 

2 287 Gesetz-
licher 

Mindest-
lohn (min-

destens 
13,53)

2 343

Ab 1. Ja-
nuar 2026: 

13,90

2 409 Ab 1. Ja-
nuar 2027: 

14,60

2 530

E 2 Gesetz-
licher 

Mindest-
lohn (min-

destens 
13,51)

Ab 1. Ja-
nuar 2026: 

13,90

2 341

2 409

Gesetz-
licher 

Mindest-
lohn (min-

destens 
13,85)

Ab 1. Ja-
nuar 2027: 

14,60

2 399

2 530

E 3 Gesetz-
licher 

Mindest-
lohn (min-

destens 
14,34)

2 485 Gesetz-
licher 

Mindest-
lohn (min-

destens 
14,69)

2 544

E 4 Gesetz-
licher 

Mindest-
lohn (min-

destens 
14,83)

2 569 15,20 2 633

E 5 15,00 2 598 15,37 2 662
E 6 16,48 2 854 16,89 2 926
E 7 18,62 3 225 19,09 3 306
E 8 20,77 3 597 21,28 3 686
E 9 21,26 3 682 21,79 3 774
E 10 22,74 3 939 23,31 4 037
E 11 39,39 6 822 40,37 6 992

(2) In den Entgeltgruppen E1 bis E3 gilt grundsätzlich 
mindestens der jeweils gültige gesetzliche Mindestlohn 
(derzeit 12,82 Euro), aufgrund der Besitzstandsklausel je-
doch vorrangig die jeweils angegebenen Mindestentgelte.

(3) Übersteigt der bundesgesetzliche Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz das in dieser Rechtsver-
ordnung festgelegte Entgelt, so gilt diese gesetzliche 
Lohnregelung, ohne dass es einer Änderung dieser Ver-
ordnung bedarf.

§ 5  
Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
40 Stunden.

(2) Die wöchentliche Arbeitszeit kann gleichmäßig 
oder ungleichmäßig auf fünf Arbeitstage der Woche 
(Montag bis Freitag) verteilt werden. Die Wochenar-
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beitszeit kann zwischen 30 und 50 Stunden betragen. 
Der Durchschnitt von 40 Stunden pro Woche muss in 
12 Monaten erreicht werden. Über- oder Unterstunden 
können im beiderseitigen Einvernehmen auf die fol-
genden 12 Monate übertragen werden.

§ 6  
Zuschläge

(1) Für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit wird außer dem 
effektiven Stundenlohn nachstehender Zuschlag vergütet.
(2) Als Nachtarbeit gilt die Zeit von 19.00 bis 6.00 Uhr. 
Der Zuschlag beträgt 40 %.
(3) Verlängert sich die ab 19.00 Uhr geleistete Nacht-
arbeit in die betriebsübliche Arbeitszeit hinein, so muss 
hierfür Nachtzuschlag bezahlt werden.
(4) Sonn- und Feiertagsarbeit ist jede
a)	 an Sonn- und Feiertagen zwischen 0.00 und 

24.00 Uhr geleistete Arbeit,
b)	 am darauffolgenden Tag bis 6.00 Uhr früh geleiste-

te Arbeit, soweit diese bereits am Sonn- oder Feier-
tag begonnen hat.

(5) Die Zuschläge betragen
a)	 für Sonntagsarbeit: � 100 %,
b)	 für Feiertagsarbeit sowie am 24. und  

31. Dezember ab 19.00 Uhr: � 150 %.
Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, so ist nur der Fei-
ertagszuschlag zu zahlen.
(6) Angestellte erhalten bei Nacht-, Sonn- und Feier-
tagsarbeit zusätzlich zum laufenden Gehalt für jede ge-
leistete Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunde 1/173,3 ih-
res Bruttogehalts zuzüglich der festgelegten Zuschläge.
(7) Bei Arbeit an gesetzlichen Wochenfeiertagen er-
halten sie bis zur Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit 
dieses Tages neben dem laufenden Gehalt die vorge-
nannten Zuschläge für jede geleistete Arbeitsstunde.
(8) Bei der Berechnung der Zuschläge ist der tatsäch-
liche Stundenlohn zugrunde zu legen.
(9) Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge ist nur 
der höhere Zuschlag zu zahlen.

§ 7  
Urlaub

(1) Der Jahresurlaub beträgt für alle Arbeitnehmer 
28 Arbeitstage. Als Arbeitstage gelten alle Kalender-
tage mit Ausnahme der Sonnabende, Sonntage und ge-
setzlichen Feiertage.
(2) Anteiliger Anspruch entsteht jeweils für jeden vol-
len Tätigkeitsmonat der Ausführung des Auftrags.

§ 8  
Urlaubsgeld

(1) Die Arbeitnehmer erhalten für jeden Urlaubstag 
1/65 des Gesamtverdienstes der letzten abgerechneten 

13 Wochen bzw. drei Monate. Das zusätzliche Urlaubs-
geld beträgt 50 % des nach Satz 1 errechneten Urlaubs-
entgeltes.

(2) Bei der Berechnung des Gesamtverdienstes bleiben 
unberücksichtigt Auslösungen, Fahrtkostenersatz und 
Einmalzahlungen wie Prämien, Weihnachtsgratifika-
tion, Jubiläumsgeld, zusätzliches Urlaubsgeld.

(3) Für unbezahlte Krankheits- oder Arbeitstage ver-
mindert sich der Divisor um 1/65 pro Tag.

§ 9  
Tarifvertragliche Regelungen

Die über die Kernarbeitsbestimmungen dieser Verord-
nung hinausgehenden Regelungen geltender Branchen-
tarifverträge mit tariffähigen Gewerkschaften bleiben 
unberührt. Die Anwendung der tariflichen Regelungen 
ist zu dokumentieren.

§ 10  
Diskriminierungsverbot

Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeits-
entgelt oder eine andere geldwerte Leistung mindes-
tens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil sei-
ner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht.

§ 11  
Übergangsregelung

Öffentliche Aufträge, deren Vergabe vor dem 1. No-
vember 2025 durch Bekanntmachung eingeleitet wor-
den ist, werden nur an Unternehmen vergeben oder 
erteilt, die sich bei Angebotsabgabe in Textform ver-
pflichten, ihren Arbeitnehmern bei der Ausführung der 
Leistung diejenigen Arbeitsbedingungen zu gewähren, 
die mindestens den Rechtsnormen der Zweiten Ver-
ordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die 
Ausführung öffentlicher Aufträge im Sanitär- und Hei-
zungshandwerk vom 18. Juni 2024 (Amtsbl. I S. 411) 
entsprechen, und Änderungen während der Ausfüh-
rungslaufzeit nachzuvollziehen (§ 3 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 3 Satz 4 STFLG).

§ 12  
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Zweite Verordnung über zwin-
gende Arbeitsbedingungen für die Ausführung öffentli-
cher Aufträge im Sanitär- und Heizungshandwerk vom 
18. Juni 2024 (Amtsbl. I S. 411) außer Kraft.

Saarbrücken, den 8. Oktober 2025

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung
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Richtlinien

242	 Filmförderrichtlinie  
	 Saarland
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I.	 Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

1.	 Zuwendungszweck

Die kulturelle Filmförderung im Saarland setzt 
sich für die Entwicklung, Produktion und Ver-
breitung von Filmen ein, die die kulturelle 
Identität, Vielfalt und Kreativität der Region 
widerspiegeln. Das Saarland engagiert sich für 
die Förderung eines lebendigen und vielfälti-
gen Filmschaffens und die Sichtbarkeit über die 
saarländischen Grenzen hinweg. Dabei werden 
Unterhaltungsformate sowie Aufklärungs- und 
Bildungsformate gleichgestellt. Das Sicherstel-
len der Staatsferne bei der Bewertung von In-
halten und Ästhetik ist oberste Maxime bei der 
Förderung der Filmkultur.

Das Saarland unterstützt Filmschaffende dabei, 
innovative Geschichten zu erzählen, originelle 
Perspektiven einzunehmen und die regionale 
Filmkultur auf nationaler und internationaler 
Ebene sichtbar zu machen. Durch gezielte För-
derung von Projekten und Talenten schaffen wir 
Raum für künstlerische Freiheit, Experimen-
tierfreude und kulturellen Dialog, insbesondere 
in der Großregion. Dies erreicht das Saarland 
durch finanzielle Unterstützung, Vernetzung 
und die Sichtbarmachung kulturell bedeutsamer 
Filmprojekte.

2.	 Rechtsgrundlage

2.1	 Die Staatskanzlei des Saarlandes gewährt Zu-
wendungen zur Filmförderung des Saarlandes 
nach Maßgabe dieser Richtlinie und der jeweils 
geltenden Fassung der §§ 23, 44 LHO sowie der 
hierzu erlassenen Verwaltungsvorschrift und der 
§§ 48, 49, 49a SVwVfG in der jeweils geltenden 
Fassung.

2.2	 Förderungen nach dieser Richtlinie werden auf 
Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Fest-
stellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 
von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ABl. L  187 vom 26.6.2014, S. 1, Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung) – nachfol-
gend AGVO – in der jeweils geltenden Fassung, 
insbesondere nach den Vorgaben von Artikel 54 
AGVO gewährt.

II.	 Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung ist, das audiovisuel-
le Filmschaffen in allen Phasen der Entstehung 
und der Verwertung zu unterstützen. Gefördert 
werden dabei gezielt die Projekte und nicht des-
sen Umstände. Folgenden Kategorien können, 
auch kumuliert, gefördert werden:

—	 Treatment, Stoff- und Projektentwicklung

—	 Produktion

—	 Verleih und Vertrieb

Dabei gibt es nachfolgende Förderkategorien:

1.	 Filmförderung

1.1	 Pro Jahr kann pro Antragssteller*in ein fi-
xes Förderpaket mit Barmitteln in Höhe von 
15 000 Euro für ein konkret skizziertes Projekt 
beantragt werden. Es stehen vier Förderpakete 
pro Jahr zur Verfügung.

1.2	 Die Antragsteller*innen können selbst entschei-
den, für welche Phase (Development, Produk-
tion oder Verleih/Vertrieb) der Filmentstehung 
die Mittel beantragt werden. Der Antrag für ein 
Projekt kann mehrere Kategorien umfassen.
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1.3	 Es können sowohl fiktionale als auch non-fiktio-
nale Formate gefördert werden. Ebenso ist eine 
Förderung sowohl für Kurz-, mittellange oder 
Langfilme mögliche.

2.	 Talentfilmförderung

2.1	 Pro Jahr können Nachwuchsfilmschaffende ein 
fixes Förderpaket in Höhe von 10 000 Euro er-
halten. Es stehen vier Förderpakete pro Jahr zur 
Verfügung.

2.2	 Die Antragsteller*innen können in Höhe von 
7 500 Euro selbst entscheiden, für welche Pha-
se (Development, Produktion oder Verleih/Ver-
trieb) der Filmentstehung die Mittel eingesetzt 
werden. Der Antrag für ein Projekt kann meh-
rere Kategorien umfassen. Die restlichen Mittel 
in Höhe von 2 500 Euro werden für ein indivi-
duelles Mentoringprogramm eingesetzt. Je nach 
Ausrichtung der Antragsteller*innen wird das 
Mentoring an eines der Filmevents im Saarland 
gekoppelt.

2.3	 Es können sowohl fiktionale als auch non-fiktio-
nale Formate gefördert werden. Ebenso ist eine 
Förderung sowohl für Kurz-, mittellange oder 
Langfilme mögliche.

2.4	 Die geförderten Projekte können bei dem Film-
festival Max Ophüls Preis präsentiert werden.

III.	 Ziele und Indikatoren

Das Saarland soll als Filmstandort nachhaltig 
gestärkt und seine Filmfestival- und Kinoszene 
langfristig gefördert werden. Durch die Vernet-
zung von Filmschaffenden, Kinos, Festivals und 
weiteren kulturellen Institutionen soll eine dy-
namische Szene entstehen, die kreative Zusam-
menarbeit ermöglicht und die Vielfalt filmischer 
Ausdrucksformen stärkt. Der Filmstandort Saar-
land bzw. seine filmkulturellen Aktivitäten in 
der Region Grand Est, Luxemburg, Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg, Wallonien, Brüssel 
und der Nordwestschweiz sollen im In- und 
Ausland präsentiert werden.

Die Ziele der Förderung sind:

—	 das Saarland als Ort für originelle und mu-
tige Filmproduktionen bekannt zu machen 
und Vielfalt in Inhalt, Ästhetik, Form und 
Stil zu fördern

—	 grenzüberschreitendes Denken und europäi-
sche Kooperationen zu stärken. Dank des 
grenzübergreifenden Blicks sollen Syner-
gien entstehen, die die Filmproduktion und 
das Filmangebot im Saarland bereichern

—	 die Unterstützung von Filmschaffenden aus 
dem Saarland als ein Schwerpunkt unseres 
Engagements. Sowohl Filmtalente als auch 
etablierte Filmschaffende sollen von unserer 
Förderung profitieren

—	 der Einsatz nachhaltiger Produktions- und 
Abspielbedingungen, die Umwelt, soziale 
Verantwortung und wirtschaftliche Tragfä-
higkeit gleichermaßen berücksichtigen

—	 kulturell bedeutsame Filme einem Publikum 
zugänglich zu machen

—	 die saarländische Film-, Kino- und Filmfes-
tivalkultur zu stärken

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der kultu-
rellen Filmförderung und zur kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Förderpraxis werden 
qualitative und quantitative Indikatoren heran-
gezogen. Diese dienen der Evaluation, ob die 
Förderziele – insbesondere die Stärkung der 
filmkulturellen Vielfalt, die Förderung des fil-
mischen Nachwuchses sowie die Vernetzung in 
der Großregion – erreicht werden.

Indikatoren zur Erreichung der Förderziele um-
fassen insbesondere:

—	 Anzahl und Qualität der eingereichten und 
geförderten Projekte mit künstlerischem 
Anspruch

—	 Teilnahme geförderter Filme an nationalen 
und internationalen Festivals

—	 Auszeichnungen und Preise für geförderte 
Projekte

—	 Anteil der Förderprojekte mit regionalem 
Bezug (Themen, Drehorte, Produktionsfir-
men)

—	 Publikumserreichung über Kino, Festival, 
Streaming oder andere Ausspielwege

—	 Resonanz in der Fachöffentlichkeit und den 
Medien

—	 Anzahl der an einem Projekt beteiligten 
Filmschaffenden aus dem Saarland und der 
Großregion

Die Erhebung und Auswertung dieser Indika-
toren erfolgen im Rahmen einer jährlich statt-
findenden Evaluation und projektbezogener 
Dokumentation. Antragstellende werden daher 
gebeten, im Förderantrag sowie im Verwen-
dungsnachweis entsprechende Angaben zu ma-
chen.

IV.	 Zuwendungsempfänger*innen

1.	 Antragssteller*innen können natürliche und 
juristische Personen mit Ausnahme privater 
Rundfunkunternehmen, öffentlich-rechtlicher 
Rundfunkanstalten und Plattformbetreiber sein. 
Ebenso ist von einer Förderung ausgeschlossen, 
wer sich finanziell an der Filmförderung Saar-
land beteiligt.

2.	 Antragsberechtigt sind in der Regel Autor*in-
nen, Regisseur*innen und Produzent*innen.
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3.	 Im Rahmen der Talentfilmförderung antrags-
berechtigt sind Filmschaffende, bei denen es 
sich um den Abschlussfilm oder Debütfilm oder 
zweiten Film in dieser Funktion handelt. Bei 
mehreren Antragsteller*innen muss diese Vor-
aussetzung auf alle beteiligten Antragsteller*in-
nen zutreffen.

4.	 Von der Förderung ausgeschlossen sind Unter-
nehmen bzw. Sektoren in den Fällen des Arti-
kel 1 Absatz 2, 3 und 5 AGVO. Einem Unter-
nehmen, das einer Rückforderungsanordnung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der Kom-
mission zur Feststellung der Unzulässigkeit 
einer von demselben Mitgliedstaat gewährten 
Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Bin-
nenmarkt nicht nachgekommen ist, darf keine 
Förderung nach dieser Richtlinie gewährt wer-
den. Von der Förderung sind Unternehmen in 
Schwierigkeiten nach Artikel 1 Absatz 4 Buch-
stabe c AGVO ausgeschlossen. Unternehmen 
in Schwierigkeiten sind Unternehmen, auf das 
mindestens einer der Umstände nach Artikel 2 
Nummer 18 Buchstabe a – e AGVO zutrifft.

V.	 Zuwendungsvoraussetzungen
1.	 Die Förderung kann nur im Rahmen der Mittel 

erfolgen, die durch das Saarland im Rahmen 
der Haushaltsgesetzgebung zur Verfügung ge-
stellt werden. Weitere Mittelgeber sind nicht 
ausgeschlossen. Ein Anspruch auf Gewährung 
der Zuwendung besteht nicht; die Staatskanzlei 
entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-
mittel. Es gelten die Grundsätze der sparsamen 
Wirtschaftsführung.

2.	 Nicht förderfähige Filmvorhaben sind:
—	 Film oder Filmvorhaben, die verfassungs-

feindliche, gesetzwidrige pornografische 
oder gewaltverherrlichende Inhalte haben 
oder offenkundig religiöse Gefühle tiefgrei-
fend und unangemessen verletzen

—	 Projekte, die als Leistungsnachweis im Rah-
men eines Studiums umgesetzt werden

—	 Industrie-, Werbe- oder Imagefilme sowie 
kommerzielle Musikvideos, die rein der 
Vermarktung dienen

3.	 Die Staatskanzlei veröffentlicht Merkblätter, in 
denen Näheres bestimmt wird. Der jeweils ver-
bindliche aktuelle Stand wird im Internet-Auf-
tritt der Staatskanzlei dargestellt.

4.	 Mit der Treatment-Förderung wird die Ausar-
beitung eines Treatments unterstützt und damit 
eine ausführlichere inhaltliche Darstellung eines 
Stoffes, der zwischen Exposé und Drehbuch 
steht und der vertieften Entwicklung der Idee 
dient. Mit der Stoffentwicklung wird die Her-
stellung von Drehbüchern gefördert. Die Pro-
jektentwicklung unterstützt bei der Entwicklung 
des Gesamtkonzeptes für einen Film, bestehend 

aus den kreativen Elementen der Herstellung, 
der Finanzierung, dem Marketing, dem Verleih 
und der Verwertung des Films. Voraussetzung ist 
ein produktionsreifes Drehbuch.

5.	 Mit der Produktionsförderung wird die Produk-
tion von Filmen aller filmischen und elektroni-
schen Produktionsverfahren einschließlich der 
Kosten produktionsvor- und -nachbearbeitender 
Maßnahmen gefördert.

6.	 Mit der Verleih- und Vertriebsförderung werden 
Maßnahmen zur Absatzsteigerung gefördert. 
Umfasst ist auch die Förderung von Marketing-
maßnahmen.

VI.	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

1.	 Zuwendungen werden grundsätzlich als nicht 
rückzahlbare Zuschüsse bewilligt und als Pro-
jektförderung im Wege der Festbetragsfinan-
zierung ausgereicht, soweit im Zuwendungsbe-
scheid nichts anderes bestimmt wird.

2.	 Die Höhe der Zuwendung ergibt sich aus II. 
dieser Filmförderrichtlinie. Förderhilfen nach 
diesem Gesetz dürfen die jeweils zulässige Bei-
hilfehöchstintensität von Förderhilfen gemäß 
Artikel 53 Absatz 6 bis 9, Artikel 54 Absatz 6 
und 7 AGVO in der jeweils geltenden Fassung 
nicht überschreiten.

3.	 Nach dieser Förderrichtlinie gewährte Förde-
rungen können mit anderen staatlichen Beihil-
fen kumuliert werden, sofern diese Maßnahmen 
unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige 
Kosten betreffen, sowie mit anderen staatlichen 
Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder voll-
ständig überschneidenden beihilfefähigen Kos-
ten, sofern dadurch die höchste nach der AGVO 
für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität 
bzw. der höchste nach der AGVO für diese Bei-
hilfen geltende Beihilfebetrag nicht überschrit-
ten wird.

VII.	 Sonstige Zuwendungsvoraussetzungen

1.	 Nennungs- und Belegpflichten

1.1	 Bei der Durchführung und Präsentation von 
durch die Staatskanzlei geförderten Projekten ist 
in angemessener Weise auf die Förderung hinzu-
weisen.

1.2	 Der Staatskanzlei ist der Film nach Fertigstel-
lung in geeigneter Form dauerhaft zu überlassen 
und ein einfaches zeitlich unbefristetes Nut-
zungsrecht zu gewähren in Bezug auf interne 
Nutzungen, archivarische Nutzungen sowie aus-
schnittsweise Nutzung zum Zweck der öffent-
lichen Dokumentation der Fördertätigkeit der 
Filmförderung des Saarlandes. Daneben sind 
der Staatskanzlei nach Fertigstellung folgende 
Daten zu übermitteln: die Anzahl der Drehtage, 
eine Liste, aus der sich Stab und Cast ergibt, so-
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wie eine Übersicht der im Saarland verausgab-
ten Mittel.

2.	 Nachhaltige Herstellung von Filmen

Geförderte Projekte sollen Maßnahmen zur För-
derung der Nachhaltigkeit und Diversität einset-
zen.

VIII.	 Verfahren

1.	 Antragsverfahren

1.1	 Förderungen werden auf Antrag gewährt. Die 
Anträge können nur zu den festgelegten und auf 
der Internetseite der „Filmförderung Saarland 
(FFS)“ veröffentlichten Terminen eingereicht 
werden. Der Antrag ist digital über das Antrags-
tool der Staatskanzlei (https://www.saarland.de/
stk/DE/portale/filmfoerderung/home) zu stellen. 
Sämtliche Antragsunterlagen sind vollständig, 
fristgerecht und in deutscher Sprache einzurei-
chen. Unvollständige Anträge gelten als nicht 
gestellt, sofern die Antragsteller*innen diesen 
trotz Aufforderung nicht innerhalb der gesetzten 
Frist vervollständigen.

1.2	 Die Antragstellung kann nur erfolgen, wenn vor-
ab ein Erstgespräch pro Projekt und Förderrunde 
mit dem Filmförderreferat der Staatskanzlei ge-
führt wurde.

1.3	 Mit dem Vorhaben darf grundsätzlich nicht vor 
Eintritt der Bestandskraft des Zuwendungsbe-
scheides begonnen werden. Die Staatskanzlei 
kann im Ausnahmefall auf Antrag einem vorzei-
tigen Maßnahmenbeginn nach pflichtgemäßem 
Ermessen unter Berücksichtigung der zu § 44 
LHO erlassenen Verwaltungsvorschriften zu-
stimmen.

2.	 Bewilligungsverfahren

2.1	 Über die Vergabe der zu fördernden Projekte ent-
scheidet, in der Regel zu festgelegten Terminen, 
die Staatskanzlei des Saarlandes. Zur fachlichen 
Bewertung der Anträge beruft die Staatskanzlei 
eine Förderjury ein, die die Staatskanzlei berät 
und entsprechende Empfehlungen ausspricht, 
vgl. VIII.3. Die Abwicklung der Mittelvergabe 
erfolgt durch die Staatskanzlei.

2.2	 Wurde ein Förderantrag nicht bewilligt, darf der 
Förderantrag für die gleiche Maßnahme maxi-
mal ein weiteres Mal gestellt werden.

2.3	 Die Staatskanzlei unterrichtet die antragstel-
lende Person im Anschluss an die Jurysitzung 
schriftlich über die Förderentscheidung.

2.4	 Die Empfehlung der Förderjury sowie die Ent-
scheidung der Staatskanzlei werden auf der 
Homepage der Staatskanzlei (https://www.saar-
land.de/stk/DE/portale/filmfoerderung/home) 
veröffentlicht.

3.	 Förderjury

3.1	 Allgemeines
3.1.1	 Die Förderjury berät über die Förderungen nach 

den Bestimmungen und Zielen dieser Richtlinie 
und spricht eine entsprechende Empfehlung aus.

3.1.2	 Folgende ständige Förderjury wird eingerichtet:
—	 Förderjury für Film- und Talentfilmförde-

rung
3.1.3	 Die Förderjury besteht aus drei Mitgliedern so-

wie drei Stellvertretungen, die für einen Zeit-
raum von zwei Jahren berufen werden. Die 
Zusammensetzung der Förderjury soll die viel-
fältige Expertise abbilden, die für die Arbeit in 
der Förderjury erforderlich ist.

3.2	 Vorschläge für die Besetzung der Förderjury
3.2.1	 Die Staatskanzlei fragt pro Turnus drei entsen-

dende Stellen an, die jeweils ein festes Jurymit-
glied und eine Stellvertretung benennen. Bei 
der Stellvertretung handelt es sich um Abwe-
senheitsvertretungen. Die entsendenden Stellen 
sollen Verbände, Einrichtungen und Interessen-
vertretungen aus dem Bereich Film sein, wobei 
auch die Großregion angemessen berücksichtigt 
wird. Die benannten Jurymitglieder müssen 
nicht aus den entsendenden Stellen selbst stam-
men.
Alle zwei Jahre erfolgt ein Wechsel der entsen-
denden Stellen. Sollte eine entsendende Stelle 
kein Mitglied benennen, kann die Staatskanzlei 
ein unabhängiges Jurymitglied auswählen.

3.2.2	 Die Jurymitglieder sollen auf dem Gebiet des 
Filmwesens sachkundig sein sowie über maß-
gebliche und aktuelle Praxiserfahrung in der 
Film- und Kinokultur verfügen. Die Auswahl 
muss eine ausgewogene Geschlechterrepräsen-
tation sowie eine Vielfalt, die die Gesellschaft 
widerspiegelt, gewährleisten.

3.2.3	 Die Staatskanzlei ist zuständig für das Verfahren 
zur Berufung der Förderjury.

3.3	 Abberufung, Wiederberufung
3.3.1	 Aus wichtigem Grund kann die Staatskanzlei 

Jurymitglieder, im Benehmen mit der jeweils 
entsendenden Einrichtung, abberufen.

3.3.2	 Die Mitglieder der Förderjury können wiederbe-
stellt werden. Eine Person kann später erneut als 
Mitglied bestellt werden, wenn seit Beendigung 
ihrer Mitgliedschaft zwei Jahre vergangen sind.

3.4	 Weisungsunabhängigkeit/Befangenheit
3.4.1	 Die Jurymitglieder sind unabhängig und an Wei-

sungen nicht gebunden.
3.4.2	 Steht ein Mitglied der Förderjury zum Zeitpunkt 

der Jurysitzung zu einem von der Sitzungsent-
scheidung betroffenen Dritten in einem per-

https://www.saarland.de/stk/DE/portale/filmfoerderung/home
https://www.saarland.de/stk/DE/portale/filmfoerderung/home
https://www.saarland.de/stk/DE/portale/filmfoerderung/home
https://www.saarland.de/stk/DE/portale/filmfoerderung/home
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sönlichen Näheverhältnis oder in vertraglichen 
oder organschaftlichen Beziehungen, die geeig-
net sind, Misstrauen gegen eine unparteiische 
Amtsausübung zu rechtfertigen, oder ist ein 
Mitglied selbst an einem Projekt beteiligt, darf 
dieses Mitglied nicht an der Beratung und Be-
schlussfassung zu diesem Projekt teilnehmen. In 
diesem Fall muss die Stellvertretung bei der Be-
schlussfassung mitwirken. Beschlüsse, an denen 
Mitglieder entgegen 4.2 mitgewirkt haben, sind 
unwirksam. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
ausgeschlossen werden kann, dass die Stimme 
dieses Mitglieds den Ausschlag gegeben hat.

3.5	 Sitzungen der Förderjury
3.5.1	 Die Sitzungen der Förderjury beruft die Staats-

kanzlei ein.
3.5.2	 Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die Mitglie-

der der Förderjury sind zum Stillschweigen über 
den Inhalt der Beratungen und Beschlüsse ver-
pflichtet.

3.5.3	 Beschlüsse werden mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder gefasst.

3.5.4	 Das Nähere kann in einer Geschäftsordnung der 
Förderjury geregelt werden.

4.	 Auswahlkriterien
Jedes eingereichte Projekt wird durch die För-
derjury bewertet und geprüft. Der Vergabeent-
scheidung liegt nachfolgendes Punktesystem 
zugrunde, wobei zehn die maximal zu erreichen-
de Punktzahl ist. Die Projekte mit den höchsten 
Punktzahlen bekommen die Förderung.
—	 1 – 10 Punkte für innovativen Charakter
—	 1 – 10 Punkte für künstlerische Qualität
—	 1 – 10 Punkte für Auswertungspotenzial
—	 1 – 10 Punkte für Filmästhetik
—	 1 – 10 Punkte für gesellschaftlich relevante 

Filme
—	 1 – 10 Punkte, wenn das Projekt inhaltlich 

eng mit dem Saarland verbunden ist (z. B. 
Drehort im Saarland, saarländische Ge-
schichte)

—	 5 Punkte, wenn die Antragsteller*innen ih-
ren Sitz, ihre Niederlassung, ihren Wohnsitz 
im Saarland haben

—	 10 Punkte, wenn 100 % der Förderung im 
Saarland ausgegeben werden

—	 5 Punkte für eine Kooperation mit Part-
ner*innen aus der Großregion

—	 10 Punkte, wenn ein vorheriger Film auf ei-
nem Festival der aktuellen Festivalliste der 
FFA (Anlage zu D.2. Richtlinie für die Re-
ferenzfilmförderung) gelaufen ist oder einen 

Preis beim Günter Rohrbach Filmpreis ge-
wonnen hat

—	 5 Punkte, wenn ein vorheriger Film bei dem 
Bundesfestival junger deutscher Film gelau-
fen ist

—	 3 Punkte, wenn ein vorheriger Film bei 
Créajeune gelaufen ist

5.	 Verwendungsnachweisverfahren

Der/Die Zuwendungsnehmer*in ist verpflichtet 
die Fertigstellung des Zuwendungszwecks ge-
genüber der Staatskanzlei des Saarlandes anzu-
zeigen und zu belegen. Mit der Fertigstellungs-
anzeige beginnt die Frist zur Einreichung des 
Verwendungsnachweises von sechs Monaten. 
Weitere Vorgaben sind im Merkblatt „Antrag-
stellung und Förderabwicklung“ zu finden, das 
dieser Richtlinie als Anlage beiliegt.

6.	 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendungen sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung und die ggf. 
erforderliche Aufhebung der Zuwendungsbe-
scheide und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendungen gelten die §§ 48 bis 49a Verwal-
tungsverfahrensgesetz (SVwVfG), die §§ 23, 
44 LHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in dieser 
Richtlinie Abweichungen von den Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zugelassen wor-
den sind. Der Landesrechnungshof ist gemäß 
§§ 89 ff. LHO zur Prüfung berechtigt.

IX.	 Schlussbestimmungen

Die Förderrichtlinie wird bei Bedarf, aber min-
destens alle vier Jahre, entsprechend der aktuel-
len Gegebenheiten und Bedürfnissen der Bran-
che einer fachlichen Prüfung auf Aktualität und 
Vollständigkeit unterzogen.

X.	 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. Die Laufzeit dieser Förder-
richtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens 
der AGVO zuzüglich einer Anpassungsperiode 
von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 
2027 befristet.

Saarbrücken, den 14. Oktober 2025

Chef der Staatskanzlei

Lindemann 
Staatssekretär
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Bezug während eines laufenden Quartals, so wird Ihnen dafür das volle Quartal berechnet.
Alle Leistungen sind zahlbar im Voraus. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer 
unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.
Abbestellungen für die jeweilige Folgeperiode müssen beim Halbjahresabonnement bis zum 1. Juni bzw. 1. Dezember, beim Jahresabonnement bis zum 1. Dezember der laufen-
den Abonnementperiode per Brief, Fax oder E-Mail bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH eingegangen sein. Erfolgt die Kündigung des Abonnements nicht fristgerecht, 
verlängert sich dieses automatisch um ein Kalenderhalbjahr bzw. Kalenderjahr.
Nichtabonnenten:
Das Amtsblatt Teil I wird im Verkündungsportal des Saarlandes unter www.amtsblatt.saarland.de amtlich veröffentlicht und kann dort als Gesamtdokument kostenfrei gelesen 
werden. Die abgerufenen Dokumente sind mithilfe einer Volltextrecherche durchsuchbar und dürfen unentgeltlich gespeichert bzw. ausgedruckt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt Teil I bei der Amtsblattstelle der Staatskanzlei des Saarlandes und bei den Amtsgerichten im Saarland während der Ge-
schäftszeiten in elektronischer und gedruckter Form einzusehen. Die Amtsblattstelle und die Amtsgerichte leisten Unterstützung beim Aufruf und Auffinden der elektronischen 
Dokumente und gewährleisten, dass jeder auf seine Kosten Ausdrucke oder Kopien eines elektronischen Dokuments erhalten kann. Auf Verlangen überlassen die Amtsblattstelle 
und die Amtsgerichte gegen Übernahme der Kosten einen beglaubigten Ausdruck eines elektronischen Dokuments. Daneben ist es möglich, das Amtsblatt Teil I während der 
Geschäftszeiten bei den saarländischen Gemeinden einzusehen und dort auf eigene Kosten Ausdrucke oder Kopien anfertigen zu lassen.
Die Amtsblattstelle berechnet für den Ausdruck oder die Fotokopie einer Seite des Amtsblattes Teil I 0,15 Euro und für die Beglaubigung des Ausdruckes 3,00 Euro, bei Post
versand jeweils zuzüglich Postgebühren.
Das Amtsblatt Teil II kann für das laufende Jahr und drei Vorjahre als Einzelexemplar (elektronisches Gesamtdokument im PDF/A-Format oder Papierdokument) gegen Erstattung 
des jeweiligen Einzelheftpreises zuzüglich der Postgebühren bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH bestellt werden. Lieferungen sind zahlbar im Voraus.
Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.

Hinweis für Inserenten:
Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint in der Regel jede Woche an einem Donnerstag. Damit eine Veröffentlichung eines Inserententextes an einem Donnerstag gewährleistet 
werden kann, müssen diese Texte in der Vorwoche bis jeweils Mittwoch, 10.00 Uhr, bei der Amtsblattstelle eingegangen sein und die Rückgabetermine für erforderliche Korrek-
turabzüge eingehalten werden. Der Preis pro mm Veröffentlichungstext beträgt 0,90 Euro.

Herstellung und Vertrieb, Entgegennahme von Bestellungen im Namen und für Rechnung des Herausgebers: 
Satzweiss.com Print Web Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, Telefon (06 81) 6 55 60, Telefax (06 81) 6 55 70 

Amtsblattverkaufsstelle in Saarbrücken, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 – 17.00 Uhr.
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